
Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 8. Januar 2021 13:10 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 08.01.2021 – 13:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:  271 Gespräche und 33 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 15. Januar 2021 13:02 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 15.01.2021 – 13:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:        559 Gespräche und 31 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 22. Januar 2021 14:17 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 22.01.2021 – 14:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:        864 Gespräche und 44 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 29. Januar 2021 12:49 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 29.01.2021 – 12:45 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG
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Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 5. Februar 2021 13:26 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 05.02.2021 – 13:15 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       221 Gespräche und 15 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 

---



information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Bug, Mathias /415 [mailto:Mathias.Bug@bmbf.bund.de] 
Gesendet: Donnerstag, 11. Februar 2021 12:11 
An: TMR (NdB) @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: Ü-Hilfe Quo Vadis 

Liebe  lieber ,  
könnten Sie mich bei Gelegenheit einmal zurückrufen? Bei mir ginge heute nach 14:30 Uhr bzw. 
morgen nach 10:00 Uhr gut. 
Viele Grüße und besten Dank 
Mathias Bug 

Dr. Mathias Bug 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Donnerstag, 11. Februar 2021 12:18 
An: Bug, Mathias /415 
Cc: @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: AW: Ü-Hilfe Quo Vadis 

Lieber Herr Bug, 

morgen 10:30 Uhr würde gut passen. Einverstanden? 
Wir rufen Sie dann einfach gemeinsam an.  

Viele Grüße 
 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 12. Februar 2021 13:03 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 12.02.2021 – 13:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       435 Gespräche und 27 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 





An: BMBF Überbrückungshilfe <ueberbrueckungshilfe-
studierende@studentenwerke.de> 

Betreff: Probleme mit Kölner Studentenwerke
Guten Tag, 
mit wurde vom BMFB geraten mich hier zu melden, Zitat: „Das klingt nicht richtig, 
aber da kann ich auch nichts machen. Vielleicht wenden Sie sich ans Deutsche 
Studentenwerk?“ 
Mein Problem: 
Da mein Job im Einzelhandel durch den Lockdown im Dezember keine Stunden 
hergibt, stellte ich Ende Januar einen Antrag auf Überbrückungshilfe, einschließlich 
Nachweis über das Ruhen des Arbeitsverhältnisses, sowie die Versicherung dass der 
Job mit Ende des Lockdowns sofort wieder aufgenommen werden kann. 

Nach zwei Wochen kam d er Hinweis, ich müsse noch mindestens 2 abgelehnte 
Bewerbungen nachweisen. 
Nach all den öffentlich einsehbaren Richtlinien, Forendiskussionen, Media-Berichten, 
oder auch in dem FAQ auf ihrer Webseite 
(https://www.studentenwerke.de/de/content/ueberbrueckungshilfe-fuer-studierende, 
siehe Punkt 10.Was muss ich nachweisen?) geht hervor, dass diese Methode des 
Notlagennachweises eine neue Möglichkeit ist, wohl besonders für Erstsemester die 
noch keine Gelegenheit hatten überhaupt einen Job zu finden, aber die alten Methoden 
wie Kündigung oder Erwerbswegfall nicht ersetzt. 

Ich dachte zunächst, dass der zuständige Sachbearbeiter vielleicht meine Dokumente 
aus dem Sommer 2020 gesehen hatte, und sich berechtigterweise wunderte was ich 
denn in den Monaten seit meinem Jobverlust in einem kleinem Geschäft damals 
gemacht hätte. 

Ich hatte mir in dieser Zeit einen neuen Job gesucht und bei Depot angefangen, 
deswegen auch nur Anträge in Juni und Juli gestellt, als ich die Hilfe nötig hatte. 
Danach hatten sich meine Stunden zum Glück so eingependelt dass ich darauf nicht 
mehr angewiesen war, bis der Lockdown im Winter ausgerechnet zur Weihnachtszeit 
mir  nochmal Probleme bereitete. 
Aber hey, die Sachbearbeiter haben sicher viel zu tun, und vielleicht die neuen 
Dokumente einfach übersehen. 
Ich wies also in dem Feld für Stellungnahmen noch einmal darauf hin, dass ich 

1. Einen Job habe der offiziell erst seit dem 28ten Dezember ruht, inklusive Kopie des
entsprechenden Vertrages

2. Aus den Richtlinien nicht hervorgeht dass jeder Antragssteller, unabhängig der
Situation, Bewerbungen nachweisen müsse.

Freitag morgens kam schnell die Antwort:
Wenn Sie sich nicht um einen Job gekümmert haben, (auch Minijob) muss ich Ihren
Antrag leider absagen. Wenn Sie keine Bewerbungen haben, können Sie mir auch eine
Selbsterklärung schicken. Wo und wann Sie sich beworben haben. Das sind die neuen
Richtlinien.

Ich, naiv, gutgläubig, denke ich habe etwas falsch verstanden oder übersehen, und
rufe bei der Überbrückungshilfen Hotline des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung an. Die Mitarbeiterin dort ist aber auch verwundert, kennt die Nachweise
auch nur als 'Oder' Optionen, nicht zwingendes 'Und', und sagt mir dass es seit
November keine neuen Richtlinien gäbe.



Ich schreibe also Montag morgens einen Email an das Kölner Studentenwerk, da das 
Hin-und-her über die Überbrückungshilfen-Webseite nicht gerade komfortabel ist, 
erkläre die Situation noch einmal, weise auf die Richtlinien und öffentlichen FAQS hin, 
und frage nach einem direkterem Kontakt um die Lage zu klären. 
Zurück kommt eine automatisierte Mail, „Wir prüfen ihren Antrag“, nun gut. Abwarten. 

Montag nachmittags gehe ich dann noch einmal auf der Seite des Kölner 
Studentenwerkes, und man sehe und staune, unter 'Abschnitt 10.Was muss ich 
nachweisen?' Findet sich folgender Paragraph: 
• Mindestens zwei Bewerbungsinitiativen, die nachweisen, dass du dich um eine
alternative Einnahmequelle bemüht hast. Die Bewerbungsinitiativen müssen immer in
den zwei vollen Monaten vor Antragsstellung, bis zum Tag von Antragstellung erfolgt
sein. Ein Beispiel: Für den Antragmonat Februar gilt der Dezember, Januar und
Februar bis zum Tag vor der Antragstellung. Du kannst entweder zwei schriftliche
Absagen einreichen, oder, wenn du keine schriftlichen Absagen hast, zwei schriftliche
Bewerbungen einreichen, oder, wenn du dich mündlich beworben hast, eine detaillierte
Selbsterklärung schreiben (als PDF-Datei), wann du dich wo und für was beworben
hast.

Ich bin wieder verwundert, und denke zunächst, dass Studentenwerk Köln hätte 
vielleicht spezielle Richtlinien aufgestellt, die ich einfach überlesen hatte. Aber so oft 
wie ich mir das ganze angeguckt hatte scheint es mir unwahrscheinlich. 
Ein kurzer Trip zur WayBackMachine, ein sehr schönes online Tool das ab und an das 
Internet abspeichert und alte Versionen von Webseiten anzeigen kann, bestätigte 
meine Vermutung. 
Auf der Version der Seite vom dritten Februar 
(https://web.archive.org/web/20210203150913/https://www.kstw.de/corona-
ueberbrueckungshilfe) findet sich davon nichts. 

(Im Anhang habe ich den Unterschied einmal klar gezeigt, aber sie können die Schritte 
auch gerne nachverfolgen.) 

Ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass als Antwort darauf, dass die Ablehnung 
meines Antrags nicht mit den Richtlinien zu begründen ist, diese einfach still und 
heimlich geändert wurden. 
Mit der Aktion habe ich aber auch kein Vertrauen mehr an das Kölner Studentenwerk, 
es scheint mir unwahrscheinlich das noch ein Erklärungsversuch hier ehrlichere 
Kommunikation hervorbringen würde. 

Noch einen Anruf beim BMFBF brachte mir dann die schon erwähnte Aussage „Richtig 
ist das nicht, aber da sind die Studentenwerke für zuständig,“ woraufhin ich mich nun 
an Sie wende. 
Ich hoffe sie können mir entweder helfen, oder zumindest sage wer denn die 
zuständige instanz ist. 

Es kann nicht in Ordnung sein, dass das Kölner Studentenwerk eigenmächtig 
zusätzliche Qualifikationen verlangt, diese aber nicht öffentlich zugänglich macht, und 
dann rückwirkend als schon immer da gewesen verkaufen möchte. 

Bei Fragen, Unklarheiten, oder Wunsch nach mehr Dokumentation bin ich unter dieser 
Email-Adrasse oder  zu erreichen. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Mit freundlichen Grüßen, 
 

ZITAT ENDE 
Auf diese mail folgte diese sehr hilfreiche Antwort: 
Gesendet: Donnerstag, 11. Februar 2021 um 14:06 Uhr 
Von: "BMBF Überbrückungshilfe" <ueberbrueckungshilfe-
studierende@studentenwerke.de> 
An: " " < > 
Betreff: AW: Probleme mit Kölner Studentenwerk 
Guten Tag, 

vielen Dank für Ihre Nachricht. 

Sie müssen wohl bei der Hotline des BMBF zur Überbrückungshilfe angerufen haben, die 
ein vom BMBF beauftragtes Call-Center erledigt.  
Die Mitarbeiter/innen des Call-Centers sind nicht befugt, sich zu Fallgestaltungen zu 
positionieren. Sie können dazu auch nichts sagen, weil sie – wie wir – aus 
Datenschutzgründen keinen Einblick in das Antrags- und Bearbeitungstool haben und 
deshalb gar keine Beurteilungskompetenz haben.  

Ebenso wenig kann Ihnen das Deutsche Studentenwerk e.V., der Dachverband aller 
Studenten- und Studierendenwerke am Regierungssitz in Berlin, weiterhelfen. Wir selbst 
sind nicht mit der Sachbearbeitung der BMBF-Überbrückungshilfe befasst oder keine Art 
Superrevisionsinstanz für Entscheidungen der Studentenwerke.  

Laut Intro der BMBF-Richtlinie, mit der Sie sich bei der Antragstellung einverstanden 
erklärt haben müssen (sonst kommt man im Antrag nicht weiter), entscheidet das 
Studierendenwerk (hier: Köln) vor Ort eigenverantwortlich nach Online-Antragsprüfung 
und –bearbeitung.  
Ob also Ihre zum Zeitpunkt der Entscheidung des Kölner STW vorliegende Selbsterklärung 
plausibel, glaubhaft und in Übereinstimmung der Gesamtschau der eingereichten 
Unterlagen überzeugend war, unterliegt allein der Entscheidung des Kölner STW.  

Der Nachweis einer Notlage beinhaltet, dass das versucht wird, zuerst die Notlage durch 
Eigeninitiative abzuwenden. Damit ist intendiert, dass ein Wegbrechen einer Finanzierung 
vor einem Jahr heute nicht automatisch eine Notlage begründet.  
Es ist keine spezielle Richtlinie des Kölner STW, sondern entspricht den Richtlinien des 
BMBF. 

Laut Nr. 1.3 der erwähnten BMBF-Richtlinie besteht ein Anspruch auf Zusage bzw. Zusage 
in einer bestimmten Höhe von Überbrückungshilfe nicht.  
https://www.bmbf.de/files/Richtlinien%20%C3%9Cberbr%C3%BCckungshilfe%20abgesti
mmte%20Fassung%2012112020.pdf 

Wir hoffen, mit dieser Mail verständlich gemacht zu haben, dass 
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- das Deutsche Studentenwerk in Entscheidungen zur Überbrückungshilfe weder
eingreifen kann oder eingreift,

- Einschätzungen des Call-Centers unerheblich sind.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.

Team Überbrückungshilfe für Studierende 
Deutsches Studentenwerk 

_________________________ 

Deutsches Studentenwerk 

Monbijouplatz 11 

10178 Berlin 
www.studentenwerke.de 

ZITAT ENDE 
Meine Antwort daraufhin: 
Guten Tag, 

Dann möchte ich noch einmal drauf hinweisend ass es nicht um den Wegfall der 
Erwerbstätigkeit vor  einem Jahr, sondern vor einem Monat geht. Mein Vertrag ruht 
seit Dezember 2020, im Januar 2021 stellte ich einen Antrag auf Überbrückungshilfe. 
Innerhalb von weniger als 30 Tagen. 

Was mich verärgert ist weniger dass mein  Antrag abgelehnt wurde (wobei die Willkür 
der man sichals Student  aussetzen muss um Miete bezahlen zu können durchaus 
verärgernd ist), sondern dass rückwirkend zusätzliche Anforderungen gestellt werden, 
um ein Ablehnen des Antrages zu begründen, und versucht wird diese als schon immer 
da gestanden zu verkaufen. Ich habe durch besonderes Letzteres jegliches Vertrauen 
in das Studentenwerk als Helfer von Studierenden verloren. 

Können Sie mir sagen wer denn dann eine Instanz ist, an die ich mich wenden kann? 

mit freundlichenGrüßen, 
 

ZITAT ENDE 

Darauf bekam ich bisher keine Antwort, 
Ein weiterer Anruf bei der hotline des BMBF brachte mir auch nur die Ratlosigkeit des 
Sachbearbeiters. Ich hoffe dass mir hier jemand in irgendeiner Form weiterhelfen 
kann, zumindest ein Kontakt für Zuständige irgendeiner Art wäre schön. 
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Bisher wirkt es so, als wären alle Instanzen lediglich daran interessiert sich legal 
abzusichern. 

mit freundlichen Grüßen, 
 

Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Montag, 15. Februar 2021 13:38 
An:  
Cc: Schwertfeger, Bettina /415; '; 

@tmr.intranet.bund.de' 
Betreff: WG: WG: Problem mit Studentenwerk Überbrückungshilfe, niemand ist 

zuständig? 
Anlagen: Webseite KSTW Änderung.png 

Lieber , 

Es scheint bei der Notwendigkeit des Nachweises von Bewerbungsabsagen vs. den anderen Wegen 
des Nachweises der pandemiebedingten Notlage überraschender Interpretationsspielraum gefunden 
worden zu sein. Vielleicht können wir uns morgen dazu kurz austauschen – ggf. auch fokussiert auf 
kleine Anpassungen in den Nebenbestimmungen/Ausfüllhinweisen, die ab April aus Ihrer Sicht nötig 
wären. 
Können wir morgen kurz über untigen Sachverhalt und die Außenkommunikation sprechen? 

Viele Grüße und bis morgen 13:00 Uhr in Ton und Farbe 

Mathias Bug 

Dr. Mathias Bug 

Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 

Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de 

www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de | 
www.instagram.com/bmbf.bund 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 
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Von: @tmr.intranet.bund.de 
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Gesendet: Freitag, 19. Februar 2021 13:35 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 19.02.2021 – 13:30 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       655 Gespräche und 47 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
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and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 26. Februar 2021 15:18 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 26.02.2021 – 15:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 
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The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 
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Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 5. März 2021 13:24 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 05.03.2021 – 13:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:        244 Gespräche und 9 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
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which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Mittwoch, 10. März 2021 08:56 
An: Rudisch, Laurin /LS22 
Cc: Schmal, Kerstin /LS22; Wadewitz, Kai /415; 

@tmr.intranet.bund.de; 
@tmr.intranet.bund.de 

Betreff: ""BMBF VERSCHLÜSSELTER ANHANG NICHT GEPRÜFT!"" Angebot 
Infotelefon Überbrückungshilfe für Studierende 

Anlagen: Angebot A20210002 BMBF Ü-Hilfe.pdf 

Lieber Herr Rudisch, 

in der Anlage erhalten Sie unser Angebot für den Betrieb des Infotelefons mit Informationen zur 
Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen für den Zeitraum vom 01.04.2021 
bis 30.09.2021. Die Datei ist mit dem bekannten Passwort geschützt.  

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
i.V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH        
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 
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The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 





Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 12. März 2021 12:23 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 12.03.2021 – 12:20 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:             506 Gespräche und 18 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
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which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Montag, 15. März 2021 15:31 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Cc: ; Haase, Armin /415 
Betreff: Ü-Hilfe Studierende - Zuschuss Richtlinien/Ausfüllhinweise ab 1.4.2021 
Anlagen: 210305 Richtlinien Überbrückungshilfe Zuschuss fin.pdf; 210305 

Richtlinien Überbrückungshilfe Zuschuss I.docx; 210305 Ausfüllhinweise 
ÜHilfe Zuschuss fin.pdf; 210305 Ausfüllhinweise ÜHilfe Zuschuss III.docx 

Liebe , liebe Kolleginnen und Kollegen von TMR, 
Anbei finden Sie zur internen Verwendung die Richtlinien und Ausfüllhinweise wie sie für die 
Antragsphase ab 1.4.2021 gelten. Zu Ihrer schnelleren Übersicht, habe ich auch 
Überarbeitungsversionen beigefügt. 
Die Richtlinien würden auch parallel zur anstehenden Öfffentlichkeitsarbeit bzgl. der Verlängerung 
online gestellt werden. 
Falls Sie spontan Hinweise an Stellen haben, an denen Sie Nachfragen erwarten, bin ich für ein 
Signal dankbar. Wir würden dann versuchen, die Punkte schon frühzeitig auch in den FAQ zu 
berücksichtigen. 
Viele Grüße 
Mathias Bug 

Richtlinien für Anträge ab 1.4.2021 
Überarbeitungen des Richtlinien ab 1.4.2021 
Ausfüllhinweise zu RiLi für Anträge ab 1.4.2021 
Überarbeitungen der Ausfüllhinweise zu RiLi ab 
1.4.2021 

Dr. Mathias Bug 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 
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Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 
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Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Zusätzliche Nebenbestimmungen 
zur Durchführung der  

Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten 
Notlagen (Richtlinien)  

in der Fassung vom 05. März 2021 

Geltung für Antragstellungen ab 1.4.2021 

Als Besondere Nebenbestimmungen enthalten die Richtlinien Nebenbestimmungen im Sinne 

des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. 
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Einführung in die „Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 
Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen“ (Richtlinien) 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt den Studierenden- und 

Studentenwerken erforderliche Mittel für die Überbrückungshilfe für Studierende in 

pandemiebedingten Notlagen (Überbrückungshilfe) bereit. Die Studierenden- und 

Studentenwerke übernehmen vor Ort eigenverantwortlich die Online-Antragsprüfung und -

bearbeitung der Überbrückungshilfe. Das BMBF vergibt im Rahmen dieser Maßnahme selbst 

keine Überbrückungshilfe.  

Zentrales Instrument zur finanziellen Unterstützung für Studierende bleibt das BAföG. Daher 

sollten diejenigen, die dem Grunde nach BAföG-berechtigt sind, aber bisher keine 

Leistungen nach dem BAföG beantragt haben und deren eigenes Einkommen oder das ihrer 

Eltern jetzt wegen der Corona-Pandemie geringer geworden oder ganz entfallen ist, 

zuallererst BAföG-Ansprüche prüfen und ggf. verbunden mit einem Aktualisierungsantrag 

geltend machen. 

Mit der Überbrückungshilfe soll denjenigen Studierenden geholfen werden, die sich 

nachweislich in einer pandemiedingten Notlage befinden, die unmittelbar Hilfe benötigen und 

die keine andere Unterstützung in Anspruch nehmen können. Die Überbrückungshilfe 

ergänzt die bisher ergriffenen Initiativen zur Unterstützung von Studierenden in der aktuellen, 

durch COVID19 bedingten Ausnahmesituation.  

Das BMBF legt mit den Richtlinien die Rahmenbedingungen der Förderung fest. Dazu 

gehören u.a. die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme und die Höhe der Förderung. 

Die Studierenden- und Studentenwerke sind im Verhältnis zum BMBF an diese Richtlinien 

gebunden. Für die Studierenden sind die mit dem einzelnen Studierenden- oder 

Studentenwerk getroffenen Vereinbarungen bindend, die auf diesen Richtlinien und den 

ergänzenden Richtlinien des einzelnen Studierenden- oder Studentenwerkes basieren.  

Ein Anspruch auf Zusage der Überbrückungshilfe gegenüber einem der Studierenden- und 

Studentenwerke besteht nicht, dies wird bei Antragstellung gegenüber den Studierenden 

kommuniziert. Die Studierenden- und Studentenwerke entscheiden über die Zusage der 

Überbrückungshilfe nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb der verfügbaren 

Haushaltsmittel. Die Überbrückungshilfe wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses 

zugesagt. 
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I. Förderung von Studierenden in pandemiebedingten Notlagen

1. Antragsberechtigung
1.1 Antragsberechtigt sind Studierende, die zum Zeitpunkt der Antragstellung an 

einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland 

immatrikuliert und nicht beurlaubt sind und ihren Hauptwohnsitz sowie 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Dies schließt ausländische 

Studierende ein. 

1.2 Nicht antragsberechtigt sind Studierende an Verwaltungsfachhochschulen 

oder Bundeswehrhochschulen, Studierende im berufsbegleitenden Studium 

bzw. dualen Studium, Gasthörer/innen, Studierende an staatlich nicht 

anerkannten Hochschulen. 

1.3 Ein Anspruch auf Zusage bzw. Zusage in einer bestimmten Höhe von 

Überbrückungshilfe besteht nicht. 

2. Voraussetzungen
2.1 Die Zusage von Überbrückungshilfe setzt voraus, dass die oder der

Studierende sich nachweislich in einer pandemiebedingten Notlage befindet, 

unmittelbar Hilfe benötigt und die individuelle, pandemiebedingte Notlage nicht 

durch Inanspruchnahme einer anderen Unterstützung überwinden kann. 

Hierzu sind die in Nr. 5.4 genannten Unterlagen einzureichen. 

2.2 Die Inanspruchnahme von Darlehen, Stipendien u. ä. im Bezugsmonat 

schließt die Beantragung der Überbrückungshilfe nicht aus.  

3. Zuständigkeit und Durchführung
3.1 Die Ausgestaltung des Verfahrens der Feststellung der Voraussetzungen 

nach Nr. 2 unterliegt den Regelungen der Nr. 4 und 5 dieser Richtlinie.  

3.2 Die Studierenden- und Studentenwerke sind Ansprechpartner für Studierende 

der in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden Hochschulen gemäß 

Studentenwerks- bzw. Hochschulgesetz, soweit nicht die Studierenden- und 

Studentenwerke untereinander etwas anderes vereinbaren; für Hochschulen 

ohne zuständige Studierenden- und Studentenwerke legt das Deutsche 

Studentenwerk ein zuständiges Studierenden- oder Studentenwerk in 

Absprache mit diesem fest.  

3.3 Das BMBF stellt den Studierenden- und Studentenwerken im Rahmen der 

Überbrückungshilfe die erforderlichen Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der 

Mittel erfolgt bedarfsgerecht, aufgrund der in den Vormonaten seit Juni 2020 
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gewonnenen Erfahrungen der regional unterschiedlichen Auslastung im 

Rahmen der Verfügbarkeit der Mittel für die Überbrückungshilfe. Die Zahl der 

eingegangenen, bearbeiteten und zugesagten Überbrückungshilfen bei den 

Studierenden- und Studentenwerken sowie anderer wichtiger Kennzahlen sind 

für die Studierenden- und Studentenwerke, das DSW und das BMBF im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten über das bei der Bearbeitung 

eingesetzte und vom Deutschen Studentenwerk in Auftrag gegebene IT-Tool 

einsehbar. (siehe Nr. 3.5).  

3.4 Die Studierenden- und Studentenwerke können als Ausgleich für den 

Verwaltungsaufwand je bearbeitetem Antrag eine Verwaltungspauschale i.H.v. 

25,00 € (netto) aus den ihnen jeweils zugewiesenen Mitteln für die 

Überbrückungshilfe einbehalten. Diese sind in der jeweiligen Zuwendung an 

die einzelnen Studierenden- und Studentenwerke enthalten. 

3.5 Für die Antragstellung und Antragsbearbeitung/ Entscheidung über die 

Zusage/Ablehnung der Überbrückungshilfe verwenden die Studierenden- und 

Studentenwerke das vom Deutschen Studentenwerk in Auftrag gegebene und 

den Studierenden- und Studentenwerken zur Verfügung gestellte IT-Tool. 

Darin werden alle erforderlichen Schritte der Antragstellung und 

Antragsbearbeitung/ Entscheidung über den Antrag vorgegeben. Hierfür stellt 

das BMBF eine Ausfüllhilfe für die Studierenden- und Studentenwerke zur 

Verfügung. 

3.6 Die Studierenden- und Studentenwerke entscheiden über die Zusage der 

Überbrückungshilfe nach pflichtgemäßem Ermessen entsprechend diesen 

Richtlinien innerhalb der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Reihenfolge der 

Bearbeitung der Anträge richtet sich grundsätzlich nach dem Zeitpunkt des 

Eingangs der vollständigen Unterlagen beim jeweiligen Studierenden- oder 

Studentenwerk. 

4. Leistung, Dauer der Förderung, Höhe des Zuschusses
4.1 Die Überbrückungshilfe kann – im Falle einer Zusage – in Form eines nicht 

rückzahlbaren Zuschusses monatlich zugesagt werden. Ab November 2020 

erfolgt im Einklang mit den von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen 

zur Unterstützung im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie und unter 

den genannten Voraussetzungen eine zeitlich befristete Wiedereinsetzung der 

monatsweisen Förderung bis 30.09.2021. Die Höhe des monatlichen 

Zuschusses beträgt mindestens 100,00 € und höchstens 500,00 €. 
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4.2 Die Höhe des monatlichen Zuschusses richtet sich nach dem aktuellen 

Kontostand entsprechend der nach 5.4.6 einzureichenden Unterlagen und 

staffelt sich wie folgt: 

Kontostand Zuschuss 
weniger als 100,00 € 500,00 € 

zwischen 100,00 € und 199,99 € 400,00 € 

zwischen 200,00 € und 299,99 € 300,00 € 

zwischen 300,00 € und 399,99 € 200,00 € 

zwischen 400,00 € und 499,99 € 100,00 € 

4.3 Die oder der Studierende kann auf Antrag auf einen Teil des Zuschusses 

verzichten und eine der geringeren vorgesehenen Zuschusshöhen wählen. 

II. Allgemeine Bestimmungen

5. Antragstellung und Zusage der Überbrückungshilfe
5.1 Die Studierenden- und Studentenwerke sagen die Überbrückungshilfe nur auf 

Antrag über das Online-Portal www.überbrückungshilfe-studierende.de zu. 
5.2 Die Antragstellung auf Überbrückungshilfe hat bei dem jeweils zuständigen 

Studierenden- oder Studentenwerk für jeden Kalendermonat, in dem die Hilfe 

zur Verfügung gestellt wird, gesondert zu erfolgen. Der Antrag darf 

ausschließlich im jeweiligen laufenden Monat gestellt werden. 

5.3 Es ist nur eine Antragstellung für jeden Monat zulässig. Anträge, die auf 

Grund unvollständiger Angaben oder sonstiger formaler Mängel 

zurückgewiesen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Als unvollständig 

gelten Anträge, in denen im Sinne dieser Richtlinien erforderliche Dokumente 

fehlen und daher nicht entschieden werden können. 

5.4 Mit dem Antrag sind einzureichen:  

5.4.1 Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2021; 

5.4.2 Personalausweis oder gleichwertiger Identitätsnachweis; 

5.4.3 Angabe einer inländischen Bankverbindung mit 

Verfügungsberechtigung der Antragstellenden; 

5.4.4 Erklärung, dass für den Monat, für den die Überbrückungshilfe 

beantragt wird, keine weiteren Anträge auf Zuschüsse für andere 

pandemiebezogene Unterstützungsmöglichkeiten zum notwendigen 

Lebensunterhalt (z.B. Notfonds, Stiftungen, Fördervereine), aus denen 
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im laufenden Monat weitere Einnahmen erwartet werden, gestellt 

wurden bzw. eine Antragstellung für den betreffenden Monat nicht 

beabsichtigt ist; 

5.4.5 Erklärung des/der Studierenden über die pandemiebedingte Notlage 

unter Angabe des Grundes für die Notlage sowie Darlegung mittels 

geeigneter Unterlagen. Die Gründe für die Notlage müssen im 

Antragsmonat bis zum Tag vor der Antragstellung oder in den beiden 

Vormonaten entstanden sein.  können beispielsweise sein: 

 die Kündigung1 oder ein Nachweis über das Ruhen des

Arbeitsverhältnisses durch den/die Arbeitgeber oder, falls

Kündigung oder Nachweis nicht zu erbringen sind, eine

entsprechende Selbsterklärung, aus der sich insbesondere

Dauer und Umfang des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw.

der Arbeitsverhältnisse, Grund und Umstände der Kündigung

bzw. Kündigungen ergeben, und/oder

 die dokumentierte Ablehnung von mindestens zwei

Bewerbungen bei verschiedenen Arbeitgebern für den Zeitraum

vor Antragstellung, sowie eine Selbsterklärung zur

Notwendigkeit der angestrebten Erwerbstätigkeit zur Sicherung

des Lebensunterhalts. Ausnahmsweise können in der

Selbsterklärung die Bewerbungen und Ablehnungen dargelegt

werden, falls diese pandemiebedingt nicht beigebracht werden

können, und/oder

 eine Selbsterklärung zum Wegfall der selbstständigen

Erwerbstätigkeit (Auftraggeber, Art und Umfang der Tätigkeit;

Angabe, welche Aufträge in welchem Umfang entfallen sind;

Umfang der weggefallenen Einnahmen) und/oder

5.4.6 eine Selbsterklärung zum Wegfall der Unterhaltszahlung der Eltern 

(Angabe, welche Unterhaltszahlungen wann, in welchem Umfang und 

aus welchen Gründen entfallen sind).Chronologisch lückenlos nach 

Datum sortierte Dokumentation der finanziellen Notsituation anhand 

des aktuellen Kontostandes und der Kontenbewegungen 

(Einnahmen/Ausgaben auf dem Kontoauszug/den Kontoauszügen) 

aller Konten für den Zeitraum vor Antragstellung, das heißt für den 

1 Als Kündigung kann auch eine Nichtverlängerung eines bestehenden Arbeitsvertrages gewertet 
werden (Nachweise entsprechend: Arbeitsvertrag und Selbsterklärung, dass der Vertrag 
pandemiebedingt nicht verlängert wurde). 
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vollen Kalendermonat vor Antragstellung sowie den laufenden Monat 

bis zum Vortag bzw. zum letzten Banktag vor der Antragstellung; 

5.4.7 Selbsterklärung, dass mit einem erfolgreichen Abschluss des Studiums 

zu rechnen ist; 

5.4.8 Mitteilung, ob grundsätzlich einer Teilnahme an der 

sozialwissenschaftlichen BMBF-Forschung zugestimmt wird und eine 

freiwillige Information dazu, in welchem Wirtschaftssektor bisher oder 

künftig gejobbt wurde bzw. werden soll, wobei die Antworten keinen 

Einfluss auf die Zusage eines Zuschusses haben; 

5.4.9 Erklärung der Zustimmung zu den Vorgaben des jeweiligen 

Studierenden- oder Studentenwerks hinsichtlich der 

Antragsberechtigung, der Voraussetzungen der Überbrückungshilfe, 

der Berechnung der Höhe der Überbrückungshilfe, der 

Zahlungsmodalitäten, der Gründe für eine Kündigung dieser der 

Zahlung zugrundeliegenden Vereinbarung nach Nr. 5.5 sowie daraus 

folgender Rückzahlungsverpflichtungen der oder des Studierenden; 

5.4.10 Erklärung, dass die Angaben im Antrag zutreffen und Änderungen 

unverzüglich angezeigt werden. 

5.4.11 Bestätigung der Kenntnis über Folgen falscher Angaben 

(Rückforderung und ggf. Erfüllung von Straftatbeständen). 

5.5 Das Studierenden- oder Studentenwerk teilt der oder dem antragstellenden 

Studierenden per E-Mail mit, dass eine Entscheidung über den Antrag 

getroffen wurde. Bei Zusage der Überbrückungshilfe sind mit der 

elektronischen Benachrichtigung die der Zahlung zugrundeliegenden und 

gem. Nr. 5.4.9 bereits zum Gegenstand des Antrags gemachten Vorgaben für 

den Einzelfall verbindlich festzuhalten (Vereinbarung), insbesondere: 

5.5.1 Höhe der Überbrückungshilfe der auf Grundlage der 

Antragsunterlagen zuzusagenden Leistung;  

5.5.2 Zahlungsmodalitäten; 

5.5.3 Anerkennung der Gründe für eine Kündigung der Vereinbarung und 

Rückzahlungsverpflichtungen (Nr. 6.1) durch die Studierende oder den 

Studierenden; 

5.5.4 jederzeit auf Anfrage sonstige für die Prüfung der 

Fördervoraussetzungen notwendig erscheinende Unterlagen 

vorzulegen. 

6. Kündigung der Vereinbarung, Rückzahlung der Überbrückungshilfe
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6.1 Die Studierenden- und Studentenwerke sind im Falle des Vorliegens eines 

wichtigen Grundes gehalten, die jeweiligen Vereinbarungen nach Nr. 5.5 ganz 

oder teilweise zu kündigen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, 

wenn das jeweilige Studierenden- oder Studentenwerk Kenntnis darüber 

erlangt, dass die oder der Studierende unrichtige Angaben über erhebliche 

Tatsachen gemacht oder solche Tatsachen verschwiegen hat. Die 

Verpflichtung zur Rückzahlung an das den Zuschuss zusagende 

Studierenden- oder Studentenwerk obliegt der oder dem Studierenden. 

6.2 Hat die oder der Studierende den Grund nicht zu vertreten, kann auf eine 

Rückforderung erfolgter Leistungen verzichtet werden. 



Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Zusätzliche Nebenbestimmungen 
zur Durchführung der  

Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten 
Notlagen (Richtlinien)  

in der Fassung vom 05. März 2021 

Geltung für Antragstellungen ab 1.4.2021 

Als Besondere Nebenbestimmungen enthalten die Richtlinien Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. 



Einführung in die „Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 
Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen“ (Richtlinien) 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt den Studierenden- und 
Studentenwerken erforderliche Mittel für die Überbrückungshilfe für Studierende in 
pandemiebedingten Notlagen (Überbrückungshilfe) bereit. Die Studierenden- und 
Studentenwerke übernehmen vor Ort eigenverantwortlich die Online-Antragsprüfung und -
bearbeitung der Überbrückungshilfe. Das BMBF vergibt im Rahmen dieser Maßnahme selbst 
keine Überbrückungshilfe.  

Zentrales Instrument zur finanziellen Unterstützung für Studierende bleibt das BAföG. Daher 
sollten diejenigen, die dem Grunde nach BAföG-berechtigt sind, aber bisher keine 
Leistungen nach dem BAföG beantragt haben und deren eigenes Einkommen oder das ihrer 
Eltern jetzt wegen der Corona-Pandemie geringer geworden oder ganz entfallen ist, 
zuallererst BAföG-Ansprüche prüfen und ggf. verbunden mit einem Aktualisierungsantrag 
geltend machen. 

Mit der Überbrückungshilfe soll denjenigen Studierenden geholfen werden, die sich 
nachweislich in einer pandemiedingten Notlage befinden, die unmittelbar Hilfe benötigen und 
die keine andere Unterstützung in Anspruch nehmen können. Die Überbrückungshilfe 
ergänzt die bisher ergriffenen Initiativen zur Unterstützung von Studierenden in der aktuellen, 
durch COVID19 bedingten Ausnahmesituation.  

Das BMBF legt mit den Richtlinien die Rahmenbedingungen der Förderung fest. Dazu 
gehören u.a. die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme und die Höhe der Förderung. 
Die Studierenden- und Studentenwerke sind im Verhältnis zum BMBF an diese Richtlinien 
gebunden. Für die Studierenden sind die mit dem einzelnen Studierenden- oder 
Studentenwerk getroffenen Vereinbarungen bindend, die auf diesen Richtlinien und den 
ergänzenden Richtlinien des einzelnen Studierenden- oder Studentenwerkes basieren.  

Ein Anspruch auf Zusage der Überbrückungshilfe gegenüber einem der Studierenden- und 
Studentenwerke besteht nicht, dies wird bei Antragstellung gegenüber den Studierenden 
kommuniziert. Die Studierenden- und Studentenwerke entscheiden über die Zusage der 
Überbrückungshilfe nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb der verfügbaren Haushaltsmittel. Die 
Überbrückungshilfe wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses zugesagt. 



I. Förderung von Studierenden in pandemiebedingten Notlagen

1. Antragsberechtigung
1.1 Antragsberechtigt sind Studierende, die zum Zeitpunkt der Antragstellung an einer 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland immatrikuliert und 
nicht beurlaubt sind und ihren Hauptwohnsitz sowie gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben. Dies schließt ausländische Studierende ein. 

1.2 Nicht antragsberechtigt sind Studierende an Verwaltungsfachhochschulen oder 
Bundeswehrhochschulen, Studierende im berufsbegleitenden Studium bzw. dualen 
Studium, Gasthörer/innen, Studierende an staatlich nicht anerkannten Hochschulen. 

1.3 Ein Anspruch auf Zusage bzw. Zusage in einer bestimmten Höhe von 
Überbrückungshilfe besteht nicht. 

2. Voraussetzungen
2.1 Die Zusage von Überbrückungshilfe setzt voraus, dass die oder der Studierende sich 

nachweislich in einer pandemiebedingten Notlage befindet, unmittelbar Hilfe 
benötigt und die individuelle, pandemiebedingte Notlage nicht durch 
Inanspruchnahme einer anderen Unterstützung überwinden kann. Hierzu sind die in 
Nr. 5.4 genannten Unterlagen einzureichen. 

2.2 Die Inanspruchnahme von Darlehen, Stipendien u. ä. im Bezugsmonat schließt die 
Beantragung der Überbrückungshilfe nicht aus.  

3. Zuständigkeit und Durchführung
3.1 Die Ausgestaltung des Verfahrens der Feststellung der Voraussetzungen nach Nr. 2 

unterliegt den Regelungen der Nr. 4 und 5 dieser Richtlinie.  
3.2 Die Studierenden- und Studentenwerke sind Ansprechpartner für Studierende der in 

ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden Hochschulen gemäß 
Studentenwerks- bzw. Hochschulgesetz, soweit nicht die Studierenden- und 
Studentenwerke untereinander etwas anderes vereinbaren; für Hochschulen ohne 
zuständige Studierenden- und Studentenwerke legt das Deutsche Studentenwerk ein 
zuständiges Studierenden- oder Studentenwerk in Absprache mit diesem fest.  

3.3 Das BMBF stellt den Studierenden- und Studentenwerken im Rahmen der 
Überbrückungshilfe die erforderlichen Mittel zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel 
erfolgt bedarfsgerecht, aufgrund der in den Vormonaten seit Juni 2020 gewonnenen 
Erfahrungen der regional unterschiedlichen Auslastung im Rahmen der Verfügbarkeit 
der Mittel für die Überbrückungshilfe. Die Zahl der eingegangenen, bearbeiteten und 
zugesagten Überbrückungshilfen bei den Studierenden- und Studentenwerken sowie 
anderer wichtiger Kennzahlen sind für die Studierenden- und Studentenwerke, das 
DSW und das BMBF im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten über das bei der 
Bearbeitung eingesetzte und vom Deutschen Studentenwerk in Auftrag gegebene IT-
Tool einsehbar. (siehe Nr. 3.5).  

3.4 Die Studierenden- und Studentenwerke können als Ausgleich für den 
Verwaltungsaufwand je bearbeitetem Antrag eine Verwaltungspauschale i.H.v. 25,00 
€ (netto) aus den ihnen jeweils zugewiesenen Mitteln für die Überbrückungshilfe 



einbehalten. Diese sind in der jeweiligen Zuwendung an die einzelnen Studierenden- 
und Studentenwerke enthalten. 

3.5 Für die Antragstellung und Antragsbearbeitung/ Entscheidung über die 
Zusage/Ablehnung der Überbrückungshilfe verwenden die Studierenden- und 
Studentenwerke das vom Deutschen Studentenwerk in Auftrag gegebene und den 
Studierenden- und Studentenwerken zur Verfügung gestellte IT-Tool. Darin werden 
alle erforderlichen Schritte der Antragstellung und Antragsbearbeitung/ 
Entscheidung über den Antrag vorgegeben. Hierfür stellt das BMBF eine Ausfüllhilfe 
für die Studierenden- und Studentenwerke zur Verfügung. 

3.6 Die Studierenden- und Studentenwerke entscheiden über die Zusage der 
Überbrückungshilfe nach pflichtgemäßem Ermessen entsprechend diesen Richtlinien 
innerhalb der verfügbaren Haushaltsmittel. Die Reihenfolge der Bearbeitung der 
Anträge richtet sich grundsätzlich nach dem Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen 
Unterlagen beim jeweiligen Studierenden- oder Studentenwerk. 

4. Leistung, Dauer der Förderung, Höhe des Zuschusses
4.1 Die Überbrückungshilfe kann – im Falle einer Zusage – in Form eines nicht 

rückzahlbaren Zuschusses monatlich zugesagt werden. Ab November 2020 erfolgt im 
Einklang mit den von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur 
Unterstützung im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie und unter den 
genannten Voraussetzungen eine zeitlich befristete Wiedereinsetzung der 
monatsweisen Förderung bis 30.09.2021. Die Höhe des monatlichen Zuschusses 
beträgt mindestens 100,00 € und höchstens 500,00 €. 

4.2 Die Höhe des monatlichen Zuschusses richtet sich nach dem aktuellen Kontostand 
entsprechend der nach 5.4.6 einzureichenden Unterlagen und staffelt sich wie folgt: 

Kontostand Zuschuss 
weniger als 100,00 € 500,00 € 
zwischen 100,00 € und 199,99 € 400,00 € 
zwischen 200,00 € und 299,99 € 300,00 € 
zwischen 300,00 € und 399,99 € 200,00 € 
zwischen 400,00 € und 499,99 € 100,00 € 

4.3 Die oder der Studierende kann auf Antrag auf einen Teil des Zuschusses verzichten 
und eine der geringeren vorgesehenen Zuschusshöhen wählen. 

II. Allgemeine Bestimmungen

5. Antragstellung und Zusage der Überbrückungshilfe
5.1 Die Studierenden- und Studentenwerke sagen die Überbrückungshilfe nur auf Antrag 

über das Online-Portal www.überbrückungshilfe-studierende.de zu. 
5.2 Die Antragstellung auf Überbrückungshilfe hat bei dem jeweils zuständigen 

Studierenden- oder Studentenwerk für jeden Kalendermonat, in dem die Hilfe zur 



Verfügung gestellt wird, gesondert zu erfolgen. Der Antrag darf ausschließlich im 
jeweiligen laufenden Monat gestellt werden. 

5.3 Es ist nur eine Antragstellung für jeden Monat zulässig. Anträge, die auf Grund 
unvollständiger Angaben oder sonstiger formaler Mängel zurückgewiesen werden, 
bleiben hierbei unberücksichtigt. Als unvollständig gelten Anträge, in denen im Sinne 
dieser Richtlinien erforderliche Dokumente fehlen und daher nicht entschieden 
werden können. 

5.4 Mit dem Antrag sind einzureichen:  
5.4.1 Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2021; 
5.4.2 Personalausweis oder gleichwertiger Identitätsnachweis; 
5.4.3 Angabe einer inländischen Bankverbindung mit Verfügungsberechtigung der 

Antragstellenden; 
5.4.4 Erklärung, dass für den Monat, für den die Überbrückungshilfe beantragt 

wird, keine weiteren Anträge auf Zuschüsse für andere pandemiebezogene 
Unterstützungsmöglichkeiten zum notwendigen Lebensunterhalt (z.B. 
Notfonds, Stiftungen, Fördervereine), aus denen im laufenden Monat 
weitere Einnahmen erwartet werden, gestellt wurden bzw. eine 
Antragstellung für den betreffenden Monat nicht beabsichtigt ist; 

5.4.5 Erklärung des/der Studierenden über die pandemiebedingte Notlage unter 
Angabe des Grundes für die Notlage sowie Darlegung mittels geeigneter 
Unterlagen. Die Gründe für die Notlage müssen im Antragsmonat bis zum 
Tag vor der Antragstellung oder in den beiden Vormonaten entstanden sein. 
können beispielsweise sein: 
 die Kündigung1 oder ein Nachweis über das Ruhen des

Arbeitsverhältnisses durch den/die Arbeitgeber oder, falls Kündigung
oder Nachweis nicht zu erbringen sind, eine entsprechende
Selbsterklärung, aus der sich insbesondere Dauer und Umfang des
bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. der Arbeitsverhältnisse, Grund
und Umstände der Kündigung bzw. Kündigungen ergeben, und/oder

 die dokumentierte Ablehnung von mindestens zwei Bewerbungen
bei verschiedenen Arbeitgebern für den Zeitraum vor Antragstellung,
sowie eine Selbsterklärung zur Notwendigkeit der angestrebten
Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Ausnahmsweise können in der Selbsterklärung die Bewerbungen und
Ablehnungen dargelegt werden, falls diese pandemiebedingt nicht
beigebracht werden können, und/oder

 eine Selbsterklärung zum Wegfall der selbstständigen
Erwerbstätigkeit (Auftraggeber, Art und Umfang der Tätigkeit;
Angabe, welche Aufträge in welchem Umfang entfallen sind; Umfang
der weggefallenen Einnahmen) und/oder

1 Als Kündigung kann auch eine Nichtverlängerung eines bestehenden Arbeitsvertrages gewertet 
werden (Nachweise entsprechend: Arbeitsvertrag und Selbsterklärung, dass der Vertrag 
pandemiebedingt nicht verlängert wurde). 



5.4.6 eine Selbsterklärung zum Wegfall der Unterhaltszahlung der Eltern (Angabe, 
welche Unterhaltszahlungen wann, in welchem Umfang und aus welchen 
Gründen entfallen sind).Chronologisch lückenlos nach Datum sortierte 
Dokumentation der finanziellen Notsituation anhand des aktuellen 
Kontostandes und der Kontenbewegungen (Einnahmen/Ausgaben auf dem 
Kontoauszug/den Kontoauszügen) aller Konten für den Zeitraum vor 
Antragstellung, das heißt für den vollen Kalendermonat vor Antragstellung 
sowie den laufenden Monat bis zum Vortag bzw. zum letzten Banktag vor der 
Antragstellung; 

5.4.7 Selbsterklärung, dass mit einem erfolgreichen Abschluss des Studiums zu 
rechnen ist; 

5.4.8 Mitteilung, ob grundsätzlich einer Teilnahme an der sozialwissenschaftlichen 
BMBF-Forschung zugestimmt wird und eine freiwillige Information dazu, in 
welchem Wirtschaftssektor bisher oder künftig gejobbt wurde bzw. werden 
soll, wobei die Antworten keinen Einfluss auf die Zusage eines Zuschusses 
haben; 

5.4.9 Erklärung der Zustimmung zu den Vorgaben des jeweiligen Studierenden- oder 
Studentenwerks hinsichtlich der Antragsberechtigung, der Voraussetzungen 
der Überbrückungshilfe, der Berechnung der Höhe der Überbrückungshilfe, 
der Zahlungsmodalitäten, der Gründe für eine Kündigung dieser der Zahlung 
zugrundeliegenden Vereinbarung nach Nr. 5.5 sowie daraus folgender 
Rückzahlungsverpflichtungen der oder des Studierenden; 

5.4.10 Erklärung, dass die Angaben im Antrag zutreffen und Änderungen 
unverzüglich angezeigt werden. 

5.4.11 Bestätigung der Kenntnis über Folgen falscher Angaben (Rückforderung und 
ggf. Erfüllung von Straftatbeständen). 

5.5 Das Studierenden- oder Studentenwerk teilt der oder dem antragstellenden 
Studierenden per E-Mail mit, dass eine Entscheidung über den Antrag getroffen 
wurde. Bei Zusage der Überbrückungshilfe sind mit der elektronischen 
Benachrichtigung die der Zahlung zugrundeliegenden und gem. Nr. 5.4.9 bereits zum 
Gegenstand des Antrags gemachten Vorgaben für den Einzelfall verbindlich 
festzuhalten (Vereinbarung), insbesondere: 
5.5.1 Höhe der Überbrückungshilfe der auf Grundlage der Antragsunterlagen 

zuzusagenden Leistung; 
5.5.2 Zahlungsmodalitäten; 
5.5.3 Anerkennung der Gründe für eine Kündigung der Vereinbarung und 

Rückzahlungsverpflichtungen (Nr. 6.1) durch die Studierende oder den 
Studierenden; 

5.5.4 jederzeit auf Anfrage sonstige für die Prüfung der Fördervoraussetzungen 
notwendig erscheinende Unterlagen vorzulegen. 

6. Kündigung der Vereinbarung, Rückzahlung der Überbrückungshilfe
6.1 Die Studierenden- und Studentenwerke sind im Falle des Vorliegens eines wichtigen

Grundes gehalten, die jeweiligen Vereinbarungen nach Nr. 5.5 ganz oder teilweise zu 



kündigen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn das jeweilige 
Studierenden- oder Studentenwerk Kenntnis darüber erlangt, dass die oder der 
Studierende unrichtige Angaben über erhebliche Tatsachen gemacht oder solche 
Tatsachen verschwiegen hat. Die Verpflichtung zur Rückzahlung an das den Zuschuss 
zusagende Studierenden- oder Studentenwerk obliegt der oder dem Studierenden. 

6.2 Hat die oder der Studierende den Grund nicht zu vertreten, kann auf eine Rückforderung 
erfolgter Leistungen verzichtet werden. 



Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Ausfüllhinweise für Studierenden- und Studentenwerke gem. Ziff. 
3.5 der Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 

Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten 
Notlagen (Richtlinien) 

in der Fassung vom 05. März 2021 

Geltung für Antragstellungen ab 1.4.2021 
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Die Umsetzung der Überbrückungshilfe, insbesondere die Bearbeitung der Anträge der 

Studierenden, ergibt sich aus den Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 

Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen mit Geltung für 

Antragstellungen ab 1.4.2021 (im Folgenden: Richtlinien), die Teil des 

Zuwendungsbescheides sind. Folgende verbindliche Hinweise konkretisieren die Umsetzung 

der BMBF-Überbrückungshilfe für die jeweiligen Bearbeitenden bei den Studierenden- und 

Studentenwerken (STW). 

1. Für welche Studierenden ist diese Überbrückungshilfe gedacht, was sind die
Voraussetzungen?

 Die Überbrückungshilfe richtet sich ausschließlich an Studierende, die sich

nachweislich in einer pandemiebedingten akuten Notlage befinden und unmittelbar

Hilfe benötigen. Dies bedingt, dass sich die Antragsteller/innen nicht auf zeitlich länger

zurückliegende Gründe für eine pandemiebedingte Notlage ohne eigene aktuelle

Bemühung berufen können (siehe dazu 7.2)

 Antragsberechtigt sind ausschließlich deutsche und ausländische Studierende, die

bis 30.09.2021 an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in

Deutschland eingeschrieben und nicht beurlaubt sind und ihren Hauptwohnsitz sowie

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

 Nicht antragsberechtigt sind Studierende, die an Hochschulen studieren, bei denen ein

Studium im Rahmen eines Arbeits-/Dienstverhältnisses die Regel ist, zum Beispiel an

Verwaltungsfachhochschulen oder Bundeswehrhochschulen; Studierende im

berufsbegleitenden oder dualen Studium sowie Gasthörer/-innen. Dies gilt bei dualen

Hochschulen auch dann, wenn kein Praxispartner vermittelt wurde.

 Ebenfalls nicht antragsberechtigt sind Studierende an staatlich nicht anerkannten

Hochschulen.

 Ein Rechtsanspruch auf Zusage bzw. Zusage in einer bestimmten Höhe von

Überbrückungshilfe besteht nicht.

2. Wieviel kann ausgezahlt werden?

Studierende, die die unter 1. sowie in den nachfolgenden Ziffern genannten

Voraussetzungen erfüllen, können einen Zuschuss zwischen 100 bis 500 Euro pro

Monat erhalten. Hierzu müssen sie für jeden Monat, in dem die Überbrückungshilfe zur

Verfügung steht, gesondert einen Antrag stellen. Sofern die Voraussetzungen erfüllt

sind, richtet sich die Höhe des Zuschusses nach dem Kontostand bis zum Vortag bzw.

zum letzten Banktag vor der Antragstellung und wird wie folgt berechnet:
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Kontostand Überbrückungshilfe 
weniger als 100,00 € 500,00 € 

zwischen 100,00 € und 199,99 € 400,00 € 

zwischen 200,00 € und 299,99 € 300,00 € 

zwischen 300,00 € und 399,99 € 200,00 € 

zwischen 400,00 € und 499,99 € 100,00 € 

3. Antragsfristen

Anträge können bis zum letzten Tag eines Monats gestellt werden; der Antrag wird dann

für den beantragten Monat geprüft (Beispiel: Antrag geht am 31. Juli 2021 ein, er gilt

dann für den Juli 2021 und wird nur für diesen Monat geprüft und – bei Erfüllung der

Voraussetzungen und je nach Prüfergebnis – in der jeweiligen Höhe gezahlt).

4. Antragsstellung

Anträge werden ausschließlich über das Online-Portal www.überbrückungshilfe-

studierende.de gestellt.

5. Zuordnung der Anträge

Mit der Antragstellung erfolgt eine automatische Zuordnung zum jeweils zuständigen

Studierenden- oder Studentenwerk für die Bearbeitung. Sollte keine automatische

Zuordnung möglich sein – für Hochschulen ohne zuständige Studierenden- und

Studentenwerke – legt das Deutsche Studentenwerk gem. Ziff. 3.2 der Richtlinien ein

zuständiges Studierenden- oder Studentenwerk in Absprache mit diesem fest. Der

Antrag wird dann entsprechend zugeordnet.

6. Einzureichende Unterlagen

(siehe 5.4.1.-5.4.4 sowie 5.4.7.- 5.4.11 der Richtlinien) 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen bzw. Erklärungen seitens der Studierenden 

beizufügen: 

 Immatrikulationsbescheinigung ab 01.04.2021 und bis zum 30.09.2021 für das

Sommersemester 2021, bei Erstsemesterstudierenden in Hochschulen, deren

Wintersemester bereits im September 2021 beginnt, kann auch eine

Immatrikulationsbescheinigung des WiSe 2021/2022 akzeptiert werden;

 Gültiger Personalausweis oder ein gleichwertiger Identitätsnachweis, zum

Beispiel EU-Ausweis oder Reisepass und Meldebescheinigung;
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 Bankverbindung in Deutschland mit Verfügungsberechtigung der

Antragstellenden (mindestens nachgewiesene Mit-Verfügungsberechtigung).

 Erklärung, dass für den Monat der beantragten Überbrückungshilfe keine

weiteren Anträge auf Zuschüsse für andere pandemiebedingte Notfonds zum

notwendigen Lebensunterhalt gestellt wurden bzw. werden, aus denen im

laufenden Monat Einnahmen erwartet werden;

 Selbsterklärung, dass mit einem erfolgreichen Abschluss des Studiums zu

rechnen ist;

 Mitteilung, ob grundsätzlich einer Teilnahme an der sozialwissenschaftlichen

BMBF-Forschung zugestimmt wird, wobei die Antwort jedoch keinen Einfluss

auf die Gewährung eines Zuschusses hat;

 Erklärung der Anerkennung der Bestimmungen der Richtlinie

(Antragsberechtigung, Voraussetzungen der Überbrückungshilfe, Berechnung

der Höhe der Überbrückungshilfe, Zahlungsmodalitäten, Gründe für eine

Rückforderung der Förderung sowie sich daraus ergebender

Rückzahlungsverpflichtungen);

 Erklärung, dass die Angaben im Antrag zutreffen und Änderungen

unverzüglich angezeigt werden.

 Bestätigung der Kenntnis über Folgen falscher Angaben (Rückforderung und

ggf. Erfüllung von Straftatbeständen).

7. Antragsprüfung

Grundsätzlich erfolgt die Antragsdurchsicht in drei Schritten: 

1. Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen

2. Prüfung des Nachweises der pandemiebedingten Notlage

3. Prüfung der finanziellen Notlage

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen Ihnen die Antragsdurchsicht erleichtern. Das 

Antragsformular verfügt bei vielen Punkten über Kontrollmechanismen, einige Punkte 

müssen aber anhand der Unterlagen noch kontrolliert werden. Bei kleineren Fehlern (siehe 

unter Pkt. 7.1) können Sie im Rahmen der eigenständigen Bearbeitung Kulanz walten lassen 

und auf Nachforderungen grundsätzlich verzichten.  

Im Ausnahmefall wird die Nachforderung von Unterlagen nötig sein. Dazu gibt es ein 

Verfahren, das Ihren Aufwand möglichst minimieren soll. Für die Nachforderungen erhalten 

Sie Textvorlagen. Das Verfahren ist technisch so konzipiert, dass die nachgeforderten 

Unterlagen automatisch dem richtigen Antrag zugeordnet werden.  

7.1 Vollständigkeit der Unterlagen 
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Das zuständige STW prüft den Antrag und die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen 

nach Maßgabe der Richtlinien und der Ausfüllhinweise des BMBF. Das STW prüft dabei 

lediglich die formale Richtigkeit, z.B. ob beigefügte Daten zur Identifizierung (z. B. 

Personalausweis) mit den Angaben im Antrag übereinstimmen. Kleinere Fehler wie 

Zahlendreher (z.B. bei Geburtsdatum oder Matrikelnummer), Abweichungen einzelner 

Buchstaben im Namen oder Adresse sind unerheblich, solange erkennbar ist, dass es sich 

um die entsprechende Person handelt. Anstelle der Meldebescheinigung kann bei 

ausländischen Studierenden eine Aufenthaltserlaubnis – gerichtet an die aktuelle Adresse 

der Studierenden – akzeptiert werden. Im Zweifelsfall ergibt sich der gewöhnliche Aufenthalt 

in Deutschland aus den weiteren eingereichten Unterlagen (insb. Kontobewegungen, 

Bewerbungsabsagen). 

Hinsichtlich der Vollständigkeit der Unterlagen gelten Schwärzungen1 in der 

Antragsbegründung und beim Nachweis der antragsbegründenden Angaben, die einen 

Nachweis der pandemiebedingten Notlage nicht ermöglichen (z. B. einzelne Positionen in 

den Kontoauszügen, aus denen weder Beträge noch Zahlungsempfänger hervorgehen), als 

nicht vollständig eingereichte Unterlagen und führen insoweit grundsätzlich zur 
Ablehnung des Antrags bereits an dieser Stelle. Sofern fehlende Unterlagen für den 

Nachweis der pandemiebedingten Notlage unschädlich sind, ist dies nachfolgend jeweils 

dargelegt. Im Ausnahmefall kann das STW Unterlagen nachfordern.  

7.2 Nachweis der pandemiebedingten Notlage im Einzelnen 

Mit der Überbrückungshilfe soll denjenigen Studierenden geholfen werden, die sich 

nachweislich in einer pandemiebedingten, finanziellen Notlage befinden, die unmittelbar Hilfe 

benötigen und die keine andere Unterstützung in Anspruch nehmen können.  

Die Notlage wird über den aktuellen Kontostand nachgewiesen (s. unten Nr. 7.2 b). 

Gründe für eine Notlage können beispielsweise (vgl. Richtlinie Nr. 5.4.5) sein:  

(1.) der Wegfall oder eine Einschränkung (in der Regel relevant ab 100 € Rückgang der 

elterlichen Unterstützung) der erhaltenen Unterhaltsleistung durch die Eltern und/oder  

(2.) der Verlust / das Ruhen / die Reduzierung der Arbeitszeit (in der Regel relevant ab 

Einkommensrückgang von 100 €) eines Nebenjobs und/oder  

(3.) der Verlust / die Reduzierung des Umfangs der bisherigen selbständigen Tätigkeit 

und/oder 

1 Schwärzungen im Personalausweis sind unkritisch und führen nicht zur Unvollständigkeit der Unterlagen, so 
lange die Identität zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. 
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(4.) individuelle Betroffenheit vom pandemiebedingt angespannten studentischen 

Arbeitsmarkt (nachgewiesen über z.B. mindestens zwei abgelehnte Nebenjobbewerbungen). 

Diese Notlage muss nachgewiesen werden (s.u.) und in zeitlichem und ursächlichem 
Zusammenhang zur Pandemie stehen, mithin pandemiebedingt sein.  

Ein zeitlicher Zusammenhang liegt in der Regel vor, wenn die dargelegten Gründe für die 

im Monat der Antragstellung bestehende Notlage aus den beiden Vormonaten oder dem 

laufenden Monat stammen. Bei einer Antragstellung am 25. Februar wäre dies 

beispielsweise mindestens eine Kündigung eines Nebenjobs zum Dezember/Januar oder ein 

Nachweis über ein seit Dezember ruhendes Arbeitsverhältnis. 

Wenn der Eintritt der pandemiebedingten Notlage nicht erst in den letzten beiden 

Kalendermonaten vor Antragstellung eintrat, müssen zumutbare eigene Bemühungen (z.B. 

Nebenjobbewerbungen, Angebote bei Selbständigkeit, Anträge auf Wohngeld/Stipendien 

o.Ä. Aktivitäten, die zu einer verbesserten finanziellen Situation in absehbarer Zeit führen

können) im Zeitraum der beiden Kalendermonate vor Antrag und bis zum Antrag 

dokumentiert werden, die pandemiebedingte Notlage zu verbessern. 

Konnte beispielsweise keine studentische Nebentätigkeit zur Linderung der individuellen 

pandemiebedingten Notlage aufgenommen werden, können auch die Ablehnungen von 

mindestens zwei Bewerbungen bei zwei Arbeitgebern vorgelegt werden, im Beispielsfall der 

Antragstellung am 25. Februar wäre hier erneut der Zeitraum 01.12.2020 bis 25.02.2021 

entscheidend, um einen zeitlichen Zusammenhang zu belegen. Alternativ gilt ein (in den 

beiden Vormonaten oder dem laufenden Monat) angenommener Nebenjob, der finanziell 

den verlorenen/ruhenden Job bzw. allgemein die pandemiebedingte Notlage nicht 

ausgleicht, als ausreichender Nachweis für die oben genannte zumutbare eigene 

Bemühung, die individuelle Notlage zu ändern.  

Ein kausaler Zusammenhang liegt vor, wenn sich aus der Gesamtschau der 
eingereichten Unterlagen ein Zusammenhang aus der Pandemiesituation und der akuten, 

finanziellen Notlage ergibt. Die Ursache muss also ursächlich auf die Pandemiesituation 

bzw. die notwendigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zurückzuführen sein. Dies 

wäre beispielsweise nicht der Fall, wenn schon vor März 2020, unter Umständen seit Jahren, 

eine finanzielle Notlage besteht und die Nachweise nach 5.4.5 (Richtlinie) nicht erbracht 

werden. 
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Bei der Prüfung des zeitlichen und kausalen Zusammenhangs sind in der Gesamtschau 

individuelle Härten zu berücksichtigen, die eine Sicherung des notwendigen 

Lebensunterhalts durch studentische Nebenerwerbsmöglichkeiten gerade in der 

Pandemiesituation unmöglich machen, wie zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen 

bzw. Gefährdungen (Stichwort: Risikogruppe) oder familiäre Verpflichtung (Pflege 

Angehöriger, Betreuung von Kindern bei pandemiebedingt geschlossenen 

Betreuungseinrichtungen). Zusätzlich werden die Informationen aus den Kontoauszügen in 

die Gesamtschau einbezogen. Nachforderungen sind möglich. 

Zum Nachweis der pandemiebezogenen Notlage sind vorgesehen: 

a) zu 5.4.4 (Richtlinien): Vorlage einer Erklärung, dass für den Monat, in welchem

diese Überbrückungshilfe beantragt wird, keine weitere pandemiebezogene und

nicht rückzahlbare Unterstützung zum notwendigen Lebensunterhalt beantragt

wurde (zum Beispiel von Notfonds, Stiftungen oder Fördervereinen) bzw. aus

bereits gestellten Anträgen keine weiteren Hilfen erwartet werden. Die

abzugebende Erklärung bezieht sich ausschließlich auf pandemiebezogene

Maßnahmen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts und auf den

betreffenden Antragsmonat. So ist zum Beispiel eine pandemiebezogene Hilfe,

die in Vormonaten beantragt wurde, in der Regel unschädlich für eine

Beantragung im jeweiligen Antragsmonat. Ebenfalls unschädlich ist die

Inanspruchnahme von pandemiebezogenen Hilfen, die sich auf Sachleistungen

beziehen (bspw. zur technischen Ausstattung zur Studienunterstützung im

Rahmen von digitalen Hochschulangeboten) in Vormonaten oder im

Antragsmonat.

b) Zu 5.4.5 (Richtlinien): Erklärung über die pandemiebedingte Notlage unter

Angabe des Grundes sowie Darlegung mittels geeigneter Unterlagen. Geeignete

Unterlagen können sein:

1. eine Selbsterklärung, dass Unterhaltszahlungen der Eltern pandemiebedingt

weggefallen sind. Die Selbsterklärung soll beinhalten:

 von wem in welcher Höhe bis wann Unterhaltszahlungen stattfanden,

 eine Spezifizierung des Grundes des Ausfalls bzw. der Kürzung der

Unterhaltszahlung. Bei der Kürzung der Unterhaltszahlung soll auch

die Höhe der aktuellen Unterhaltszahlung dokumentiert sein.

2. die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den/die früheren Arbeitgeber

oder der Nachweis über das Ruhen des Arbeitsverhältnisses/der 

Arbeitsverhältnisse:  
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Die Kündigung muss innerhalb der letzten beiden Kalendermonate vor 

Antragstellung erfolgt sein. Für eine zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte 

Kündigung gilt das oben zum zeitlichen Zusammenhang gesagte. 

Ausnahmsweise können Kündigung(en) bzw. Nachweis(e) ersetzt werden durch 

eine entsprechende Selbsterklärung. Darin müssen genannt sein: 

 der/die ehemalige/n Arbeitgeber,

 die Dauer der gekündigten Tätigkeit/en,

 die genauen zeitlichen Angaben der Kündigung (inkl. letzter Arbeitstag),

 das durchschnittliche Einkommen aus dem/den früheren

Arbeitsverhältnis/sen,

 eine Darlegung, warum dies nicht durch entsprechende Dokumente
dargelegt werden kann.

3. eine Selbsterklärung zum Wegfall der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Darin

sollen genannt sein: 

 ehemalige Auftraggeber,

 Art und Umfang der selbständigen Erwerbstätigkeit,

 das durchschnittliche Einkommen aus selbständiger Tätigkeit vor der

Corona-Pandemie und

 der Umfang der weggefallenen Einnahmen aufgrund der Pandemie bzw.

der notwendigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung oder, falls sich

dies als Prozess gestaltete, die Darlegung Einnahmerückgangs seit

seinem Beginn (finanziell und zeitlich),

4. Abgelehnte Bewerbungen, d.h.:

 eine Selbsterklärung zur Notwendigkeit der angestrebten Erwerbstätigkeit

zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie

 die dokumentierte Ablehnung von mindestens zwei Bewerbungen bei

verschiedenen Arbeitgebern.

Im Ausnahmefall können Bewerbungen und Ablehnungen durch eine 

Selbsterklärung dargestellt werden. Darin müssen genannt sein: 

 die avisierten Arbeitgeber (inkl. konkreter Ansprechpersonen bzw.

Organisationseinheiten),

 Datum der erfolglosen Bewerbungen und der Absagen. Bei nachträglicher

Änderung (beispielsweise durch eine spätere Zusage und Aufnahme einer

studentischen Nebentätigkeit mit finanziellen Auswirkungen auf den

Bezugsmonat) greift die Rückzahlungspflicht bzw. Nr. 6.1 der Richtlinie.

 der avisierte Stellenumfang und die erwarteten Einnahmen,
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 eine Darlegung, warum Bewerbungen und Ablehnungen nicht durch

entsprechende Dokumente dargelegt werden können.

Sämtliche o.g. Selbsterklärungen müssen plausibel, glaubhaft und in 

Übereinstimmung mit der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen 

überzeugend sein.  

Im Ausnahmefall kann das STW der beantragenden Person die Möglichkeit zur 

Nachreichung der Unterlagen mit einer kurzen Frist (empfohlen werden max. 7 

Kalendertage) einräumen. 

Im IT-Tool wird explizit auf die Strafbarkeit hingewiesen, wenn unrichtige Angaben 

über entscheidungserhebliche Tatsachen gemacht oder solche Tatsachen 

verschwiegen wurden.  

c) Zu 5.4.6 (Richtlinien): Vorzulegen sind zudem die Kontoauszüge aller Konten mit

kurzfristig verfügbaren Guthaben ab dem Vormonat zum Kalendermonat der

Antragstellung bis zur Antragstellung. Dazu zählen auch Konten bei

Zahlungsdienstleistern wie paypal, amazon payments etc. Auch Unterkonten sind

offenzulegen. StW können bei Bedarf im eigenen Ermessen entscheiden, ob

weitere Kontoauszüge angefordert werden.

Anforderungen an Kontennachweise:

 Nicht eingereicht werden müssen Kontonachweise zu Sparverträgen (z.B.

Bausparverträge) bzw. sonstigen Konten, auf die kein kurzfristiger Zugriff

möglich ist (Mietkautionskonten, sonstige Sperrkonten bzw. Treuhandkonten).

 Kontoauszüge müssen in der Regel lückenlos sein; Umsatzanzeigen anstelle

eines Kontoauszuges werden akzeptiert, sofern die Zahlungsbewegungen

daraus lückenlos erkennbar sind. Auch Online-Konten wie z. B. bei comdirect

etc. oder bei Zahlungsdienstleistern wie paypal etc. müssen nachgewiesen

werden, wenn auf dort bestehende Guthaben kurzfristig zugegriffen werden

kann. Sofern Studierende im Rahmen der Antragstellung bestätigen, dass auf

vorhandenen Online-Konten kein Guthaben im angeführten Sinne vorhanden

ist, sind in der Regel zu diesen Konten keine weiteren Unterlagen

einzureichen bzw. nachzufordern. Bei fehlenden Kontoauszügen kann auf

eine Ablehnung des Antrags oder ggf. Nachforderungen verzichtet werden,

wenn sie für die Beurteilung des Kontostandes und des pandemiebedingten

Einkommenswegfalls als nicht relevant angesehen werden können (z. B.

fehlende Seiten bei gleichbleibendem Kontostand).
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 Aus den Unterlagen muss ebenfalls erkennbar sein, dass der Antragssteller

ein Verfügungsrecht (mindestens Mit-Verfügungsrecht) über das inländische

Konto hat, auf das der Zuschuss überwiesen werden soll.

 Bei Unterhaltszahlungen der Eltern reicht eine Eigenauskunft, z. B. dass die

Unterhaltsleistung in bar erfolgt ist, aus.

Weiteres Vorgehen: 

 Lässt sich aus den Unterlagen eine pandemiebedingte Ursache für die Notlage

erkennen, so wird die Antragsprüfung mit Prüfungsschritt 7.3. fortgesetzt.

 Ist nach Durchsicht der Unterlagen dagegen keine pandemiebedingte Ursache zu

erkennen, ist der Antrag abzulehnen.

 Sind Unterlagen nicht vollständig, z.B. fehlen wesentliche Kontoauszüge oder

sind (teilweise) falsche Unterlagen (wie z.B. eine Immatrikulationsbescheinigung

eines bereits vergangenen Semesters) beigefügt worden, wird der Antrag
abgelehnt. Im Ausnahmefall kann das STW der beantragenden Person die

Möglichkeit zur Nachreichung der Unterlagen mit einer kurzen Frist (empfohlen

werden max. 7 Kalendertage) einräumen.

 Ergibt sich daraus jedoch kein neuer Sachverhalt zugunsten der beantragenden

Person bzw. werden keine angeforderten Unterlagen fristgemäß nachgeliefert, so

ist der Antrag abzulehnen. Das STW dokumentiert die Nachforderung und die

daraufhin getroffene Entscheidung in der Bearbeitungsmaske des IT-Tools.

7.3 Prüfung der finanziellen Notlage 

a) Kontostand

Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob der im Antrag angegebene Gesamtkontenstand

mit den lt. Kontoauszügen angegebenen Gesamtkontenständen, Stand letzter

Bankarbeitstag vor der Antragstellung, übereinstimmt. Liegen die Kontenstände lt.

Belegen niedriger, so ist der im Antrag genannte Gesamt-Kontenstand für die

Bemessung des Zuschusses anzusetzen. Liegen die Beträge lt. den Belegen

dagegen höher, so ist der Gesamtkontenstand laut Belegen anzusetzen.

Für Studierende mit Kind findet der Kontostand abzüglich der kinderbezogenen

Leistungen (z.B. Kindergeld, Kindesunterhalt) Berücksichtigung. Studierende

können diesen angepassten Gesamtkontostand bereits angeben.

Liegt der Kontostand lt. den Belegen bei 500 € oder höher, entfällt der Zuschuss

mangels Notlage; an dieser Stelle erfolgt die Ablehnung des Antrags.
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Sind Kontoauszüge vom letzten Bankarbeitstag teilweise oder ganz vor der 

Antragstellung nicht verfügbar, so werden ersatzweise Kontoauszüge vom 

vorletzten Bankarbeitstag anerkannt, ältere Kontostände aber nicht.  

Bei Gemeinschaftskonten ist ebenfalls der Gesamtkontenstand maßgebend. 

b) Prüfung der Kontobewegungen

Anhand der Kontoauszüge soll kursorisch geprüft werden, ob Kontobewegungen

erkennbar sind, die deutlich darauf hinweisen, dass die Notlage des/der

Studierenden tatsächlich nicht gegeben ist bzw. durch Auszahlung, Verschiebung

o.ä. verfügbarer Mittel künstlich herbeigeführt wurde.

Weiteres Vorgehen: 

- Wenn keine Auffälligkeiten im Sinne von 7.3.b. festzustellen sind und die

sonstigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wird der Antrag
bewilligt. Die Zuschusssumme ergibt sich aus der unter Nr. 2

dargestellten Tabelle (vgl. 4.2. der Richtlinien).

- Auch wenn der nachgewiesene pandemiebedingte Einkommensverlust

geringer ist als der lt. Gesamtkontenstand zustehende Zuschussbetrag,

wird der lt. Gesamtkontenstand zustehende Zuschussbetrag gewährt.

- Werden nach Durchsicht der Kontenbewegungen offensichtliche

Manipulationen des/der Kontenstände festgestellt (siehe Bsp. in der

Anlage), ist der Antrag ohne weitere Nachfragen abzulehnen.

- Sollte der Sachverhalt nicht eindeutig sein (siehe Bsp. in der Anlage) kann

das STW mit kurzer Fristsetzung (empfohlen werden max. 7

Kalendertage) z. B. Begründungen, Selbsterklärungen, Kaufbelege

nachfordern. Liefern die nachgereichten Unterlagen und Erklärungen

keine Sachverhaltsklärung im Sinne des Antragstellers, so ist der Antrag

abzulehnen. Das STW dokumentiert die Nachforderung und die daraufhin

getroffene Entscheidung in der Bearbeitungsmaske des IT-Tools; das IT-

Tool stellt die Archivierung für die spätere Verwendungsnachweisprüfung

sicher.

8. Prüfungsergebnis

Mit Abschluss der Prüfung des Antrags sendet das STW dem/der Studierenden eine

Nachricht, in der diesem/r mitgeteilt wird, dass im Antragsaccount das Ergebnis der

Prüfung einsehbar ist. Dazu haben die STW die Möglichkeit zu den vorgegebenen 3

Ablehnungsgründen knappe konkretisierende Angaben zu machen. Davon soll

Gebrauch gemacht werden, um die Entscheidung für die Antragstellenden
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nachvollziehbarer zu machen. Es können auch knappe Stichworte genügen, wie z.B. 

„Immatrikulationsbescheinigung für Sommersemester“. 

9. Wiederholungsantrag: einzureichende Unterlagen

 Erklärung, dass für den aktuellen Monat, in welchem die Überbrückungshilfe

beantragt wird, keine weitere pandemiebezogene Unterstützung zum

notwendigen Lebensunterhalt beantragt wurde (zum Beispiel von Notfonds,

Stiftungen oder Fördervereinen) bzw. aus bereits gestellten keine weiteren

Hilfen erwartet werden (wie oben Nr. 6, 4. Bulletpoint)

 Aktualisierte Dokumentation entsprechend Nr. 5.4.5 (Richtlinien)

 ein aktueller Kontoauszug (ab Datum des zuletzt vorgelegten Kontoauszuges, bei

Bedarf können auch die bereits vorliegenden Kontoauszüge aus den Anträgen der

Vormonate zu Rate gezogen werden).
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Anlage: Hinweise zu 7.3b) Prüfung der Kontobewegungen 

a) Wenn nach Durchsicht der Kontenbewegungen offensichtliche Manipulationen

des/der Kontenstände festgestellt wurden, so ist der Antrag ohne weitere Nachfragen

abzulehnen.

b) Sollte der Sachverhalt nicht eindeutig sein, können Nachforderungen (z. B.

Begründung, Selbsterklärung, Einreichung von Kaufbelegen) mit kurzer Fristsetzung

erfolgen (empfohlen werden max. 7 Kalendertage) und Aufklärung darüber geben.

Liefern die nachgereichten Unterlagen und Erklärungen keine Aufklärung des

Sachverhalts im Sinne des Antragstellers, so ist der Antrag abzulehnen.

Zu a) 

Offensichtliche Manipulationen eines Kontostandes können vor allem an unregelmäßigen 

Auszahlungen, Verschiebungen o.ä. verfügbarer Mittel erkennbar sein (z. B. im Unterschied 

zu regelmäßigen Abbuchungen für Miete, regelmäßige Barabhebungen o. ä). Dabei wird im 

Rahmen einer kursorischen Prüfung aller Kontoauszüge berücksichtigt, ob sich 

entsprechende Auffälligkeiten ergeben. Weichen Kontobewegungen von erkennbaren 

Mustern der vorgelegten Kontoauszüge ab, könnte eine solche Auffälligkeit vorliegen 

(Beispiel: Die regelmäßigen Ausgaben der Vormonate bzw. des Vormonats und laufenden 

Monats liegen bzw. lagen bei 800 €, in den Wochen vor der Antragstellung sind diese 

Ausgaben vor allem durch Barabhebungen auf 1.200 € gestiegen. Hier könnte 

dementsprechend eine Unregelmäßigkeit vorliegen). Unerklärte Überweisungen oder 

Barabhebungen, die deutlich dazu dienen, einen Kontostand unterhalb der 500 € - Grenze 

herbeizuführen, führen grundsätzlich zu Ablehnung eines Antrags. 

Zu b) 

Es kann jedoch Fälle geben, die nicht eindeutig sind, z.B. Überweisungen an eine Firma, bei 

der der Verwendungszweck nicht erkennbar ist oder unerklärte Barabhebungen, die von den 

unter a) geschilderten Mustern abweichen. In diesem Fall kann eine Nachforderung von 

Unterlagen erfolgen. Eine schlüssige Erklärung und damit Sachverhaltsklärung im Sinne des 

Antragstellers wäre zum Beispiel der Nachweis der Anschaffung eines für die Lebensführung 

(z.B. Anschaffung Kühlschrank) oder Studientätigkeit (z.B. Laptop) notwendigen 

Gegenstandes durch eine Rechnung. Als notwendig anerkannt werden auch die Erfüllung 

einer rechtswirksamen Verpflichtung, z.B. die Rückzahlung eines Kredites (wenn eine 

Rückzahlungsverpflichtung für den Antragsmonat vorliegt) oder Nachzahlung von Miete(n), 

wenn derlei Zahlungen in Bar erfolgen, sollte eine Nachweisführung nicht nur über eine 

Selbsterklärung sondern auch über eine Bestätigung des Zahlungsempfängers erfolgen. Die 

STW sollten in solchen Fällen eine Nachreichung von Unterlagen ermöglichen. 



Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Ausfüllhinweise für Studierenden- und Studentenwerke gem. Ziff. 
3.5 der Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 

Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten 
Notlagen (Richtlinien) 

in der Fassung vom 05. März 2021 

Geltung für Antragstellungen ab 1.4.2021 



Die Umsetzung der Überbrückungshilfe, insbesondere die Bearbeitung der Anträge der 
Studierenden, ergibt sich aus den Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Durchführung der 
Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen mit Geltung für 
Antragstellungen ab 1.4.2021 (im Folgenden: Richtlinien), die Teil des 
Zuwendungsbescheides sind. Folgende verbindliche Hinweise konkretisieren die Umsetzung 
der BMBF-Überbrückungshilfe für die jeweiligen Bearbeitenden bei den Studierenden- und 
Studentenwerken (STW). 
1. Für welche Studierenden ist diese Überbrückungshilfe gedacht, was sind die

Voraussetzungen?
• Die Überbrückungshilfe richtet sich ausschließlich an Studierende, die sich

nachweislich in einer pandemiebedingten akuten Notlage befinden und unmittelbar
Hilfe benötigen. Dies bedingt, dass sich die Antragsteller/innen nicht auf zeitlich länger
zurückliegende Gründe für eine pandemiebedingte Notlage ohne eigene aktuelle
Bemühung berufen können (siehe dazu 7.2)

• Antragsberechtigt sind ausschließlich deutsche und ausländische Studierende, die
bis 30.09.2021 an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in
Deutschland eingeschrieben und nicht beurlaubt sind und ihren Hauptwohnsitz sowie
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

• Nicht antragsberechtigt sind Studierende, die an Hochschulen studieren, bei denen ein
Studium im Rahmen eines Arbeits-/Dienstverhältnisses die Regel ist, zum Beispiel an
Verwaltungsfachhochschulen oder Bundeswehrhochschulen; Studierende im
berufsbegleitenden oder dualen Studium sowie Gasthörer/-innen. Dies gilt bei dualen
Hochschulen auch dann, wenn kein Praxispartner vermittelt wurde.

• Ebenfalls nicht antragsberechtigt sind Studierende an staatlich nicht anerkannten
Hochschulen.

• Ein Rechtsanspruch auf Zusage bzw. Zusage in einer bestimmten Höhe von
Überbrückungshilfe besteht nicht.

2. Wieviel kann ausgezahlt werden?
Studierende, die die unter 1. sowie in den nachfolgenden Ziffern genannten
Voraussetzungen erfüllen, können einen Zuschuss zwischen 100 bis 500 Euro pro
Monat erhalten. Hierzu müssen sie für jeden Monat, in dem die Überbrückungshilfe zur
Verfügung steht, gesondert einen Antrag stellen. Sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, richtet sich die Höhe des Zuschusses nach dem Kontostand bis zum Vortag bzw.
zum letzten Banktag vor der Antragstellung und wird wie folgt berechnet:

Kontostand Überbrückungshilfe 
weniger als 100,00 € 500,00 € 
zwischen 100,00 € und 199,99 € 400,00 € 
zwischen 200,00 € und 299,99 € 300,00 € 
zwischen 300,00 € und 399,99 € 200,00 € 
zwischen 400,00 € und 499,99 € 100,00 € 

3. Antragsfristen
Anträge können bis zum letzten Tag eines Monats gestellt werden; der Antrag wird dann
für den beantragten Monat geprüft (Beispiel: Antrag geht am 31. Juli 2021 ein, er gilt



dann für den Juli 2021 und wird nur für diesen Monat geprüft und – bei Erfüllung der 
Voraussetzungen und je nach Prüfergebnis – in der jeweiligen Höhe gezahlt). 

4. Antragsstellung
Anträge werden ausschließlich über das Online-Portal www.überbrückungshilfe-
studierende.de gestellt.

5. Zuordnung der Anträge
Mit der Antragstellung erfolgt eine automatische Zuordnung zum jeweils zuständigen
Studierenden- oder Studentenwerk für die Bearbeitung. Sollte keine automatische
Zuordnung möglich sein – für Hochschulen ohne zuständige Studierenden- und
Studentenwerke – legt das Deutsche Studentenwerk gem. Ziff. 3.2 der Richtlinien ein
zuständiges Studierenden- oder Studentenwerk in Absprache mit diesem fest. Der
Antrag wird dann entsprechend zugeordnet.

6. Einzureichende Unterlagen
(siehe 5.4.1.-5.4.4 sowie 5.4.7.- 5.4.11 der Richtlinien)
Dem Antrag sind folgende Unterlagen bzw. Erklärungen seitens der Studierenden
beizufügen:

• Immatrikulationsbescheinigung ab 01.04.2021 und bis zum 30.09.2021 für das
Sommersemester 2021, bei Erstsemesterstudierenden in Hochschulen, deren
Wintersemester bereits im September 2021 beginnt, kann auch eine
Immatrikulationsbescheinigung des WiSe 2021/2022 akzeptiert werden;

• Gültiger Personalausweis oder ein gleichwertiger Identitätsnachweis, zum
Beispiel EU-Ausweis oder Reisepass und Meldebescheinigung;

• Bankverbindung in Deutschland mit Verfügungsberechtigung der
Antragstellenden (mindestens nachgewiesene Mit-Verfügungsberechtigung).

• Erklärung, dass für den Monat der beantragten Überbrückungshilfe keine
weiteren Anträge auf Zuschüsse für andere pandemiebedingte Notfonds zum
notwendigen Lebensunterhalt gestellt wurden bzw. werden, aus denen im
laufenden Monat Einnahmen erwartet werden;

• Selbsterklärung, dass mit einem erfolgreichen Abschluss des Studiums zu
rechnen ist;

• Mitteilung, ob grundsätzlich einer Teilnahme an der sozialwissenschaftlichen
BMBF-Forschung zugestimmt wird, wobei die Antwort jedoch keinen Einfluss
auf die Gewährung eines Zuschusses hat;

• Erklärung der Anerkennung der Bestimmungen der Richtlinie
(Antragsberechtigung, Voraussetzungen der Überbrückungshilfe, Berechnung
der Höhe der Überbrückungshilfe, Zahlungsmodalitäten, Gründe für eine
Rückforderung der Förderung sowie sich daraus ergebender
Rückzahlungsverpflichtungen);

• Erklärung, dass die Angaben im Antrag zutreffen und Änderungen
unverzüglich angezeigt werden.

• Bestätigung der Kenntnis über Folgen falscher Angaben (Rückforderung und
ggf. Erfüllung von Straftatbeständen).

7. Antragsprüfung
Grundsätzlich erfolgt die Antragsdurchsicht in drei Schritten:

1. Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen
2. Prüfung des Nachweises der pandemiebedingten Notlage



3. Prüfung der finanziellen Notlage
Die nachfolgenden Erläuterungen sollen Ihnen die Antragsdurchsicht erleichtern. Das 
Antragsformular verfügt bei vielen Punkten über Kontrollmechanismen, einige Punkte 
müssen aber anhand der Unterlagen noch kontrolliert werden. Bei kleineren Fehlern (siehe 
unter Pkt. 7.1) können Sie im Rahmen der eigenständigen Bearbeitung Kulanz walten lassen 
und auf Nachforderungen grundsätzlich verzichten.  
Im Ausnahmefall wird die Nachforderung von Unterlagen nötig sein. Dazu gibt es ein 
Verfahren, das Ihren Aufwand möglichst minimieren soll. Für die Nachforderungen erhalten 
Sie Textvorlagen. Das Verfahren ist technisch so konzipiert, dass die nachgeforderten 
Unterlagen automatisch dem richtigen Antrag zugeordnet werden.  
7.1 Vollständigkeit der Unterlagen 
Das zuständige STW prüft den Antrag und die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen 
nach Maßgabe der Richtlinien und der Ausfüllhinweise des BMBF. Das STW prüft dabei 
lediglich die formale Richtigkeit, z.B. ob beigefügte Daten zur Identifizierung (z. B. 
Personalausweis) mit den Angaben im Antrag übereinstimmen. Kleinere Fehler wie 
Zahlendreher (z.B. bei Geburtsdatum oder Matrikelnummer), Abweichungen einzelner 
Buchstaben im Namen oder Adresse sind unerheblich, solange erkennbar ist, dass es sich 
um die entsprechende Person handelt. Anstelle der Meldebescheinigung kann bei 
ausländischen Studierenden eine Aufenthaltserlaubnis – gerichtet an die aktuelle Adresse 
der Studierenden – akzeptiert werden. Im Zweifelsfall ergibt sich der gewöhnliche Aufenthalt 
in Deutschland aus den weiteren eingereichten Unterlagen (insb. Kontobewegungen, 
Bewerbungsabsagen). 
Hinsichtlich der Vollständigkeit der Unterlagen gelten Schwärzungen2 in der 
Antragsbegründung und beim Nachweis der antragsbegründenden Angaben, die einen 
Nachweis der pandemiebedingten Notlage nicht ermöglichen (z. B. einzelne Positionen in 
den Kontoauszügen, aus denen weder Beträge noch Zahlungsempfänger hervorgehen), als 
nicht vollständig eingereichte Unterlagen und führen insoweit grundsätzlich zur 
Ablehnung des Antrags bereits an dieser Stelle. Sofern fehlende Unterlagen für den 
Nachweis der pandemiebedingten Notlage unschädlich sind, ist dies nachfolgend jeweils 
dargelegt. Im Ausnahmefall kann das STW Unterlagen nachfordern.  
7.2 Nachweis der pandemiebedingten Notlage im Einzelnen 
Mit der Überbrückungshilfe soll denjenigen Studierenden geholfen werden, die sich 
nachweislich in einer pandemiebedingten, finanziellen Notlage befinden, die unmittelbar Hilfe 
benötigen und die keine andere Unterstützung in Anspruch nehmen können.  
Die Notlage wird über den aktuellen Kontostand nachgewiesen (s. unten Nr. 7.2 b).  
Gründe für eine Notlage können beispielsweise (vgl. Richtlinie Nr. 5.4.5) sein:  
(1.) der Wegfall oder eine Einschränkung (in der Regel relevant ab 100 € Rückgang der 
elterlichen Unterstützung) der erhaltenen Unterhaltsleistung durch die Eltern und/oder  
(2.) der Verlust / das Ruhen / die Reduzierung der Arbeitszeit (in der Regel relevant ab 
Einkommensrückgang von 100 €) eines Nebenjobs und/oder  
(3.) der Verlust / die Reduzierung des Umfangs der bisherigen selbständigen Tätigkeit 
und/oder 
(4.) individuelle Betroffenheit vom pandemiebedingt angespannten studentischen 
Arbeitsmarkt (nachgewiesen über z.B. mindestens zwei abgelehnte Nebenjobbewerbungen). 

2 Schwärzungen im Personalausweis sind unkritisch und führen nicht zur Unvollständigkeit der 
Unterlagen, so lange die Identität zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. 



Diese Notlage muss nachgewiesen werden (s.u.) und in zeitlichem und ursächlichem 
Zusammenhang zur Pandemie stehen, mithin pandemiebedingt sein.  

Ein zeitlicher Zusammenhang liegt in der Regel vor, wenn die dargelegten Gründe für die 
im Monat der Antragstellung bestehende Notlage aus den beiden Vormonaten oder dem 
laufenden Monat stammen. Bei einer Antragstellung am 25. Februar wäre dies 
beispielsweise mindestens eine Kündigung eines Nebenjobs zum Dezember/Januar oder ein 
Nachweis über ein seit Dezember ruhendes Arbeitsverhältnis. 
Wenn der Eintritt der pandemiebedingten Notlage nicht erst in den letzten beiden 
Kalendermonaten vor Antragstellung eintrat, müssen zumutbare eigene Bemühungen (z.B. 
Nebenjobbewerbungen, Angebote bei Selbständigkeit, Anträge auf Wohngeld/Stipendien 
o.Ä. Aktivitäten, die zu einer verbesserten finanziellen Situation in absehbarer Zeit führen
können) im Zeitraum der beiden Kalendermonate vor Antrag und bis zum Antrag
dokumentiert werden, die pandemiebedingte Notlage zu verbessern.
Konnte beispielsweise keine studentische Nebentätigkeit zur Linderung der individuellen
pandemiebedingten Notlage aufgenommen werden, können auch die Ablehnungen von
mindestens zwei Bewerbungen bei zwei Arbeitgebern vorgelegt werden, im Beispielsfall der
Antragstellung am 25. Februar wäre hier erneut der Zeitraum 01.12.2020 bis 25.02.2021
entscheidend, um einen zeitlichen Zusammenhang zu belegen. Alternativ gilt ein (in den
beiden Vormonaten oder dem laufenden Monat) angenommener Nebenjob, der finanziell
den verlorenen/ruhenden Job bzw. allgemein die pandemiebedingte Notlage nicht
ausgleicht, als ausreichender Nachweis für die oben genannte zumutbare eigene
Bemühung, die individuelle Notlage zu ändern. Ausnahmsweise kann ein zeitlicher
Zusammenhang auch bestehen, wenn die Gründe in einem Zeitraum vor den o.g. zwei
Monaten vor Antragstellung liegen und ihre Auswirkungen weiterhin fortdauern. Hierfür sind
Nachweise notwendig: Erfolgte beispielsweise   eine Kündigung/Ruhen des
Arbeitsverhältnisses, Einschnitt der Familienunterstützung oder der Selbständigkeit bereits
während des ersten Lockdowns, ist der zeitliche und kausale Zusammenhang zur aktuellen
pandemiebedingten Notlage darzulegen. Das muss durch eine
• nachvollziehbare und zeitlich vollständige Dokumentation der andauernden Notlage
• sowie der Anstrengungen, die pandemiebedingte Notlage zu ändern (s.u. Nr. b) 4),
geschehen. Dies bezieht sich nicht nur auf das Beispiel Kündigung/Ruhen einer abhängigen
Beschäftigung, sondern auch auf das Wegbrechen von Familienunterstützung oder
selbständiger Beschäftigung. Dokumentieren die Ablehnungen keine ernsthaften
Bemühungen , die Notlage zu ändern, ist der Antrag abzulehnen.
Ein kausaler Zusammenhang liegt vor, wenn sich aus der Gesamtschau der
eingereichten Unterlagen ein Zusammenhang aus der Pandemiesituation und der akuten,
finanziellen Notlage ergibt. Die Ursache muss also ursächlich auf die Pandemiesituation
bzw. die notwendigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zurückzuführen sein. Dies
wäre beispielsweise nicht der Fall, wenn schon vor März 2020, unter Umständen seit Jahren,
eine finanzielle Notlage besteht und die Nachweise nach 5.4.5 (Richtlinie) nicht erbracht
werden.
Bei der Prüfung des zeitlichen und kausalen Zusammenhangs sind in der Gesamtschau
individuelle Härten zu berücksichtigen, die eine Sicherung des notwendigen
Lebensunterhalts durch studentische Nebenerwerbsmöglichkeiten gerade in der
Pandemiesituation unmöglich machen, wie zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen



bzw. Gefährdungen (Stichwort: Risikogruppe) oder familiäre Verpflichtung (Pflege 
Angehöriger, Betreuung von Kindern bei pandemiebedingt geschlossenen 
Betreuungseinrichtungen). Zusätzlich werden die Informationen aus den Kontoauszügen in 
die Gesamtschau einbezogen. Nachforderungen sind möglich. 
Zum Nachweis der pandemiebezogenen Notlage sind vorgesehen: 

a) zu 5.4.4 (Richtlinien): Vorlage einer Erklärung, dass für den Monat, in welchem
diese Überbrückungshilfe beantragt wird, keine weitere pandemiebezogene und
nicht rückzahlbare Unterstützung zum notwendigen Lebensunterhalt beantragt
wurde (zum Beispiel von Notfonds, Stiftungen oder Fördervereinen) bzw. aus
bereits gestellten Anträgen keine weiteren Hilfen erwartet werden. Die
abzugebende Erklärung bezieht sich ausschließlich auf pandemiebezogene
Maßnahmen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts und auf den
betreffenden Antragsmonat. So ist zum Beispiel eine pandemiebezogene Hilfe,
die in Vormonaten beantragt wurde, in der Regel unschädlich für eine
Beantragung im jeweiligen Antragsmonat. Ebenfalls unschädlich ist die
Inanspruchnahme von pandemiebezogenen Hilfen, die sich auf Sachleistungen
beziehen (bspw. zur technischen Ausstattung zur Studienunterstützung im
Rahmen von digitalen Hochschulangeboten) in Vormonaten oder im
Antragsmonat.

b) Zu 5.4.5 (Richtlinien): Erklärung über die pandemiebedingte Notlage unter
Angabe des Grundes sowie Darlegung mittels geeigneter Unterlagen. Geeignete
Unterlagen können sein:
1. eine Selbsterklärung, dass Unterhaltszahlungen der Eltern pandemiebedingt

weggefallen sind. Die Selbsterklärung soll beinhalten:
• von wem in welcher Höhe bis wann Unterhaltszahlungen stattfanden,
• eine Spezifizierung des Grundes des Ausfalls bzw. der Kürzung der

Unterhaltszahlung. Bei der Kürzung der Unterhaltszahlung soll auch
die Höhe der aktuellen Unterhaltszahlung dokumentiert sein.

2. die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den/die früheren Arbeitgeber
oder der Nachweis über das Ruhen des Arbeitsverhältnisses/der
Arbeitsverhältnisse:
Die Kündigung muss innerhalb der letzten beiden Kalendermonate vor
Antragstellung erfolgt sein. Für eine zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte
Kündigung gilt das oben zum zeitlichen Zusammenhang gesagte.
Ausnahmsweise können Kündigung(en) bzw. Nachweis(e) ersetzt werden durch
eine entsprechende Selbsterklärung. Darin müssen genannt sein:

• der/die ehemalige/n Arbeitgeber,
• die Dauer der gekündigten Tätigkeit/en,
• die genauen zeitlichen Angaben der Kündigung (inkl. letzter Arbeitstag),
• das durchschnittliche Einkommen aus dem/den früheren

Arbeitsverhältnis/sen,
• eine Darlegung, warum dies nicht durch entsprechende Dokumente

dargelegt werden kann.
3. eine Selbsterklärung zum Wegfall der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Darin
sollen genannt sein:

• ehemalige Auftraggeber,



• Art und Umfang der selbständigen Erwerbstätigkeit, 
• das durchschnittliche Einkommen aus selbständiger Tätigkeit vor der 

Corona-Pandemie und 
• der Umfang der weggefallenen Einnahmen aufgrund der Pandemie bzw. 

der notwendigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung oder, falls sich 
dies als Prozess gestaltete, die Darlegung Einnahmerückgangs seit 
seinem Beginn (finanziell und zeitlich), 

4. Abgelehnte Bewerbungen, d.h.: 
• eine Selbsterklärung zur Notwendigkeit der angestrebten Erwerbstätigkeit 

zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie 
• die dokumentierte Ablehnung von mindestens zwei Bewerbungen bei 

verschiedenen Arbeitgebern. 
Im Ausnahmefall können Bewerbungen und Ablehnungen durch eine 
Selbsterklärung dargestellt werden. Darin müssen genannt sein: 
• die avisierten Arbeitgeber (inkl. konkreter Ansprechpersonen bzw. 

Organisationseinheiten),  
• Datum der erfolglosen Bewerbungen und der Absagen. Bei nachträglicher 

Änderung (beispielsweise durch eine spätere Zusage und Aufnahme einer 
studentischen Nebentätigkeit mit finanziellen Auswirkungen auf den 
Bezugsmonat) greift die Rückzahlungspflicht bzw. Nr. 6.1 der Richtlinie.  

• der avisierte Stellenumfang und die erwarteten Einnahmen,  
• eine Darlegung, warum Bewerbungen und Ablehnungen nicht durch 

entsprechende Dokumente dargelegt werden können. 
Sämtliche o.g. Selbsterklärungen müssen plausibel, glaubhaft und in 
Übereinstimmung mit der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen 
überzeugend sein.  
Im Ausnahmefall kann das STW der beantragenden Person die Möglichkeit zur 
Nachreichung der Unterlagen mit einer kurzen Frist (empfohlen werden max. 7 
Kalendertage) einräumen. 
Im IT-Tool wird explizit auf die Strafbarkeit hingewiesen, wenn unrichtige Angaben 
über entscheidungserhebliche Tatsachen gemacht oder solche Tatsachen 
verschwiegen wurden.  
 

c) Zu 5.4.6 (Richtlinien): Vorzulegen sind zudem die Kontoauszüge aller Konten mit 
kurzfristig verfügbaren Guthaben ab dem Vormonat zum Kalendermonat der 
Antragstellung bis zur Antragstellung. Dazu zählen auch Konten bei 
Zahlungsdienstleistern wie paypal, amazon payments etc. Auch Unterkonten sind 
offenzulegen. StW können bei Bedarf im eigenen Ermessen entscheiden, ob 
weitere Kontoauszüge angefordert werden. 
Anforderungen an Kontennachweise: 
• Nicht eingereicht werden müssen Kontonachweise zu Sparverträgen (z.B. 

Bausparverträge) bzw. sonstigen Konten, auf die kein kurzfristiger Zugriff 
möglich ist (Mietkautionskonten, sonstige Sperrkonten bzw. Treuhandkonten).  

• Kontoauszüge müssen in der Regel lückenlos sein; Umsatzanzeigen anstelle 
eines Kontoauszuges werden akzeptiert, sofern die Zahlungsbewegungen 
daraus lückenlos erkennbar sind. Auch Online-Konten wie z. B. bei comdirect 



etc. oder bei Zahlungsdienstleistern wie paypal etc. müssen nachgewiesen 
werden, wenn auf dort bestehende Guthaben kurzfristig zugegriffen werden 
kann. Sofern Studierende im Rahmen der Antragstellung bestätigen, dass auf 
vorhandenen Online-Konten kein Guthaben im angeführten Sinne vorhanden 
ist, sind in der Regel zu diesen Konten keine weiteren Unterlagen 
einzureichen bzw. nachzufordern. Bei fehlenden Kontoauszügen kann auf 
eine Ablehnung des Antrags oder ggf. Nachforderungen verzichtet werden, 
wenn sie für die Beurteilung des Kontostandes und des pandemiebedingten 
Einkommenswegfalls als nicht relevant angesehen werden können (z. B. 
fehlende Seiten bei gleichbleibendem Kontostand). 

• Aus den Unterlagen muss ebenfalls erkennbar sein, dass der Antragssteller
ein Verfügungsrecht (mindestens Mit-Verfügungsrecht) über das inländische
Konto hat, auf das der Zuschuss überwiesen werden soll.

• Bei Unterhaltszahlungen der Eltern reicht eine Eigenauskunft, z. B. dass die
Unterhaltsleistung in bar erfolgt ist, aus.

Weiteres Vorgehen: 
• Lässt sich aus den Unterlagen eine pandemiebedingte Ursache für die Notlage

erkennen, so wird die Antragsprüfung mit Prüfungsschritt 7.3. fortgesetzt.
• Ist nach Durchsicht der Unterlagen dagegen keine pandemiebedingte Ursache zu

erkennen, ist der Antrag abzulehnen.
• Sind Unterlagen nicht vollständig, z.B. fehlen wesentliche Kontoauszüge oder

sind (teilweise) falsche Unterlagen (wie z.B. eine Immatrikulationsbescheinigung
eines bereits vergangenen Semesters) beigefügt worden, wird der Antrag
abgelehnt. Im Ausnahmefall kann das STW der beantragenden Person die
Möglichkeit zur Nachreichung der Unterlagen mit einer kurzen Frist (empfohlen
werden max. 7 Kalendertage) einräumen.

• Ergibt sich daraus jedoch kein neuer Sachverhalt zugunsten der beantragenden
Person bzw. werden keine angeforderten Unterlagen fristgemäß nachgeliefert, so
ist der Antrag abzulehnen. Das STW dokumentiert die Nachforderung und die
daraufhin getroffene Entscheidung in der Bearbeitungsmaske des IT-Tools.

7.3 Prüfung der finanziellen Notlage 
a) Kontostand

Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob der im Antrag angegebene Gesamtkontenstand
mit den lt. Kontoauszügen angegebenen Gesamtkontenständen, Stand letzter
Bankarbeitstag vor der Antragstellung, übereinstimmt. Liegen die Kontenstände lt.
Belegen niedriger, so ist der im Antrag genannte Gesamt-Kontenstand für die
Bemessung des Zuschusses anzusetzen. Liegen die Beträge lt. den Belegen
dagegen höher, so ist der Gesamtkontenstand laut Belegen anzusetzen.
Für Studierende mit Kind findet der Kontostand abzüglich der kinderbezogenen
Leistungen (z.B. Kindergeld, Kindesunterhalt) Berücksichtigung. Studierende
können diesen angepassten Gesamtkontostand bereits angeben.
Liegt der Kontostand lt. den Belegen bei 500 € oder höher, entfällt der Zuschuss
mangels Notlage; an dieser Stelle erfolgt die Ablehnung des Antrags.



Sind Kontoauszüge vom letzten Bankarbeitstag teilweise oder ganz vor der 
Antragstellung nicht verfügbar, so werden ersatzweise Kontoauszüge vom 
vorletzten Bankarbeitstag anerkannt, ältere Kontostände aber nicht.  
Bei Gemeinschaftskonten ist ebenfalls der Gesamtkontenstand maßgebend. 

b) Prüfung der Kontobewegungen
Anhand der Kontoauszüge soll kursorisch geprüft werden, ob Kontobewegungen
erkennbar sind, die deutlich darauf hinweisen, dass die Notlage des/der
Studierenden tatsächlich nicht gegeben ist bzw. durch Auszahlung, Verschiebung
o.ä. verfügbarer Mittel künstlich herbeigeführt wurde.
Weiteres Vorgehen:

- Wenn keine Auffälligkeiten im Sinne von 7.3.b. festzustellen sind und die
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wird der Antrag
bewilligt. Die Zuschusssumme ergibt sich aus der unter Nr. 2
dargestellten Tabelle (vgl. 4.2. der Richtlinien).

- Auch wenn der nachgewiesene pandemiebedingte Einkommensverlust
geringer ist als der lt. Gesamtkontenstand zustehende Zuschussbetrag,
wird der lt. Gesamtkontenstand zustehende Zuschussbetrag gewährt.

- Werden nach Durchsicht der Kontenbewegungen offensichtliche
Manipulationen des/der Kontenstände festgestellt (siehe Bsp. in der
Anlage), ist der Antrag ohne weitere Nachfragen abzulehnen.

- Sollte der Sachverhalt nicht eindeutig sein (siehe Bsp. in der Anlage) kann
das STW mit kurzer Fristsetzung (empfohlen werden max. 7
Kalendertage) z. B. Begründungen, Selbsterklärungen, Kaufbelege
nachfordern. Liefern die nachgereichten Unterlagen und Erklärungen
keine Sachverhaltsklärung im Sinne des Antragstellers, so ist der Antrag
abzulehnen. Das STW dokumentiert die Nachforderung und die daraufhin
getroffene Entscheidung in der Bearbeitungsmaske des IT-Tools; das IT-
Tool stellt die Archivierung für die spätere Verwendungsnachweisprüfung
sicher.

8. Prüfungsergebnis
Mit Abschluss der Prüfung des Antrags sendet das STW dem/der Studierenden eine
Nachricht, in der diesem/r mitgeteilt wird, dass im Antragsaccount das Ergebnis der
Prüfung einsehbar ist. Dazu haben die STW die Möglichkeit zu den vorgegebenen 3
Ablehnungsgründen knappe konkretisierende Angaben zu machen. Davon soll
Gebrauch gemacht werden, um die Entscheidung für die Antragstellenden
nachvollziehbarer zu machen. Es können auch knappe Stichworte genügen, wie z.B.
„Immatrikulationsbescheinigung für Sommersemester“.

9. Wiederholungsantrag: einzureichende Unterlagen
• Erklärung, dass für den aktuellen Monat, in welchem die Überbrückungshilfe

beantragt wird, keine weitere pandemiebezogene Unterstützung zum
notwendigen Lebensunterhalt beantragt wurde (zum Beispiel von Notfonds,
Stiftungen oder Fördervereinen) bzw. aus bereits gestellten keine weiteren
Hilfen erwartet werden (wie oben Nr. 6, 4. Bulletpoint)

• Aktualisierte Dokumentation entsprechend Nr. 5.4.5 (Richtlinien)
• ein aktueller Kontoauszug (ab Datum des zuletzt vorgelegten Kontoauszuges, bei

Bedarf können auch die bereits vorliegenden Kontoauszüge aus den Anträgen der
Vormonate zu Rate gezogen werden).



Anlage: Hinweise zu 7.3b) Prüfung der Kontobewegungen 
a) Wenn nach Durchsicht der Kontenbewegungen offensichtliche Manipulationen

des/der Kontenstände festgestellt wurden, so ist der Antrag ohne weitere Nachfragen
abzulehnen.

b) Sollte der Sachverhalt nicht eindeutig sein, können Nachforderungen (z. B.
Begründung, Selbsterklärung, Einreichung von Kaufbelegen) mit kurzer Fristsetzung
erfolgen (empfohlen werden max. 7 Kalendertage) und Aufklärung darüber geben.
Liefern die nachgereichten Unterlagen und Erklärungen keine Aufklärung des
Sachverhalts im Sinne des Antragstellers, so ist der Antrag abzulehnen.

Zu a)  
Offensichtliche Manipulationen eines Kontostandes können vor allem an unregelmäßigen 
Auszahlungen, Verschiebungen o.ä. verfügbarer Mittel erkennbar sein (z. B. im Unterschied 
zu regelmäßigen Abbuchungen für Miete, regelmäßige Barabhebungen o. ä). Dabei wird im 
Rahmen einer kursorischen Prüfung aller Kontoauszüge berücksichtigt, ob sich 
entsprechende Auffälligkeiten ergeben. Weichen Kontobewegungen von erkennbaren 
Mustern der vorgelegten Kontoauszüge ab, könnte eine solche Auffälligkeit vorliegen 
(Beispiel: Die regelmäßigen Ausgaben der Vormonate bzw. des Vormonats und laufenden 
Monats liegen bzw. lagen bei 800 €, in den Wochen vor der Antragstellung sind diese 
Ausgaben vor allem durch Barabhebungen auf 1.200 € gestiegen. Hier könnte 
dementsprechend eine Unregelmäßigkeit vorliegen). Unerklärte Überweisungen oder 
Barabhebungen, die deutlich dazu dienen, einen Kontostand unterhalb der 500 € - Grenze 
herbeizuführen, führen grundsätzlich zu Ablehnung eines Antrags. 
Zu b)  
Es kann jedoch Fälle geben, die nicht eindeutig sind, z.B. Überweisungen an eine Firma, bei 
der der Verwendungszweck nicht erkennbar ist oder unerklärte Barabhebungen, die von den 
unter a) geschilderten Mustern abweichen. In diesem Fall kann eine Nachforderung von 
Unterlagen erfolgen. Eine schlüssige Erklärung und damit Sachverhaltsklärung im Sinne des 
Antragstellers wäre zum Beispiel der Nachweis der Anschaffung eines für die Lebensführung 
(z.B. Anschaffung Kühlschrank) oder Studientätigkeit (z.B. Laptop) notwendigen 
Gegenstandes durch eine Rechnung. Als notwendig anerkannt werden auch die Erfüllung 
einer rechtswirksamen Verpflichtung, z.B. die Rückzahlung eines Kredites (wenn eine 
Rückzahlungsverpflichtung für den Antragsmonat vorliegt) oder Nachzahlung von Miete(n), 
wenn derlei Zahlungen in Bar erfolgen, sollte eine Nachweisführung nicht nur über eine 
Selbsterklärung sondern auch über eine Bestätigung des Zahlungsempfängers erfolgen. Die 
STW sollten in solchen Fällen eine Nachreichung von Unterlagen ermöglichen. 



Cc: Schwertfeger, Bettina /415; Haase, Armin /415; Thielemann, Annika /415 
(Annika.Thielemann@bmbf.bund.de) 

Betreff: Informationsaustausch zur Überbrückungshilfe - Übersendung 
aktualisierte Unterlagen 

Anlagen: TO.pdf; PPP vnzn.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre rege Teilnahme an dem gestrigen Informationsaustausch zur Überbrückungshilfe 
für Studierende. 

In der Anlage übersenden wir auch an die Studierenden-/Studentenwerke, die heute nicht teilnehmen 
konnten, die aktualisierte Richtlinie sowie angepasste Ausfüllhinweise. 

Außerdem erhalten Sie in der Anlage die Präsentation zur Zwischen-/Verwendungsnachweisprüfung. 
Die darin abgebildeten Gesamtübersicht ist für die bessere Lesbarkeit nochmal als gesondertes 
Dokument beigefügt. 

Wir freuen uns auf einen weiteren inhaltlichen Austausch, der voraussichtlich in der 16. KW stattfinden 
wird. 

Mit besten Grüßen 



Dr. Mathias Bug, BMBF 415 

Austausch Ü-Hilfe für Studierende – Zuschüsse 

BMBF-DSW-STW-NETQUES-TMR 

31.03.2021 13:00 Uhr-15:30 Uhr 

Vorgehen 

I. ZN/VN
1. Begrüßung (Bettina Schwertfeger) 13:00 Uhr
2. Überblick ZN/VN (Annika Thielemann) 13:10 Uhr
3. Rückfragen 13.25 Uhr

II. Richtlinien und Ausfüllhinweise – Änderungen und Anwendung
(Unterlagen: Änderungsversionen von Richtlinien und Ausfüllhinweisen)
1. Begrüßung (Bettina Schwertfeger) 14:00 Uhr
2. Überblick Rückmeldungen aus den STW (Mathias Bug) 14:05 Uhr
3. Überblick Anpassungen Richtlinie (Mathias Bug) 14:10 Uhr
4. Überblick Anpassungen Ausfüllhinweise (Mathias Bug) 14:30 Uhr
5. Austausch zu noch offenen Themen – Schwerpunkte der Rückmeldungen 14:50 Uhr:

a. Akute Bedürftigkeit (Richtlinien 5.4.5)
b. Kontostand (Richtlinien 5.4.6)
c. Wohnsitz und ständiger Aufenthalt – Umgang mit Auslandssemester und

Auslandspraktika
d. Umgang mit Beschwerden
e. Umgang mit Betrugsverdacht

6. Wie geht es weiter im Austausch?





2Berlin, 31. März 2021

Überblick
Zwischennachweis (ZN) Verwendungsnachweis (VN)

Vorlage zum 30.04.2021

Blick auf Sachbericht

WICHTIG: Erst ab 16.04. Angaben aus 
dem IT‐Tool ziehen!

Vorlage zum 28.02.2022

Blick auf Mittelverwendung

  
  
  





4Berlin, 31. März 2021

Sachbericht
• Ziel: Darstellung der Umsetzung des Verfahrens vor Ort

• Inhalt:

• Allgemein, z.B. Zusammensetzung des Teams, Umgang mit Schulungen,

Organisation der Bearbeitung, Entwicklung über den Förderzeitraum

• Durchführung, z.B. Nachforderungen, Bedürftigkeitsprüfung, Nachfragen

• Umgang mit Rückforderungen

• Umfang: zwei DIN A 4 - Seiten

  
  
  



5Berlin, 31. März 2021

Sachbericht
• Übersicht mit Bearbeitungszahlen:

• Auszahlungsbetrag für [Anzahl] angenommene Anträge:

• Verwaltungspauschale für [Anzahl] bearbeitete Anträge:

• Betrag für durch StW erfolgte Rückforderungen für [Anzahl] Anträge:

• Betrag für freiwillig erfolgte Rückzahlungen für [Anzahl] für Anträge:

• [Anzahl] zurückgezogene Anträge vor erfolgter Bearbeitung:

  
  
  



6Berlin, 31. März 2021

Nachweisformular
• Über Profi – Online zu generieren

• ZN: Betrag der in 2020 entstandene Ausgaben

• VN: Betrag der insgesamt entstanden Ausgaben

 Auszahlungsbetrag + Verwaltungspauschale

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

   

 

 
 

 

 

 

  

 

       

   

      

       

  



7Berlin, 31. März 2021

Belegliste

• Erst für den VN relevant

• Wird Funktion im Dashboard geben

• Zusammenfassung von

• Tagesweise Auszahlungen an Studierende

• Tägliche Verwaltungspauschale

• Rückforderungen, -zahlungen

• Angeforderte Mittel beim BMBF

  
  
  

      

  
    

 

     

  

     

     

  

     

 

 

 

  
      

  

   

     

   

   

     

   



8Berlin, 31. März 2021

Detailliste (Rohdatentabelle)
• Zusätzliche Liste, die vom BMBF aus Dashboard erstellt wird

• Grundlage für die Auswahl von Einzelfällen

Prüfung der Richtlinienauslegung

  
  
  

  
   

   

  

       

        

        

      

      

    

      

 

      

     
     

    

       

     



9Berlin, 31. März 2021

Abwicklung

• Aufbewahrung der Unterlagen: 5 Jahre

• Funktion zum Runterladen paketweiser Dokumente wird im Dashboard
entwickelt

  
  
  



10Berlin, 31. März 2021

Vielen Dank!
Rückfragen an:

Kai Wadewitz

E-Mail: kai.wadewitz@bmbf.bund.de

Tel. 030/ 18 57 -5481

Annika Thielemann

E-Mail: annika.thielemann@bmbf.bund.de

Tel. 030/ 18 57 - 5442

  
  
  



Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 19. März 2021 12:40 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 19.03.2021 – 12:40 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:             705 Gespräche und 28 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Montag, 22. März 2021 11:22 
An: Thielemann, Annika /415 
Cc: Bug, Mathias /415; @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: Informationsaustausch 

Sehr geehrte Frau Thielemann, 

gern melden wir uns für den Informationsaustausch am 31.03.21 an.  wird 
seitens der Telemark teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 26. März 2021 15:29 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 26.03.2021 – 15:00 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         950 Gespräche und 43 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 

---



Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Thielemann, Annika /415 
Gesendet: Dienstag, 30. März 2021 14:17 
Cc: Schwertfeger, Bettina /415; Bug, Mathias /415; Haase, Armin /415;  

; ; ; @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: Informationsaustausch am 31.03. zur Überbrückungshilfe für Studierende 
Anlagen: TO.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen zu dem morgen geplanten Gespräch. 

Anbei übersende ich Ihnen die Tagesordnung. Morgen früh senden wir Ihnen noch zwei 
Gesprächsunterlagen für den zweiten Teil der Veranstaltung. 

Außerdem will ich Ihnen noch einige praktische Informationen zukommen lassen: 
• Zugangsdaten: Am Ende dieser E-Mail erhalten Sie die Zugangsdaten zur

Videokonferenz, die für den ersten und zweiten Teil identisch sind. Sollten Sie keinen
personellen Wechsel vorgesehen haben, ist eine erneute Anmeldung nicht
notwendig.

• Bitte melden Sie morgen bereits ab ca. 12.50 Uhr bzw. für den zweiten Teil ab ca.
13.50 Uhr an, damit organisatorische Fragen so geklärt werden, dass keine
Besprechungszeit verloren geht und wir Ihre Anwesenheit feststellen können.

• Anmeldung am Tag der Veranstaltung: Bitte melden Sie sich
o mit Ihrem Namen und
o dem Namen des von Ihnen vertretenen Studierendenwerks an.
 Also beispielhaft: Anna Musterfrau, STW xx-stadt

• Beteiligung am Austausch: Wenn Sie sich durch einen Wortbeitrag beteiligen
möchten, geben Sie bitte „Wortmeldung“ oder „WM“ in der Chatfunktion der

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 





Mit Meeting-Kennnummer beitreten 
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode):  
Meeting Passwort:  

Hier tippen, um mit Mobilgerät beizutreten (nur für Teilnehmer) 

Germany Toll

Über Telefon beitreten 
Germany Toll 

Globale Einwahlnummern 

Über Videogerät oder -anwendung beitreten 

Wählen Sie @bmbf bund webex com 
Sie können auch  wählen und Ihre Meeting-Nummer eingeben. 

Mit Microsoft Lync oder Microsoft Skype for Business beitreten 
Wählen Sie .bmbf bund@lync webex com 

Brauchen Sie Hilfe? Gehen Sie zu https://help.webex.com 

Grund für Schwärzungen: Keine 
amtliche Information i.S.d. § 2 Nr. 1 IFG

---
----



Dr. Mathias Bug, BMBF 415 

 

Austausch Ü-Hilfe für Studierende – Zuschüsse 

BMBF-DSW-STW-NETQUES-TMR 

31.03.2021 13:00 Uhr-15:30 Uhr 

Vorgehen 

I. ZN/VN 
1. Begrüßung (Bettina Schwertfeger) 13:00 Uhr 
2. Überblick ZN/VN (Annika Thielemann) 13:10 Uhr 
3. Rückfragen 13.25 Uhr 

 

II. Richtlinien und Ausfüllhinweise – Änderungen und Anwendung  
(Unterlagen: Änderungsversionen von Richtlinien und Ausfüllhinweisen) 
1. Begrüßung (Bettina Schwertfeger) 14:00 Uhr 
2. Überblick Rückmeldungen aus den STW (Mathias Bug) 14:05 Uhr 
3. Überblick Anpassungen Richtlinie (Mathias Bug) 14:10 Uhr 
4. Überblick Anpassungen Ausfüllhinweise (Mathias Bug) 14:30 Uhr 
5. Austausch zu noch offenen Themen – Schwerpunkte der Rückmeldungen 14:50 Uhr: 

a. Akute Bedürftigkeit (Richtlinien 5.4.5) 
b. Kontostand (Richtlinien 5.4.6) 
c. Wohnsitz und ständiger Aufenthalt – Umgang mit Auslandssemester und 

Auslandspraktika 
d. Umgang mit Beschwerden 
e. Umgang mit Betrugsverdacht 

6. Wie geht es weiter im Austausch? 



Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Mittwoch, 31. März 2021 11:00 
An: @gmail.com 
Cc: Schwertfeger, Bettina /415; Haase, Armin /415;   

; @tmr.intranet.bund.de; ; Thielemann, 
Annika /415 

Betreff: Austausch Ü-Hilfe-Zuschuss 31.03.2021 
Anlagen: 210331 Ausfüllhinweise ÜHilfe Zuschuss Nachvollzug Austausch STW.pdf; 

210325 Richtlinien Überbrückungshilfe Zuschuss 210305 Nachvollzug 
Unterlage Austausch STW.pdf 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den STW, im DSW, bei NETQUES und TMR, 

Haben Sie vielen Dank für die wertvollen Rückmeldungen in den letzten Tagen und Wochen. 

Zur Vorbereitung unseres heutigen Austausches möchte ich Ihnen anbei  
1. die Überarbeitungen der Nebenbestimmungen (Richtlinie) senden. Diese Überarbeitungen

sind Ihnen in Gänze bereits bekannt
2. die Überarbeitungen der Ausfüllhinweise schicken. Diese Überarbeitungen sind Ihnen

weitgehend bekannt. In Reaktion auf Ihre Rückmeldungen haben wir an wenigen Stellen
weitere Klärungen eingebaut, über die wir heute Nachmittag auch sprechen möchten. Diese
Änderungen sind farbig gelb hinterlegt. Bitte nutzen Sie diese Version nur heute Mittag als
Gesprächsgrundlage.

Wir werden heute Mittag durch die beiden Überarbeitungsversionen gehen, es wäre daher hilfreich, 
wenn Sie beide Dokumente parat haben. 

Vielen Dank für Ihr großes Engagement in der Unterstützung der Studierenden. 

Viele Grüße und bis später 

Mathias Bug 

Dr. Mathias Bug 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 
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Von: @tmr.intranet.bund.de @tmr.intranet.bund.de> 
Gesendet: Donnerstag, 8. April 2021 11:30 
An: 415 Posteingang <415@bmbf.bund.de> 
Betreff: WG: Notfall: Informationen aus dem Studentenwerk widersprechen den 

Ankündigungen der Bundesregierung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei sende ich Ihnen eine E-Mail mit der Bitte um weitere Bearbeitung. 
Auch telefonisch melden sich Studierende, bei denen Bewerbungen im Gastronomiebereich von den 
STW nicht als "Bemühungen" bewertet werden.  

Mit freundlichem Gruß 

information@bmbf.bund.de 

Von:  
Gesendet: Mittwoch, 7. April 2021 13:52 
An: BMBF - Posteingangstelle <posteingang@bmbf.bund.de> 
Betreff: Notfall: Informationen aus dem Studentenwerk widersprechen den 
Ankündigungen der Bundesregierung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
dies betrifft die überbrückungshilfe für Studierende für den Monat März. In der 
offiziellen Erklärung des studentenwerks zu meiner Bewerbung für die 
überbrückungshilfe heißt es, dass sie die Bewerbungen für die Gastronomie nach den 
von Ihnen geleiteten Richtlinien (BMBF) nicht als legitim betrachten können. Hat das 
BMBF diese Richtlinien an studentenwerk weitergeleitet? In diesem Fall Wusste das 
BMBF im Voraus, dass die Sperrung bis zum 18. März verlängert wird (natürlich wird 
die derzeitige Sperrung bis April verlängert), noch bevor Bundeskanzlerin Angela 
Merkel entscheidet und bekannt gibt? 
Mit freundlichen Grüßen, 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 9. April 2021 15:36 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

Grund für alle Schwärzungen auf dieser 
Seite: Personenbezogene Daten gem. § 5 
IFG

 



anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 09.04.2021 – 15:30 Uhr) : 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         950 Gespräche und 43 E-Mails 
April 2021:             279 Gespräche und 10 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Mittwoch, 14. April 2021 11:12 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Cc: Schwertfeger, Bettina /415; Haase, Armin /415 
Betreff: Ü-Hilfe WG: Notfall: Informationen aus dem Studentenwerk 

widersprechen den Ankündigungen der Bundesregierung 

Liebe , liebe , 
Anbei eine Rückmeldung vom DSW zu nicht akzeptierten Absagen aus der Gastro. 
Es wäre prima, wenn Sie bei weiteren vergleichbaren Telefonaten herausbekommen könnten, um 
welche STW es sich handelt und ob der Nachweis über Selbsterklärungen geführt wurde – darüber 
hatten wir am Montag auch schon gesprochen. 
Viele Grüße und vielen Dank 
Mathias Bug   

Von:  < @studentenwerke.de>  
Gesendet: Mittwoch, 14. April 2021 09:25 
An: Bug, Mathias /415 <Mathias.Bug@bmbf.bund.de> 
Cc: Wadewitz, Kai /415 <Kai.Wadewitz@bmbf.bund.de>;  

@Studentenwerke.de>; an 
@Studentenwerke.de> 

Betreff: WG: Notfall: Informationen aus dem Studentenwerk widersprechen den 
Ankündigungen der Bundesregierung 

Lieber Herr Dr. Bug, 

gerne möchte ich Ihnen in Abstimmung mit  antworten. 

Die Anfrage ist in der Tat sehr undurchsichtig und zudem faktenfrei. 

Der/die Antragstellerin nennt irgendwelche Ankündigungstermine der Bundesregierung, 
verschweigt, wann aber die Bewerbung, wo (an welchem Ort, in welchem Bundesland) 
bei wem (Arbeitgeber) eingereicht wurde, auch das Datum der Ablehnung durch das 
STW  ist nicht genannt.  
Das ist letztlich aber auch nicht beachtlich, weil wir auch dann den Fall mangels Kenntnis 
der kompletten Unterlagen und mangels Zuständigkeit gar nicht beurteilen könnten.  

Daher weisen wir bei Beschwerden immer darauf hin, dass wir zum Sachverhalt nichts 
sagen können, weil entsprechend den Richtlinien ausschließlich das antragsbearbeitende 
STW zuständig ist und wir zudem weder den Antrag noch Antragsbearbeitungsdaten aus 
datenschutzrechtlichen Gründen sehen dürfen.    

Die Infos der Telefonhotline können wir so nicht bestätigen. Allerdings sind in den BMBF-
Ausfüllhinweisen u.a. Anforderungen an Selbsterklärungen zu Bewerbungen formuliert: 
Selbsterklärungen zu aktuellen Bewerbungen bei einer Gastronomieeinrichtung, die 
nachweislich komplett geschlossen ist, dürften weder plausibel noch glaubhaft sein.  

Herzliche Grüße 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 16. April 2021 13:27 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 16.04.2021 – 13:30 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         950 Gespräche und 43 E-Mails 
April 2021:             531 Gespräche und 16 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 

---



The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Thielemann, Annika /415 <Annika.Thielemann@bmbf.bund.de> 
Gesendet: Freitag, 16. April 2021 17:25 
Cc: Schwertfeger, Bettina /415 <Bettina.Schwertfeger@bmbf.bund.de>; Bug, Mathias 

/415 <Mathias.Bug@bmbf.bund.de>; Wadewitz, Kai /415 
<Kai.Wadewitz@bmbf.bund.de>; @Studentenwerke.de>; 

@studentenwerke.de 
Betreff: Weiterer Informationsaustausch zur Überbrückungshilfe für Studierende in 

pandemiebedingter Notlage am 18.05.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die neue Phase der Überbrückungshilfe ist gestartet. Bei unserem Treffen Ende März hatten wir 
besprochen, dass es ein weiteren Austausch zwischen den Studierenden-/Studentenwerken, dem 
DSW und BMBF geben soll.  

Hierfür haben wir Dienstag, 18.05.2021 von 13.00 bis 15.30 Uhr vorgesehen. 

Bei dem Gespräch sollen ggf. noch offene Fragen aus dem letzten Zusammentreffen besprochen 
werden. Darüber hinaus können Sie uns auch wieder weitere Themenbereiche, die Ihnen 
insbesondere mit Blick auf die erfolgten Anpassungen in der Richtlinie zum 01.04.2021 in der 
täglichen Arbeit begegnen, mitteilen. Wie schon im März können wir keine Einzelfallbesprechungen 
durchführen und sind daher dankbar, wenn Sie sich wie zuletzt auf relevante Themenbereiche 
konzentrieren.  

Bitte teilen Sie uns mögliche Themen sowie die voraussichtlichen Teilnehmenden bis zum 30.04. mit 
und übersenden die Informationen an Frau Böhme (angela.boehme@bmbf.bund.de), die Ihre 
Rückmeldungen sammeln wird. 

Mit besten Grüßen 
Im Auftrag 
Annika Thielemann 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5442 | Fax: +49 30 18 57-85442 | Annika.Thielemann@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 23. April 2021 14:39 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 23.04.2021 – 14:30 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         950 Gespräche und 43 E-Mails 
April 2021:             783 Gespräche und 30 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 

---





Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Donnerstag, 29. April 2021 12:03 
An: Bug, Mathias /415 
Cc: Boehme, Angela /415 
Betreff: WG: Weiterer Informationsaustausch zur Überbrückungshilfe für 

Studierende in pandemiebedingter Notlage am 18.05.2021 

Sehr geehrter Herr Bug, 

vielen Dank für die Info und die Einladung, die wir gerne annehmen. Es wird entweder meine Kollegin 
 oder ich für TMR teilnehmen.  

Viele Grüße aus Rostock 

 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
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which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 30. April 2021 15:32 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415; Maelzer, Moritz /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 30.04.2021 – 15:30 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:   896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:            950 Gespräche und 43 E-Mails 
April 2021:             1.090 Gespräche und 45 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
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Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 





Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Mittwoch, 5. Mai 2021 14:11 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe - Korrektur 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 05.05.2021 Uhr) : 

Leider ist mir bei der Meldung der Zahlen für März und April ein Fehler unterlaufen. Bedingt durch 
Ostern habe ich die Zahlen der letzten Märzwoche nicht mehr mit eingefügt. Die 
Abrechnungsstatistiken an das BMBF beinhalten aber die richtigen Zahlens. 

Ich bitte das Versehen zu entschuldigen. 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
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Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 7. Mai 2021 14:08 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 07.05.2021; 13:00Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         210 Gespräche und 11 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
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Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Schwertfeger, Bettina /415 
Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 12:21 
An: @telemark-rostock.de 
Cc: Wadewitz, Kai /415; Thielemann, Annika /415; 

@telemark-rostock.de; Bug, Mathias /415; Rudisch, 
Laurin /LS22 

Betreff: Auftrag - Fortführung der Hotline Überbrückungshilfe für Studierende 
Anlagen: Angebot A20210002 BMBF Ü-Hilfe.pdf 

Sehr geehrter ,  

vielen Dank für die Übermittlung des Angebotes mit Nr. A20210002 vom 09.03.2021. 

Wir beauftragen Sie mit der technischen Umsetzung und statistischen Auswertung eines Info-Telefons 
mit Informationen zur Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingten Notlagen auf 
Grundlage des Rahmenvertrages über die Einrichtung und den Betrieb eines Bürger-Service-Centers 
für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (vgl. Rahmenvereinbarung vom 26.03.2019) 
sowie auf Grundlage des o.g. Angebotes. Weiterhin beauftragen wir Sie mit der Umsetzung der 
inhaltlichen Betreuung des Info-Telefons auf Grundlage der Leistungsbeschreibung. 

Die Leistungen werden nach dem tatsächlichen Aufkommen nach Vorlage der Rechnung vergütet. Die 
Preise richten sich nach dem Preisblatt aus dem Angebot vom 27.11.2017. Anfallende 
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Fremdleistungen (z.B. Kommunikationsgebühren oder Lizenzen) sind auf der Rechnung gesondert 
auszuweisen und zu belegen. 

Seit dem 27.11.2020 gilt gem. § 3 Abs. 1 ERechV die Pflicht Rechnungen als eRechnung zu stellen. 
Bitte nutzen Sie hierfür folgende Angaben: 
- BT-10 Leitweg-ID: 991-00227BMBF-78
- BT-11 Kassenzeichen: 810304678921
- BT-12 Förderkennzeichen: DO2020MON

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bettina Schwertfeger 

Bettina Schwertfeger 
Referatsleiterin 
____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5443 | Fax: +49 30 18 57-85443 | Bettina.Schwertfeger@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 





Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Mittwoch, 12. Mai 2021 19:03 
An: @tmr.intranet.bund.de; ;  
Betreff: Vorbereitung Austausch mit STW 18.5. 13:00 Uhr 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Rostock, Wuppertal und Berlin, 

Am 18.5. möchten wir uns wieder mit den STW austauschen. Wir haben dabei zu Beginn BMBF-seitig 
nur eine kurze Begrüßung eingeplant, würden Ihnen aber im Anschluss kurz das Wort geben wollen, 
um jeweils ein aktuelles Blitzlicht zu Ihrer Arbeit zu bekommen.  

Es wäre prima wenn Sie uns kurz (2-3 Minuten) einen Einblick geben könnten à la „was war was ist 
was wird“ in Sachen Arbeitsaufwand und künftigen Abstimmungsbedarf mit den weiteren 
Stakeholdern. Bei DSW und TMR wäre es prima, wenn Sie auch kurz darstellen, wie Sie bei 
konkreten auf den individuellen Antrag bezogenen Rückfragen von Antragstellern reagieren. Es kam 
dazu auch eine Nachfrage aus einem STW, in welchen Konstellationen Aussagen über die 
Nachvollziehbarkeit von STW-Entscheidungen getätigt werden. 

Ich würde mich freuen, wenn  das von Ihrer Seite her klappt. 

Viele Grüße und Ihnen einen schönen Feiertag  

Mathias Bug 

Dr. Mathias Bug 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de| 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 14. Mai 2021 13:52 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  
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Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 14.05.2021; 13:45 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         344 Gespräche und 25 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
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the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 20:47 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: WG: Screenshots Antragsmaske 
Anlagen: 2021-05-17_bmbf_ueberbrueckungshilfe_frontend_de.pdf; 2021-05-

17_bmbf_ueberbrueckungshilfe_frontend_en.pdf 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Hotline Ü-Hilfe für Studierende, 

Anbei zur Info ein Blick in die Antragsmaske wie sie ab morgen online ist. 

Viele Grüße 
Mathias Bug 

Von: @netqu.es>  
Gesendet: Montag, 17. Mai 2021 18:48 
An: Bug, Mathias /415 <Mathias.Bug@bmbf.bund.de> 
Cc: @studentenwerke.de>; Thielemann, Annika /415 
<Annika.Thielemann@bmbf.bund.de> 
Betreff: Re: Screenshots Antragsmaske 

Guten Abend, Herr Dr. Bug, 
anbei sende ich Ihnen die Antragsformularversion, die ab morgen früh zu 
sehen ist (auf Seite 6 kommt ein Uploadfeld hinzu, falls ein 
Ausweisgültigkeitsdatum vor "heute" eingegeben wird). 
Lieber , könnten Sie diese PDFs auf dem DSW-Wiki für die 
Studentenwerke/Studierendenwerke bereitstellen? 
Viele Grüße und bis morgen im Meeting 

 

 
 
NETQUES . daten & diagnostik GmbH 
Herichhausen 87-89 
D-42349 Wuppertal
Tel.: 
Fax: 
E-Mail @netqu.es 
Registergericht: Wuppertal
Registernummer: HRB 30780
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https://www.netqu.es 

   
The content of this email is confidential and intended for the recipient 
specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this 
message with any third party, without a written consent of the sender. If you 
received this message by mistake, please reply to this message and follow 
with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in 
the future. 

 















  











    
     

    
     
           

   
    
        
    

     

          
           
       

         
     

           

             

 

          
     

          
        

        

     

     
       

         
          

       
  

          
          

  

            

            

            
        

  

 



  
 

 

 
 

  

                

              
       

           
      

            

         

               

            

   

              

           

            

          

       

         

 

 

     

 



 

  

              

         
          

         

       

     

 
 

  
  

    
    

  

    

     

   

               
          
       
     

          

            
             
     
         
          

           

    

 
    

  

 

  
 

 
 

       
       

   
  

   

   
 

  
 

     

 
  

          

   

   
  

   
 

    









   

 

 
 

     

          

                 

 

            

        

                   

                  

             

          

  

 

 

   

  

    

 

 











    

         

  

         

              
       

    

                   

  
             

         
               

 

  
  
  
  
   
  
          

 

              
       

 

 

 

           

       

             
             

        
              

            

               
  

             

 

  
     

       

        
      

            
       

   
              

     

       

  

  
          

  

              
               

 

 

  
             

            
                 

 
               

               
               
               

        
            

            
     

  
             

      
             
                 

           

 

               

 
              

   

             
               

 
         

        

             
   

          
          

   

         

                 

   

 









  
 

 

 
 

    

              

 
                  

          

                
 

            

 

 

                 

                 

                 

           

          

         

  

 

  

    

 



     

  

             

               

                

    
 

 

      

  
    

    

    

   

    
     

  
 

                      
                 
           
     

          

            
           
        

   
       

      

  

  
    

    

    

   

  
 

  
 

     

 

    
   

  

  
   

  
   

     

   

  
 

   

   
   



Von: Bug, Mathias /415 [mailto:Mathias.Bug@bmbf.bund.de] 
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 2021 15:15 
An: @tmr.intranet.bund.de> 
Betreff: AW: Telefonat 

Lieber , 
Anbei informell der Entwurf der PP. Auf den letzten drei inhaltlichen Seite finden Sie die 
Formulierungen zu ALG, ALGII und Kurzarbeitergeld. Ich würde mich freuen, wenn  eine 
kurzen Blick darauf werfen könnte - es handelt sich weitgehend um die mit BMAS abgestimmten 
Formulierungen. Ist das auch für Sie und die STW ein hilfreiches Wording? 
Viele Grüße und besten Dank schon einmal  

Mathias Bug 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Donnerstag, 20. Mai 2021 13:49 
An: Bug, Mathias /415 
Betreff: WG: Telefonat 
Anlagen: 210519  Ühilfe Austausch mit STW - Weitergabe mit Kommentar.pdf 

Lieber Herr Dr. Bug, 

anbei senden wir Ihnen die Bemerkungen von  zu den angesprochenen Formulierungen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von:   
Gesendet: Donnerstag, 20. Mai 2021 13:42 
An: @tmr.intranet.bund.de> 
Betreff: AW: Telefonat 

Lieber , 

anbei die PP mit Kommentaren zurück. Ich habe ein paar fachliche Anmerkungen 
hinterlegt. 
Insgesamt, auch dazu gibt es einen Kommentar, sind die Formulierungen sehr 
verständlich und helfen bei Verständis bezüglich der Leistungsgewährung. 

Liebe Grüße, 
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3Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen

• Vertrösten durch den früheren Arbeitgeber
Das nachgewiesene Vertrösten des Arbeitgebers kann als eine Bemühung gelten – es stünde dann noch eine weitere 
Bemühung (Bewerbung) bei einem anderen Arbeitgeber aus.

• Weggefallenes Elterneinkommen und bestehendes Nebenjobeinkommen
Sobald das weggefallene Elterneinkommen als Begründung für die pandemiebedingte Notlage „veraltet“ ist, wäre ein 
weiterhin verfolgter Nebenjob als äquivalent zu einer Bemühung zu betrachten, eine weitere Bemühung (Bewerbung) 
wäre jedoch nötig. Das zuständige STW sollte entsprechend nachfordern.

• Wiederaufnahme eines ruhenden Nebenjobs – akzeptierte Bemühung

Die Wiederaufnahme eines ruhenden Jobs ist so zu sehen wie die Aufnahme eines neuen Jobs – sollte das Einkommen 

aus dem wiederaufgenommenen Job nicht ausreichen und weiterhin Ü-Hilfe beantragt werden, gilt Regelung der 
Ausfüllhinweise von S. 7 oben (als Nachweis ausreichend bis Veralterung) 

 
  
  



4Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Ernsthaftigkeit Bewerbungsbemühungen – Konstellation Risikogruppe

(keine Bemühungen/Absagen nachgewiesen):
Die Begründung, warum keine Bewerbungen/Absagen dokumentiert werden, soll plausibel sein. Es sollte dezidiert 
nicht nach Nachweisen bzgl. gesundheitlichen Umständen gefragt werden. Eine Nachfrage, ob denn evtl. virtuell 
ableistbare Nebenjobs denkbar wären, könnte ggf. die Nachfrage nach konkreten gesundheitlichen Informationen 
ersetzen. Darüber hinaus sollte kulant vorgegangen werden.

• Aktualisierung Ausweise – ab 19.5. neu technisch gelöst

• Englische Richtlinie

https://www.bmbf.de/en/interim-financial-aid-for-students-what-you-need-to-know-12062.html

• Zeitliche Grenzen des gewöhnlichen Aufenthaltes
I.d.R. keine Ü-Hilfe während Erasmusaufenthalt im Ausland

 
  
  



5Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Nachweise der (Mit-)Verfügungsberechtigung auf das angegebene

Bankkonto

Screenshot aus dem Homebanking zur (Mit-)Verfügungsberechtigung auf Konto sollte ausreichen. 

Wenn eine Bestätigung der Bank vorliegt umso besser. Eine Bestätigung der Person, auf deren Name 
das Konto läuft, reicht nicht aus.

• Pflege von Angehörigen

Wenn Pflegegeld auf das Konto der Antragstellenden eingeht soll dieses nicht bei der Berechnung der 

Ü-Hilfe berücksichtigt werden. 

Wenn kein Nebenjob aus Rücksicht auf Risiko-Mitbewohner möglich, dann Gesamtschau vornehmen 
– Nachforderungen sind möglich.

 
  
  



6Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Mietgemeinschaftskonten bei WGs

Falls ein WG-Konto auf einen Mitbewohner (Antragsteller auf Zuschuss), oder auch auf alle Bewohnernamen läuft, 

sollte das Konto angegeben werden und erklärt werden, wie das WG-Konto funktioniert – daraus ergibt sich dann 
die (ggf. anteilige) Zurechenbarkeit des Guthabens. 

Mietkautionskonto (ggf. auch ein „WG-Konto“): Dabei handelt es sich nicht um Mittel, die für den Lebensunterhalt 
zur Verfügung stehen. In aller Regel kann der Mieter auch nicht selbst über das Konto verfügen. Mietkautionskonten 
müssen daher nicht nachgewiesen werden 

• Nachweis von Sperrkonten

Aus dem Foto des Aufenthaltstitels ergibt sich a) die Art des Aufenthaltstitels (Aufenthaltserlaubnis, 

Niederlassungserlaubnis etc.) und b) dessen Rechtsgrundlage. Sollte §16 b AufenthG die Basis sein, wäre nachzufragen, 
ob ggf. ein Sperrkonto zugänglich und anzugeben ist – s. auch Anforderungen an Kontennachweise in 
Ausfüllhinweisen. (Zur Info: Alternativ sind in diesen Fällen auch die Absicherung der Lebenshaltungskosten insb. über 
Stipendien und Bürgschaften möglich)

 
  
  



7Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Vollständigkeit der Selbsterklärung bei Bewerbungsabsagen

• Nicht vorliegende Absagen wettmachen

Wenn eine Absage nicht dokumentiert werden kann, kann sie grundsätzlich auch Inhalt der

Selbsterklärung sein.

• Nicht alle Punkte aus Ausfüllhinweisen beantwortet

Es gibt in Selbsterklärungen sicherlich ab und an Punkte die nicht explizit genannt sind, sich aber aus

dem Kontext ergeben. In solchen Fällen sollte entsprechend kulant entschieden werden.

 
  
  



8Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Arbeitslosengeld

Wer Arbeitslosengeld bezieht, ist beim Ü-Hilfe-Zuschuss in der Regel ausgeschlossen. Der Bezug von Arbeitslosengeld 

ist 1. ein starkes Indiz dafür, dass sich die entsprechenden Antragsteller in einem sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnis befanden und es sich allenfalls um berufsbegleitende Studierende handelt – also dass sie nicht in der 
Hauptsache studieren. Diese Bezugsgruppe ist in der Richtlinie zur Ü-Hilfe (Ziffer 1.2) nicht vorgesehen. 

Unter Umständen können Studierende jedoch gegenüber der Agentur für Arbeit nachweisen, dass sie ordentlich (also 
nicht berufsbegleitend) studieren trotz sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit. 

In der Antragsmaske der Ü-Hilfe  bestätigen die Antragsteller, dass sie nicht berufsbegleitend studieren und sie 
bestätigen auch die Richtigkeit ihrer Angaben. Insofern wären solche Fälle abgedeckt und der parallele Bezug von 
Arbeitslosengeld und Ü-Hilfe für Studierende – wenn auch die weiteren Nachweise erbracht werden – möglich. 

Von den STW wäre nachzufragen, inwiefern die Arbeitslosengeldempfänger ggü. der Agentur für Arbeit ihr 
hauptsächliches Studium trotz sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit nachgewiesen haben.

 
  
  



9Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• Kurzarbeitergeld

Wer Kurzarbeitergeld bezieht, ist beim Ü-Hilfe-Zuschuss ausgeschlossen. Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist 1. ein 
starkes Indiz, dass sich die entsprechenden Antragsteller in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis 
befinden und es sich demnach nicht um ordentliche Studierende handelt – also dass sie nicht in der Hauptsache 
studieren. Beim Kurzarbeitergeldbezug gehen wir 2. in der aktuellen Pandemiesituation davon aus, dass das 
Kurzarbeitergeld derzeit mittelbar als pandemiebedingte Leistung für den Lebensunterhalt gewährt wird, weil der 
zugrundeliegende Arbeitsausfall mit Entgeltausfall insbesondere auf pandemiebedingte wirtschaftliche Gründe oder 
unabwendbare Ereignisse zurückzuführen sein dürfte, und daher nach den Richtlinien zur Ü-Hilfe (Ziffer 1.2 und Ziffer 
5.4.4) mit den Ü-Hilfe-Zuschüssen inkompatibel ist.

 
  
  



10Berlin, 18. Mai 2021

Rückmeldungen zu den eingesandten Fragen
• ALG II

Überbrückungshilfe ist bei der Berechnung von ALG II-Leistungen zu berücksichtigen. 

Auszubildende, die eine nach dem BAföG dem Grunde nach förderungsfähige Ausbildung absolvieren, sind nach § 7 
Absatz 5 SGB II von Leistungen zum Lebensunterhalt mit Ausnahme der Leistungen nach § 27 SGB II ausgeschlossen. 
Ausnahmen bestimmen sich nach § 7 Absatz 6. Deshalb erhalten Studierende, die noch im Haushalt der Eltern wohnen, 
Arbeitslosengeld II, wenn sie hilfebedürftig sind und ihnen noch Ausbildungsförderung nach dem BAföG gezahlt wird. 
Bei Ende der BAföG-Förderung endet auch der ALG II-Bezug, damit die Wertungen des BAföG (z.B. zur 
Förderungshöchstdauer) nicht umgangen werden können.

Nach Angabe des BMAS, das jedoch nicht weisungsbefugt für alle Jobcenter ist, kommen Härtefallleistungen nach § 27 
Absatz 3 SGB II nur in Frage, wenn prioritär ein Antrag auf Ü-Hilfe gestellt wurde. Eine sekundär beantragte Leistung 
nach § 27 Abs 3 würde den geleisteten Ü-Hilfe-Zuschuss berücksichtigen.

 
  
  





Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Donnerstag, 20. Mai 2021 15:29 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Cc: Boehme, Angela /415 
Betreff: AW: Telefonat 

Lieber  liebe , 
Haben Sie vielen Dank für die zusätzlichen und hilfreichen Hintergrundinformationen. Wir haben eine 
nochmalige Schleife mit BMAS gedreht, so dass nunmehr finale Wordings feststehen. Sie werden bei 
der Versendung eingebunden. Ich bitte Sie die gestern versandte Version nicht weiterzugeben. 
Viele Grüße und besten Dank 
Mathias Bug 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 21. Mai 2021 15:33 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 21.05.2021; 15:25 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020:        1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:        1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:               896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:             1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:          1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:               499 Gespräche und 30 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 

 



Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 28. Mai 2021 14:48 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 28.05.2021; 14:30 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 32 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG





Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Montag, 7. Juni 2021 09:25 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Cc: Haase, Armin /415; @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: AW: Kontakte Überbrückungshilfe  

Liebe , 
Anfang des Monats stehen bei uns immer wieder die monatlichen Berichterstattungen zur Ü-Hilfe an. 
Ich meine wir hatten am Freitag keine Übersicht zu den Maizahlen Ihrer Beratungsarbeit bekommen. 
Im Dashboard liegen die Mai-Tabellen auch noch nicht ab. Könnten Sie uns vielleicht kurz eine 
Aktualisierung senden?  Für mein Verständnis: An und für sich könnten wir auch mit den untigen 
Fragen arbeiten, weil am 31. Mai gab es keine Telefon-Hotline zur Ü-Hilfe, richtig? 
Besten Dank schon mal im Voraus und viele Grüße für den Wochenstart 
Mathias Bug 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Montag, 7. Juni 2021 09:38 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 04.06.2021 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:            99 Gespräche und 1 E- Mail 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Donnerstag, 10. Juni 2021 14:39 
An: Haase, Armin /415 Armin.Haase@bmbf.bund.de 
Cc: @tmr.intranet.bund.de 
Betreff: Zuarbeit IFG-Anfrage 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

wie besprochen die Zusammenfassung der Berichte (06/2020 bis 04/2021) zur Überbrückungshilfe. 

In der Regel beginnen die jeweiligen Monate mit dem Satz „Folgende Themen standen im 
Mittelpunkt der Gespräche:“  
Diesen habe ich belassen, damit für Sie die Gliederung besser sichtbar wird. 

Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

---

 



i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

---



Überbrückungshilfe 

Kritik gab es im laufenden Monat vor allem zur Funktionsweise des Beantragungstools. 

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Kann ich die Überbrückungshilfe ausschließlich online beantragen?
◦ Ich finde meine Hochschule im Antrag nicht, wie komme ich jetzt weiter?
◦ Was kann ich als Nachweis einreichen, wenn mir keine Kündigung des Arbeitgebers

vorliegt?
◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail

nachreichen?
◦ Ich habe meinen Antrag bereits letzte Woche versendet. Können sie mir mitteilen, wann

ich endlich eine Antwort erhalte?
◦ Wenn ich bei der Antragsstellung einen Fehler gemacht habe, kann ich das nach dem

Versenden des Antrages noch korrigieren?
◦ Darf ich bei der Beantragung nur meine Hochschul-E-Mail-Adresse verwenden?
◦ Warum muss ich bei der Antragsstellung Fotos von mir selbst machen? Wie sieht es hier

mit dem Datenschutz aus?
◦ Muss ich tatsächlich alle Kontoauszüge einreichen oder reichen auch die von März und

Juni 2020?
◦ Mein Personalausweis ist abgelaufen und deswegen komme ich bei der Antragsstellung

nicht weiter. Wie kann ich jetzt vorgehen?
◦ Mein Konto wurde von meiner Bank gekündigt, da ich im Minus war. Daher habe ich

aktuell kein Konto und kann auch nicht mehr auf die Kontoauszüge zugreifen? Wie kann
ich jetzt meine Notlage nachweisen?

◦ Wie lang habe ich Zeit, den Antrag für Juni zu stellen? Ich habe gehört, dass die
Antragsstellung nur bis zum 25.06. möglich ist? Ist das wirklich korrekt?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich studiere an einer Hochschule im Ausland. Warum kann ich keine Überbrückungshilfe

beantragen?
◦ Ich bin als dualer Student immatrikuliert, bin aber im Studium bei keinem Betrieb

angestellt und verdiene auch kein Geld. Bin ich jetzt auch von der Förderung
ausgeschlossen?

◦ Die Hochschule meines Sohnes hat ihren Hauptsitz in Rumänien und einen Nebensitz hier
in Deutschland. Kann er die Überbrückungshilfe dann auch beantragen?

◦ Wir sind Schüler an einer staatlich anerkannten Berufsfachschule. Kommt die
Überbrückungshilfe für uns auch in Frage?

◦ Mein Kontostand ist höher als 500 Euro. Habe ich trotzdem die Möglichkeit, die
Überbrückungshilfe zu beantragen?

◦ Ich studiere an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Komme ich für die
Überbrückungshilfe auch in Frage?



◦ Ich habe Grundsicherung beim Jobcenter beantragt, aktuell habe ich vom Jobcenter
jedoch keinerlei Rückmeldung, ob ich überhaupt Geld bekomme. Gilt Grundsicherung als
pandemiebezogene Unterstützungsmöglichkeit?

◦ Ich beziehe schon BAföG. Bin ich jetzt von der Beantragung der Überbrückungshilfe
ausgeschlossen?

◦ Warum fällt die Höhe der Überbrückungshilfe so gering aus? Wer kann von 500 Euro
leben?

◦ Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich bekomme seit mehreren Tage die Fehlermeldung, dass etwas nicht geklappt hat. Was

kann ich jetzt machen? Ich habe Angst, dass ich dadurch die Beantragung im Juni nicht
schaffe.

◦ Meine E-Mailadresse ist angeblich für die Antragsstellung schon verwendet worden. Wie
komme ich im Antrag jetzt weiter?

◦ Ich habe kein Token erhalten. Wie löst man dieses Problem?
◦ Der reCaptcha bringt mich langsam zur Verzweiflung, ständig bekomme ich eine

Fehlermeldung? Haben sie schon eine Lösung für dieses Problem?
◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr

als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.
◦ Ich habe den Antrag fast fertig und bekomme den Code per SMS nicht. Wie kann ich den

Antrag jetzt versenden?
◦ Wo finde ich den technischen Support?

Kritik gab es hinsichtlich fehlender Ansprechpartner in den Studentenwerken, um wichtige Aspekte 
klären zu können und Ablehnungen transparenter zu gestalten. 

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Wie kann ich einen Folgeantrag stellen?
◦ Warum ist die Frist für das Nachreichen der Dokumente so kurz gesetzt?
◦ Mein Antrag wurde abgelehnt, weil ich fehlende Unterlagen nicht nachgereicht habe. Ich

habe jedoch keinerlei Information hierzu bekommen. Wie kann das sein?
◦ Ich habe schon drei Mal eine E-Mail zu demselben Antrag bekommen und soll noch

Dokumente nachreichen. Könnte man das nicht einfacher gestalten?
◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail

nachreichen?
◦ Bei meinem Antrag besteht Klärungsbedarf. Ich weiß aber nicht, was fehlt. In meinem

Studentenwerk kann mir niemand helfen. Was mache ich jetzt?
◦ Mein Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Wie erfahre ich jetzt, was ich falsch

gemacht habe?
◦ Ich habe immer noch keine Rückmeldung, ob die Überbrückungshilfe für Juni genehmigt

wurde. Kann ich jetzt für Juli trotzdem schon einen Antrag stellen?



◦ Können Sie bitte überprüfen, warum mein Antrag abgelehnt wurde? Das Studentenwerk
hat mich an Sie verwiesen.

◦ Kann ich gegen den Bescheid in Widerspruch gehen?
◦ Mein Personalausweis ist abgelaufen. Kann ich den Antrag trotzdem stellen?
◦ Ich habe jetzt erst ein Konto eröffnet. Somit kann ich keine Kontoauszüge der letzten

Monate nachweisen. Das Studentenwerk sagt mir, dass sie meinen Antrag
wahrscheinlich ablehnen werden ohne die entsprechenden Nachweise. Was mache ich
jetzt?

◦ Kann der Antrag auch rückwirkend gestellt werden?
◦ Wenn mein Antrag für Juli abgelehnt wurde, kann ich dann einen neuen Antrag stellen?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich habe für den Monat Juni 400 Euro bekommen, im Juli jedoch nur 100. Woran kann

das liegen?
◦ Wenn ich an einer deutschen Hochschule studiere, jedoch in den Niederlanden wohne,

kann ich die Überbrückungshilfe auch beantragen?
◦ Muss man die Überbrückungshilfe irgendwann zurückzahlen? Und wenn ja, wie wird

diese dann verzinst?
◦ Mein Antrag wurde genehmigt. Wie schnell kann ich mit der Auszahlung rechnen?
◦ Ich habe noch einen Nebenjob, jedoch hat sich mein Einkommen durch die Pandemie

deutlich reduziert. Erfülle ich damit auch die Voraussetzung, um die Hilfe beantragen zu
können?

◦ Warum ist die Höhe der Überbrückungshilfe allein vom Kontostand abhängig?
◦ Wie kann es sein, dass ich keinen Antrag stellen kann, nur weil ich ein duales Studium

durchführe? Ich bekomme keine Ausbildungsvergütung und brauche dringend finanzielle
Hilfe.

◦ Ich beziehe Aufstiegs-BAföG für meinen Betriebswirt. Wie kann ich die
Überbrückungshilfe beantragen?

◦ Warum fällt die Höhe der Überbrückungshilfe so gering aus? Wer kann von 500 Euro
leben?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich versuche schon seit einer Woche, den Antrag zu stellen, komme jedoch über die

Startseite nicht hinaus. Ständig tritt ein technischer Fehler auf. Wie kann ich meinen
Antrag jetzt stellen?

◦ Ich habe mehrfach versucht, Dokumente hochzuladen, und aktuell funktioniert es wieder
nicht. Wann ist dieser Fehler behoben?

◦ Ich wollte meinen Folgeantrag stellen, kann mich allerdings nicht mehr anmelden. Wie
löse ich das Problem?

◦ Angeblich sind Dokumente in meinem Antrag nicht lesbar. Wenn ich mir diese anschaue,
ist alles in Ordnung. Was kann ich tun?

◦ Wo sehe ich den Status meines Antrages?



◦ Ich habe meine Kontoauszüge in 50 Dateien. Wie kann ich die jetzt alle im Antrag
hochladen?

◦ Wo finde ich den technischen Support?

Kritik gab es hinsichtlich fehlender Ansprechpartner in den Studentenwerken, um wichtige Aspekte 
klären zu können und Ablehnungen transparenter zu gestalten. 

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Wie kann ich einen Folgeantrag stellen?
◦ Warum ist die Frist für das Nachreichen der Dokumente so kurz gesetzt?
◦ Mein Antrag wurde abgelehnt, weil ich fehlende Unterlagen nicht nachgereicht habe. Ich

habe jedoch keinerlei Information hierzu bekommen. Wie kann das sein?
◦ Ich habe schon drei Mal eine E-Mail zu demselben Antrag bekommen und soll noch

Dokumente nachreichen. Könnte man das nicht einfacher gestalten?
◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail

nachreichen?
◦ Bei meinem Antrag besteht Klärungsbedarf. Ich weiß aber nicht, was fehlt. In meinem

Studentenwerk kann mir niemand helfen. Was mache ich jetzt?
◦ Mein Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Wie erfahre ich jetzt, was ich falsch

gemacht habe?
◦ Ich habe immer noch keine Rückmeldung, ob die Überbrückungshilfe für Juni genehmigt

wurde. Kann ich jetzt für Juli trotzdem schon einen Antrag stellen?
◦ Können Sie bitte überprüfen, warum mein Antrag abgelehnt wurde? Das Studentenwerk

hat mich an Sie verwiesen.
◦ Kann ich gegen den Bescheid in Widerspruch gehen?
◦ Mein Personalausweis ist abgelaufen. Kann ich den Antrag trotzdem stellen?
◦ Ich habe jetzt erst ein Konto eröffnet. Somit kann ich keine Kontoauszüge der letzten

Monate nachweisen. Das Studentenwerk sagt mir, dass sie meinen Antrag
wahrscheinlich ablehnen werden ohne die entsprechenden Nachweise. Was mache ich
jetzt?

◦ Kann der Antrag auch rückwirkend gestellt werden?
◦ Wenn mein Antrag für Juli abgelehnt wurde, kann ich dann einen neuen Antrag stellen?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich habe für den Monat Juni 400 Euro bekommen, im Juli jedoch nur 100. Woran kann

das liegen?
◦ Wenn ich an einer deutschen Hochschule studiere, jedoch in den Niederlanden wohne,

kann ich die Überbrückungshilfe auch beantragen?
◦ Muss man die Überbrückungshilfe irgendwann zurückzahlen? Und wenn ja, wie wird

diese dann verzinst?



◦ Mein Antrag wurde genehmigt. Wie schnell kann ich mit der Auszahlung rechnen?
◦ Ich habe noch einen Nebenjob, jedoch hat sich mein Einkommen durch die Pandemie

deutlich reduziert. Erfülle ich damit auch die Voraussetzung, um die Hilfe beantragen zu
können?

◦ Warum ist die Höhe der Überbrückungshilfe allein vom Kontostand abhängig?
◦ Wie kann es sein, dass ich keinen Antrag stellen kann, nur weil ich ein duales Studium

durchführe? Ich bekomme keine Ausbildungsvergütung und brauche dringend finanzielle
Hilfe.

◦ Ich beziehe Aufstiegs-BAföG für meinen Betriebswirt. Wie kann ich die
Überbrückungshilfe beantragen?

◦ Warum fällt die Höhe der Überbrückungshilfe so gering aus? Wer kann von 500 Euro
leben?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich versuche schon seit einer Woche, den Antrag zu stellen, komme jedoch über die

Startseite nicht hinaus. Ständig tritt ein technischer Fehler auf. Wie kann ich meinen
Antrag jetzt stellen?

◦ Ich habe mehrfach versucht, Dokumente hochzuladen, und aktuell funktioniert es wieder
nicht. Wann ist dieser Fehler behoben?

◦ Ich wollte meinen Folgeantrag stellen, kann mich allerdings nicht mehr anmelden. Wie
löse ich das Problem?

◦ Angeblich sind Dokumente in meinem Antrag nicht lesbar. Wenn ich mir diese anschaue,
ist alles in Ordnung. Was kann ich tun?

◦ Wo sehe ich den Status meines Antrages?
◦ Ich habe meine Kontoauszüge in 50 Dateien. Wie kann ich die jetzt alle im Antrag

hochladen?
◦ Wo finde ich den technischen Support?

Kritik wurde weiterhin über fehlende Ansprechpartner in den Studentenwerken geäußert. Vor allem 
Ablehnungen seien noch immer nicht transparent genug und stießen dadurch auf wenig Verständnis. 

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Warum ist die Frist für das Nachreichen der Dokumente so kurz gesetzt?
◦ Kann ich die Frist für das Nachreichen von Dokumenten verlängern lassen?
◦ Ich habe immer noch keine Rückmeldung für meinen Antrag bekommen. Ist diese

Bearbeitungszeit normal?
◦ Ich werde Widerspruch gegen die Ablehnung meines Antrags einreichen. Wie mache ich

das jetzt?
◦ Mein Antrag wurde sofort abgelehnt. Kann hier ein Fehler vorliegen?
◦ Bei meinem Antrag besteht Klärungsbedarf. Ich weiß aber nicht, was fehlt. Was mache

ich jetzt?



◦ Ich habe jetzt noch Dokumente per Mail nachgereicht. Werden diese bei der
Antragsprüfung mit berücksichtigt?

◦ Warum erreiche ich im Studentenwerk niemanden, der mir helfen kann?
◦ Ich habe nicht verstanden, warum mein Antrag abgelehnt wurde. Können Sie mir dabei

weiterhelfen?
◦ Warum wurde mein Antrag ohne Begründung abgelehnt?
◦ Wenn mein Antrag abgelehnt worden ist, kann ich dann noch einmal einen Antrag

stellen, wenn jetzt die Voraussetzungen erfüllt sind?
◦ Ich habe jetzt erst von der Überbrückungshilfe erfahren. Kann ich jetzt auch noch

rückwirkend einen Antrag für die vorherigen Monate stellen?
◦ Wird es ab Oktober auch noch die Möglichkeit geben, die Überbrückungshilfe zu

beantragen?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich habe nur wenig Überbrückungshilfe bekommen. Woran kann das liegen?
◦ Was passiert, wenn ich kein Konto in Deutschland habe? Wird die Hilfe dann trotzdem

ausgezahlt?
◦ Kann ich Überbrückungshilfe auch beantragen, wenn ich Kurzarbeitergeld beziehe?
◦ Mein Antrag wurde bereits genehmigt. Wann kann ich mit der Auszahlung der

Überbrückungshilfe rechnen?
◦ Können sie mir genauer erklären, was pandemiebedingte Notlage heißt?
◦ Wo finde ich die Richtlinien zur Überbrückungshilfe?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Wo kann ich den Status meines Antrags sehen?
◦ Ich habe eine Rückmeldung von Studentenwerk bekommen, aber den Code nicht. Wie

kann ich jetzt weiter verfahren?
◦ Wie kann ich verschiedene Dokumente zu einem zusammenfassen, damit ich es

hochladen kann?
◦ Aktuell kann ich mich beim Antragstool nicht mehr anmelden. Woran kann das liegen?
◦ Gibt es einen technischen Support, den ich anrufen kann?

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Kann ich die Überbrückungshilfe ausschließlich online beantragen?
◦ Was kann ich als Nachweis einreichen, wenn mir keine Kündigung des Arbeitgebers

vorliegt?
◦ Mein Job wurde mir bereits im März gekündigt. Reicht der Nachweis darüber oder

benötige ich noch etwas Aktuelles?
◦ Wie kann ich nachweisen, dass der Unterhalt meiner Eltern weggefallen ist?
◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail

nachreichen?
◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der

Antragstellung einen Fehler gemacht habe?



◦ Muss ich tatsächlich nur die Kontoauszüge von zwei Monaten einreichen oder auch die
vorherigen? Im Sommer waren es noch mehr Unterlagen.

◦ Mein Personalausweis und Reisepass sind abgelaufen. Welche Möglichkeit habe ich, um
den Antrag trotzdem zu stellen?

◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Für den Monat
November kann ich deswegen noch nichts nachweisen. Wie kann ich nun vorgehen?

◦ Die Hilfe wird ja nun bis März 2021 angeboten. Kann ich den Antrag gleich für die
gesamte Zeit stellen?

◦ Wie lange nimmt die Bearbeitungszeit in Anspruch? Dauert es so lange wie bei der
Beantragung im Sommer?

◦ Mein Antrag für November wurde abgelehnt, da Unterlagen gefehlt haben. Kann ich
diese noch nachreichen? Kann ich es dennoch im Dezember erneut probieren?

◦ Wie kann ich Kontakt zu meinem Studentenwerk aufnehmen, wenn ich Fragen zu
meinem Antrag habe? Im Internet finde ich nur Ihre Rufnummer.

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich studiere an einer Hochschule im Ausland. Warum kann ich keine Überbrückungshilfe

beantragen?
◦ Ich bin als dualer Student immatrikuliert, bin aber in keinem Betrieb angestellt und

verdiene auch kein Geld. Bin ich jetzt auch von der Förderung ausgeschlossen?
◦ Wir sind Schüler an einer staatlich anerkannten Berufsfachschule. Kommt die

Überbrückungshilfe für uns auch in Frage?
◦ Mein Kontostand liegt über 500 Euro. Das Geld habe ich aber angespart, da ich im

nächsten Semester ins Ausland gehen werde. Habe ich trotzdem die Möglichkeit, die
Überbrückungshilfe zu beantragen?

◦ Ich studiere an der FOM, habe aber nun meine Arbeit verloren. Komme ich für die
Überbrückungshilfe in Frage?

◦ Ich habe bei der Agentur für Arbeit einen Antrag auf Arbeitslosengeld I gestellt und warte
auf den Bescheid. Kann ich trotzdem die Überbrückungshilfe beantragen und müsste ich
diese dann zurückzahlen?

◦ Ich beziehe schon BAföG. Bin ich jetzt von der Beantragung der Überbrückungshilfe
ausgeschlossen?

◦ Muss die Überbrückungshilfe zurückgezahlt werden?
◦ Wird die Überbrückungshilfe bei anderen Sozialleistungen angerechnet?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich kann meinen Antrag nicht abschicken, da ich keinen Token per SMS erhalte. Was

kann ich nun tun? Ich befürchte, dass ich dadurch den Antrag nicht vor Ende November
absenden kann.

◦ Ich habe bei der Anmeldung keinen Token erhalten. Wie löst man dieses Problem?
◦ Meine E-Mail-Adresse ist angeblich für die Antragstellung schon verwendet worden. Wie

komme ich im Antrag jetzt weiter?
◦ Ich habe meine Hochschule gewechselt. Nach dem Einloggen wird mir noch das alte

Studentenwerk angezeigt. Wie kann ich das ändern?



◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr
als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.

◦ Wie erreiche ich den technischen Support?

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Kann ich die Überbrückungshilfe ausschließlich online beantragen?
◦ Was kann ich als Nachweis einreichen, wenn mir keine Kündigung des Arbeitgebers

vorliegt? Reicht auch eine E-Mail des Arbeitgebers?
◦ Mein Job wurde mir bereits im April gekündigt. Reicht der Nachweis darüber oder

benötige ich noch etwas Aktuelles?
◦ Wie kann ich nachweisen, dass der Unterhalt meiner Eltern weggefallen ist? Welche

Informationen muss meine Selbsterklärung enthalten?
◦ Wie kann ich den Antrag stellen, wenn mein Personalausweis nicht auffindbar ist? Von

meinem Reisepass habe ich nur eine Kopie.
◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail

nachreichen?
◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der

Antragstellung einen Fehler gemacht habe?
◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Ich kann somit

nur den Monat November belegen. Kann ich dann den Auszug von Dezember
nachreichen?

◦ Müssen auch Gemeinschaftskonten angegeben werden? Ich habe schließlich keine
Verfügung über das gesamte Guthaben.

◦ Wie lange nimmt die Bearbeitungszeit in Anspruch?
◦ Der Antrag für November wurde relativ schnell bewilligt. Nun warte ich jedoch seit

Anfang Dezember auf die Entscheidung des Dezember-Antrages. Wie kommt es zu
diesen unterschiedlichen Bearbeitungszeiten?

◦ Mein Antrag für Dezember wurde abgelehnt, da Unterlagen gefehlt haben. Warum kann
ich diese nicht mehr nachreichen?

◦ Mein Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Nun weiß ich nicht, was ich im
nächsten Monat besser machen könnte. Wie kann ich die Begründung herausfinden?

◦ Wer kann mir weiterhelfen, wenn ich konkret zu meinem Antrag Fragen habe? Wie
erreiche ich schnellstmöglich mein Studentenwerk?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich studiere an einer Hochschule im Ausland. Warum kann ich keine Überbrückungshilfe

beantragen? Welche Alternativen gibt es?
◦ Ich warte schon längere Zeit auf die Bewilligung des BAföGs. Wäre es nun zur

Überbrückung möglich, diese Hilfe zu beantragen?



◦ Ich beziehe schon BAföG. Bin ich jetzt von der Beantragung der Überbrückungshilfe
ausgeschlossen?

◦ Ich bin als dualer Student immatrikuliert, aber in keinem Betrieb angestellt und verdiene
auch kein Geld. Bin ich jetzt auch von der Förderung ausgeschlossen?

◦ Wir sind Schüler an einer staatlich anerkannten Akademie, unsere Akademie nennt
unsere Ausbildung aber Studium. Kommt die Überbrückungshilfe für uns auch in Frage?

◦ Muss die Überbrückungshilfe zurückgezahlt werden?
◦ Wie wird die Überbrückungshilfe bei anderen Sozialleistungen wie Wohngeld oder

Leistungen vom Jobcenter angerechnet?
◦ Mein Arbeitgeber zahlt mir Kurzarbeitergeld aus. Kann ich zusätzlich noch die

Überbrückungshilfe beantragen?
◦ Mein Kontostand beträgt über 500€. Hier handelt es sich um ein sogenanntes

Schonvermögen, das ich für mein Visum benötige. Habe ich dennoch einen Anspruch auf
die Überbrückungshilfe?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass Handlungsbedarf besteht und ich Unterlagen

nachreichen muss. Nun finde ich aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen oder
Angaben zu ändern.

◦ Ich habe gerade den Antrag abgeschickt. Wenn ich mich nun wieder einlogge, sehe ich
jedoch nur die Anträge der vorherigen Monate. Haben Sie eine Lösung?

◦ Ich habe meine Hochschule gewechselt. Nach dem Einloggen wird mir noch das alte
Studentenwerk angezeigt. Wie kann ich das ändern?

◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr
als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.

◦ Wie erreiche ich den technischen Support?

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Warum kann die Überbrückungshilfe nicht nachträglich beantragt werden? Ich wusste

vorher noch nicht von dieser Möglichkeit der Unterstützung.
◦ Was kann ich als Nachweis einreichen, wenn mir keine Kündigung des Arbeitgebers

vorliegt? Das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ist im Moment geschlossen und
somit kann ich auch niemanden erreichen, der mir einen Nachweis ausstellen könnte.

◦ Wie kann ich nachweisen, dass der Unterhalt meiner Eltern weggefallen ist? Welche
Informationen muss meine Selbsterklärung enthalten?

◦ Ich habe gehört, dass nun für den Antrag die Kündigung als Nachweis nicht mehr
ausreicht. Ich solle nun belegen, dass ich mich erfolglos woanders beworben habe. Ist
das jetzt eine neue Regelung?

◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail
nachreichen?



◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der
Antragstellung einen Fehler gemacht habe?

◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Kann ich den
Auszug von Januar dann Anfang Februar nachreichen?

◦ Wie lange nimmt die Bearbeitungszeit in Anspruch?
◦ Mein Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Wie kann ich erfahren, warum dieser

abgelehnt wurde? Ich habe das Gefühl, dass mein Studentenwerk hier willkürlich
entschieden hat. Meine Freunde haben mit ähnlichen Angaben die Überbrückungshilfe
erhalten.

◦ Wer kann mir weiterhelfen, wenn ich konkret zu meinem Antrag Fragen habe? Wie
erreiche ich schnellstmöglich mein Studentenwerk?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich studiere an der Kunstschule Hamburg und möchte den Antrag auf

Überbrückungshilfe stellen. Nun kann ich meine Hochschule im Antrag leider nicht
auswählen. Woran liegt das? Haben Sie eine Lösung?

◦ Ich beziehe schon BAföG und einen Studienkredit. Bin ich jetzt von der Beantragung der
Überbrückungshilfe ausgeschlossen?

◦ Ich bin als dualer Student immatrikuliert, erhalte aber keine Ausbildungsvergütung, da es
sich um eine schulische Ausbildung plus Studium handelt. Warum werde ich von der
Förderung ausgeschlossen?

◦ Muss die Überbrückungshilfe zurückgezahlt werden und wenn ja, wann?
◦ Wie wird die Überbrückungshilfe bei anderen Sozialleistungen wie Wohngeld oder

Leistungen vom Jobcenter angerechnet?
◦ Der Kontostand meines Tagesgeldkontos liegt über 500€. Dieses Konto haben meine

Eltern auf meinem Namen angelegt und zahlen Geld ein. Muss ich dieses dennoch
angeben?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass Handlungsbedarf besteht und ich Unterlagen

nachreichen muss. Nun finde ich aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen oder
Angaben zu ändern. Wie kann ich nun vorgehen?

◦ Ich habe gerade den Antrag abgeschickt. Wenn ich mich nun wieder einlogge, sehe ich
jedoch nur die Anträge der vorherigen Monate. Haben Sie eine Lösung?

◦ Ich habe meine Hochschule gewechselt. Nach dem Einloggen wird mir noch das alte
Studentenwerk angezeigt. Wie kann ich das ändern?

◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr
als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Kann die Überbrückungshilfe auch nachträglich beantragt werden?



◦ Ich habe gehört, dass nun für den Antrag die Kündigung als Nachweis nicht mehr
ausreicht. Ich solle nun belegen, dass ich mich erfolglos woanders beworben habe. Ist
das jetzt eine neue Regelung?

◦ Warum muss ich mich neu bewerben? Ich möchte bei meinem aktuellen Arbeitgeber
nicht kündigen, sondern nach dem Lockdown dort weiter arbeiten.

◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail
nachreichen?

◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der
Antragstellung einen Fehler gemacht habe?

◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Kann ich den
Auszug von Februar dann Anfang März nachreichen?

◦ Wie lange nimmt die Bearbeitungszeit in Anspruch?
◦ Wann erfolgt die Auszahlung, wenn der Antrag bewilligt wurde?
◦ Mein Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Wie kann ich erfahren, warum dieser

abgelehnt wurde?
◦ Wer kann mir weiterhelfen, wenn ich konkret zu meinem Antrag Fragen habe?
◦ Ich erreiche mein Studierendenwerk nicht. Könnten Sie mich verbinden oder mir andere

Kontaktdaten geben?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Mein Kontostand liegt im Moment bei 100 €. Meine Kreditkarte hat jedoch einen

Verfügungsrahmen und mein Girokonto lässt einen Dispo zu. Zählt das auch zu meinem
Vermögen und verringert dies die Höhe meines Zuschusses?

◦ Normalerweise habe ich Guthaben auf einem Sperrkonto, das für den Erhalt eines
Visums notwendig ist. Nun habe ich dieses Geld im Moment aber auf meinem regulären
Girokonto. Kann ich diesen Betrag trotzdem herausrechnen? Schließlich darf ich dieses
nicht ausgeben.

◦ Ich beziehe schon BAföG und einen Studienkredit. Bin ich jetzt von der Beantragung der
Überbrückungshilfe ausgeschlossen?

◦ Muss die Überbrückungshilfe zurückgezahlt werden und wenn ja, wann?
◦ Wie wird die Überbrückungshilfe bei anderen Sozialleistungen wie Wohngeld oder

Leistungen vom Jobcenter angerechnet?
◦ Ich habe schon vor längerer Zeit meinen BAföG-Antrag gestellt, aber noch kein Geld

erhalten. Kann ich nun zur Überbrückung diese Hilfe beantragen?
◦ Ich habe noch ein Arbeitsverhältnis, verdiene aber nun Corona bedingt weniger. Kann ich

zur Aufstockung die Überbrückungshilfe beantragen?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass Handlungsbedarf besteht und ich Unterlagen

nachreichen muss. Nun finde ich aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen oder
Angaben zu ändern. Wie kann ich nun vorgehen?

◦ Ich habe gerade den Antrag abgeschickt. Wenn ich mich nun wieder einlogge, sehe ich
jedoch nur die Anträge der vorherigen Monate. Haben Sie eine Lösung?



◦ Ich habe meine Hochschule gewechselt. Nach dem Einloggen wird mir noch das alte
Studentenwerk angezeigt. Wie kann ich das ändern?

◦ Meine Adresse hat sich geändert. Wie kann ich das meinem Studentenwerk mitteilen?
◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr

als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Ich habe gehört, dass sich die Voraussetzungen geändert haben und nun auch

Bewerbungen eingereicht werden müssen. Seit wann gilt diese Regelung? Warum wurde
mir das erst im Nachhinein mitgeteilt?

◦ Warum muss ich mich neu bewerben? Ich möchte bei meinem aktuellen Arbeitgeber
nicht kündigen, sondern nach dem Lockdown dort weiter arbeiten.

◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Kann ich diese jetzt per E-Mail
nachreichen?

◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der
Antragstellung einen Fehler gemacht habe?

◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Kann ich den
Auszug von März dann Anfang April nachreichen?

◦ Wie lange nimmt die Bearbeitungszeit in Anspruch?
◦ Wann erfolgt die Auszahlung, wenn der Antrag bewilligt wurde?
◦ Können Sie mir bitte sagen, warum mein Antrag abgelehnt wurde?
◦ Ich erreiche mein Studentenwerk nicht. Könnten Sie mich verbinden oder mir andere

Kontaktdaten geben?
◦ Bei meinem Antrag besteht Handlungsbedarf. Ich soll Dokumente einreichen, kann aber

nicht erkennen, wo ich diese hochladen kann. Haben Sie eine Lösung?
◦ Ich habe Unterlagen nachgereicht, weil das Studentenwerk nach diesen gefragt hat. Nun

wollte ich noch etwas ergänzen, finde aber im Portal keine Möglichkeit mehr dazu. Was
kann ich nun tun?

◦ Zum Nachreichen meiner Unterlagen wurde mir eine Frist bis zum 26. März gegeben. Bis
dahin liegen mir aber nicht alle Dokumente vor. Ich möchte hiermit um Fristverlängerung
bitten.

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich beziehe schon BAföG und einen Studienkredit. Bin ich jetzt von der Beantragung der

Überbrückungshilfe ausgeschlossen?
◦ Wie wird die Überbrückungshilfe bei anderen Sozialleistungen, wie Wohngeld oder

Leistungen vom Jobcenter, angerechnet?
◦ Ich habe schon vor längerer Zeit meinen BAföG-Antrag gestellt, aber noch kein Geld

erhalten. Kann ich nun zur Überbrückung diese Hilfe beantragen?
◦ Ich habe noch ein Arbeitsverhältnis, verdiene aber nun Corona bedingt weniger. Kann ich

zur Aufstockung die Überbrückungshilfe beantragen?



◦ Warum kann ich keine Überbrückungshilfe erhalten, wenn ich Kurzarbeitergeld
bekomme? Durch das geringere Einkommen von aktuell 800 Euro bin ich schließlich auch
in einer pandemiebedingten Notlage.

◦ Können Sie mir erklären, weshalb ich nur 300 Euro erhalten habe? Mein Konto war bei
Antragstellung sogar im Minus.

◦ Warum muss ich Kontobewegungen erklären und begründen, was mit diesem Geld
passiert ist? Ich dachte, es ist alleine der Kontostand relevant.

◦ Ich studiere an der EU Business School, finde diese aber leider nicht in der Hochschul-
Auswahl auf www.überbrückungshilfe-studierende.de. Wie kann ich nun dennoch einen
Antrag stellen?

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass Handlungsbedarf besteht und ich Unterlagen

nachreichen muss. Nun finde ich aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen oder
Angaben zu ändern. Ich sehe nur eine Zusammenfassung meines ursprünglichen
Antrages. Wie kann ich vorgehen?

◦ Ich habe gerade die Mail erhalten, dass bei meinem Antrag von Februar Handlungsbedarf
besteht. Wenn ich mich nun wieder einlogge, sehe ich nur meinen begonnen Antrag für
den Monat März. Wie finde ich nun, was noch von mir verlangt wird?

◦ Ich hatte bereits in den Vormonaten die Überbrückungshilfe beantragt und erhalten. Nun
hat sich meine Adresse geändert und mein Studentenwerk teilte mir mit, dass ich meine
Daten selbst im Antrag ändern müsse. Können Sie mir sagen, wo ich diese Änderung
angeben kann?

◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr
als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.

Folgende Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: 

• Antragsverfahren, Nachweise, Fristen
◦ Ich habe gehört, dass sich die Voraussetzungen geändert haben und nun auch

Bewerbungen eingereicht werden müssen. Seit wann gilt diese Regelung? Warum wurde
mir das erst im Nachhinein mitgeteilt?

◦ Warum muss ich mich neu bewerben? Ich möchte bei meinem aktuellen Arbeitgeber
nicht kündigen, sondern nach dem Lockdown dort weiter arbeiten.

◦ Ich habe vergessen, Nachweise im Antrag hochzuladen. Wie kann ich diese nun
nachreichen?

◦ Kann ich den Antrag nach dem Versenden noch korrigieren, wenn ich bei der
Antragstellung einen Fehler gemacht habe?

◦ Im Online-Banking erhalte ich nur einmal im Monat einen Kontoauszug. Kann ich den
Auszug von April dann Anfang Mai nachreichen?

◦ Ich habe noch keine Rückmeldung zu meinem Antrag vom März erhalten, in den letzten
Monaten hatte ich bereits nach drei/vier Tagen einen Bescheid. Muss ich mir jetzt Sorgen
machen, dass der Antrag abgelehnt wurde oder noch abgelehnt wird?



◦ Ich erreiche mein Studentenwerk nicht. Könnten Sie mich verbinden oder mir andere
Kontaktdaten geben?

◦ Ich möchte nachfragen, warum mein Antrag abgelehnt wurde. Mein Studentenwerk gibt
mir am Telefon aber keine Auskunft dazu und per Mail erhalte ich nur eine
Standardantwort, die mir nicht weiterhilft. Können Sie mir sagen, woher ich diese
Information bekomme?

◦ Mein Antrag wurde abgelehnt, obwohl mir die Überbrückungshilfe in den letzten
Monaten immer bewilligt wurde. Ich bin weiterhin in einer Notlage und habe alles
genauso angegeben wie in den Monaten davor. Woran liegt das?

◦ Mir wurde die Überbrückungshilfe bewilligt, ich habe aber noch kein Geld erhalten.
Wann kann ich mit der Überweisung rechnen?

◦ Bei meinem Antrag besteht Handlungsbedarf. Ich soll Dokumente einreichen, kann aber
nicht erkennen, wo ich diese hochladen kann. Haben Sie eine Lösung?

◦ Was kann ich tun, wenn ich bis zur Abgabefrist nicht alle Dokumente habe? Das
Studentenwerk hat mir zum Nachreichen eine Frist bis zum 16. April gegeben.

◦ Ich habe Unterlagen nachgereicht, weil das Studentenwerk nach diesen gefragt hat. Nun
wollte ich noch etwas ergänzen, finde aber im Portal keine Möglichkeit mehr dazu. Was
kann ich nun tun?

◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass ich meine Ausweisdokumente noch einmal
hochladen soll. Mein Ausweis ist aber seit Ende Februar abgelaufen. Was kann ich
machen?

• Fördervoraussetzungen, Förderhöhe
◦ Ich beziehe schon BAföG und einen Studienkredit. Bin ich jetzt von der Beantragung der

Überbrückungshilfe ausgeschlossen?
◦ Meine Frau erhält Leistungen vom Jobcenter und nun wurde mir auch glücklicherweise

die Überbrückungshilfe ausgezahlt. Das Jobcenter hat diese Hilfe aber meiner Frau
angerechnet. Ist das rechtens?

◦ Ich habe schon vor längerer Zeit meinen BAföG-Antrag gestellt, aber noch kein Geld
erhalten. Kann ich nun zur Überbrückung diese Hilfe beantragen?

◦ Ich habe noch ein Arbeitsverhältnis, verdiene aber nun Corona bedingt weniger. Kann ich
zur Aufstockung die Überbrückungshilfe beantragen? Wenn ja, bekomme ich die vollen
500 Euro oder wird mein Gehalt angerechnet?

◦ Muss ich die Hilfe wieder zurückzahlen, wenn ich eine Jobzusage erhalte?
◦ Warum kann ich keine Überbrückungshilfe erhalten, wenn ich Kurzarbeitergeld

bekomme? Durch das geringere Einkommen von aktuell 400 Euro bin ich schließlich auch
in einer pandemiebedingten Notlage.

◦ Können Sie mir erklären, weshalb ich nur 300 Euro erhalten habe? Mein Konto war bei
Antragstellung sogar im Minus.

• Technische Fragen zum Antragstool
◦ Ich habe die Rückmeldung erhalten, dass Handlungsbedarf besteht und ich Unterlagen

nachreichen muss. Nun finde ich aber keine Möglichkeit, etwas hochzuladen oder



Angaben zu ändern. Ich sehe nur eine Zusammenfassung meines ursprünglichen 
Antrages. Wie kann ich vorgehen? 

◦ Leider kann ich mich nicht im Antragsportal anmelden, da mir kein Token zugeschickt
wird. Haben Sie eine Lösung?

◦ Ich habe gerade die Mail erhalten, dass bei meinem Antrag von März Handlungsbedarf
besteht. Wenn ich mich nun wieder einlogge, sehe ich nur meinen begonnen Antrag für
den Monat April. Wie finde ich nun, was noch von mir verlangt wird?

◦ Warum kann ich nur zehn Dokumente bei den Kontoauszügen hochladen? Ich habe mehr
als zehn Dokumente, die ich hochladen muss.



Von: Haase, Armin /415 
Gesendet: Donnerstag, 10. Juni 2021 18:13 
An: @tmr.intranet.bund.de' 
Cc: @tmr.intranet.bund.de; Schwertfeger, Bettina /415; Bug, 

Mathias /415 
Betreff: AW: Zuarbeit IFG-Anfrage 

Sehr geehrte , 
vielen Dank für die schnelle Hilfe! Leider hat sich mittlerweile eine Änderung ergeben und wir müssen 
nicht nur bis einschließlich April, sondern bis zum jetzigen Zeitpunkt ergänzen. 

Wäre es Ihnen möglich, zeitnah – idealerweise bis morgen 10 Uhr – die noch fehlenden Informationen 
zu ergänzne? 

Vielen Dank im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Armin Haase 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 11. Juni 2021 13:49 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 11.06.2021 Uhr; 13:45 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          232 Gespräche und  5 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 18. Juni 2021 13:03 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 18.06.2021 Uhr; 13:00Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails  

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          316 Gespräche und  15 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 25. Juni 2021 15:13 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 18.06.2021 Uhr; 13:00Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          403 Gespräche und 18 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 





Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 2. Juli 2021 14:39 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 02.07.2021 Uhr; 14:30Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:          30 Gespräche und  1 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Montag, 5. Juli 2021 11:48 
An: Thielemann, Annika /415 
Cc: Rudisch, Laurin /LS22; Gallenkamp, Dennis /LS22; LS22 Posteingang 
Betreff: Abrechnung Infotelefon Überbrückungshilfe für Studierende 
Anlagen: Ü-Hilfe_Abrechnung_06_2021.pdf; Ü-Hilfe_dtms_06_2021.pdf; Ü-

Hilfe_dtms_06_2021_GUT_1.pdf; Ü-Hilfe_dtms_06_2021_GUT_2.pdf 

Sehr geehrte Frau Thielemann, 

wir haben die Rechnung Nr. 20210106 vom 30.06.2021 für das Infotelefon mit Informationen zur 
Überbrückungshilfe für Studierende bei der Zentralen Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE) 
eingereicht und senden Ihnen beigefügt die entsprechenden Anlagen. 

Bei Fragen hierzu können Sie sich gerne bei mir melden. 

Freundliche Grüße 
i.V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH        
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG

 



übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 
 
The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail.  
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Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 9. Juli 2021 13:44 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 09.07.2021 Uhr; 13:45 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:        103 Gespräche und  3 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 16. Juli 2021 14:59 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 16.07.2021 Uhr; 14:50 Uhr) : 

November 2020:           551 Gespräche und 26 E-Mails  
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:        166 Gespräche und  5 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Thielemann, Annika /415 
Gesendet: Donnerstag, 22. Juli 2021 16:40 
An: @tmr.intranet.bund.de' 
Cc: LS22 Posteingang 
Betreff: AW: Abrechnung Infotelefon Überbrückungshilfe für Studierende - 

Nachfrage zur E-Rechnung 

Sehr geehrte , 

ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, die Rechnung zu bearbeiten, wobei sich eine Unklarheit in 
Position 9 der E-Rechnung ergeben hat. Hier wird für Kommunikationsgebühren ein Betrag von 

 Euro (netto) abgerechnet. In den per E-Mail übermittelten Unterlagen sind für den von uns 
betreuten Bereich (...3003) zwei Rechnungen von dtms für den Leistungszeitraum Mai 2021 
vorhanden. Eine Rechnung über  Euro (brutto) sowie eine über  Euro (brutto). Können 
Sie mir bitte erläutern, was der korrekte Betrag ist? 

Außerdem wäre ich noch für eine kurze Information dankbar, welche Aufgaben im Juni 2021 die 
abgerechneten Tage der Position 7 und 8 umfasst haben. 

Vielen Dank vorab. 

Mit besten Grüßen 

Im Auftrag 
Annika Thielemann 

Grund für Schwärzungen: 
Personenbezogene Daten gem. § 5 
IFG

Grund für Schwärzungen: Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis gem. §6 Satz 2 IFG



___________________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5442 | Fax: +49 30 18 57-85442 | Annika.Thielemann@bmbf.bund.de 
www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf_bund | www.facebook.com/bmbf.de | 
www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten im BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 23. Juli 2021 13:13 
An: Thielemann, Annika /415 
Betreff: AW: Abrechnung Infotelefon Überbrückungshilfe für Studierende - 

Nachfrage zur E-Rechnung 

Sehr geehrte Frau Thielemann, 

in den Ihnen per E-Mail übermittelten Unterlagen befinden sich insgesamt drei dtms-Belege. Zwei 
davon sind Gutschriften (Ü-Hilfe_dtms_06_2021_GUT_1.pdf und Ü-Hilfe_dtms_06_2021_GUT_2.pdf) 
in Höhe von  Euro und  Euro. Diese Gutschriften sind von der Rechnung (Ü-
Hilfe_dtms_06_2021.pdf) in Höhe von  Euro abzuziehen. Das ergibt  Euro brutto bzw. 

 Euro netto. Die Rechnung wurde von dtms fehlerhaft ausgestellt und musste zweimal durch 
uns reklamiert werden, deshalb die zwei Gutschriftsbelege. 

Die Positionen 7 und 8 betreffen die Bereitstellung von Statistiken und die technische Umsetzung des 
Infotelefons zur Überbrückungshilfe.  

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Erläuterungen weiterhelfen konnte. Wenn Sie hierzu noch Fragen 
haben, können Sie sich gerne wieder bei mir melden. 

Freundliche Grüße 
i.V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH        
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 

Grund für Schwärzungen: 
Personenbezogene Daten gem. § 5 
IFG

Grund für Schwärzungen: Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis gem. §6 Satz 2 IFG



 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Bug, Mathias /415 
Gesendet: Freitag, 23. Juli 2021 16:05 
An: @tmr.intranet.bund.de 
Cc: Haase, Armin /415 
Betreff: Ü-Hilfe - Monatsstatistiken 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in Rostock, 
Bei den Monatsstatistiken dürfte für den Junibericht ein Fehler unterlaufen sein, ich finde auf Ihrer 
Extranet-Dokumentenplatform nur den Bericht vom Juni letzten Jahres. Da ich im Urlaub etc. war, 
würden mich natürlich die Themen des Juni interessieren… 
Viele Grüße 
Mathias Bug 

Unterstützen Sie die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands - 
jede Spende hilft! 
https://www.aktion-deutschland-hilft.de - Spendenstichwort: Hochwasser Deutschland 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 30. Juli 2021 12:50 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe  

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte: (Stand: 30.07.2021 Uhr; 12:45 Uhr) : 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020:    1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:           1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:       896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021:         1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021:             1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:         648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:          471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:        310 Gespräche und  9 E- Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH  
Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche 
Veränderungen erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung überzeugt. Er übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der 
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den 
Absender und vernichten Sie diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It 
may not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of 
the sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form 
which accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the 
information is correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect 
and no responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of 
the information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please 
notify the sender immediately and delete this e-mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG





Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 6. August 2021 12:44 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte (Stand: 06.08.2021 Uhr; 12:40 Uhr) : 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020: 1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021: 1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:    896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021: 1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021: 1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:    648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:    471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:    310 Gespräche und  9 E- Mails 
August 2021:       70 Gespräche und 4 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 13. August 2021 12:51 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte (Stand: 13.08.2021 Uhr; 12:49 Uhr) : 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020: 1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021: 1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:    896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021: 1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021: 1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:    648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:    471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:    310 Gespräche und  9 E- Mails 
August 2021:     130 Gespräche und 7 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: Bug, Mathias /415 [mailto:Mathias.Bug@bmbf.bund.de] 
Gesendet: Donnerstag, 19. August 2021 08:35 
An: @tmr.intranet.bund.de> 
Cc: Thielemann, Annika /415 <Annika.Thielemann@bmbf.bund.de> 
Betreff: Anfrage Verlängerung Hotline Ü-Hilfe im Oktober 

Liebe , lieber , 
Ich hatte bei unserem gemeinsamen Telefonat zwischen TMR und DSW am Montag das Thema 
bereits angeschnitten: Es deutet derzeit vieles darauf hin, dass die Zuschüsse im Rahmen der Ü-Hilfe 
für Studierende Ende September planmäßig auslaufen sollen. Da die Antragsbearbeitung allerdings 
absehbar bis in den Oktober andauern wird, wäre eine Flankierung durch die Telefon-Hotline sicher 
gut. Wir würden gerne entsprechend die Verlängerung um einen Monat vorbereiten, passt das in Ihre 
Arbeitsplanung? 
Viele Grüße 
Mathias Bug 

Dr. Mathias Bug 

____________________________________ 
Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 
Tel.: +49 30 18 57-5488 | Fax: +49 30 18 57-85488 | Mathias.Bug@bmbf.bund.de www.bmbf.de | 
www.twitter.com/bmbf_bund | www.facebook.com/bmbf.de| www.instagram.com/bmbf.bund 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten im BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 20. August 2021 11:16 
An: Bug, Mathias /415 
Cc: Thielemann, Annika /415; Rudisch, Laurin /LS22; 

@tmr.intranet.bund.de 
Betreff: AW: Anfrage Verlängerung Hotline Ü-Hilfe im Oktober 

Lieber Herr Dr. Bug, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir können den Betrieb der Telefon-Hotline auch im Oktober 
sicherstellen. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381/6303-300 
Fax: 0381/6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 20. August 2021 13:13 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte (Stand: 20.08.2021 Uhr; 13:12 Uhr) : 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020: 1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021: 1.146 Gespräche und 53 E-Mails 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



Februar 2021:    896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021: 1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021: 1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:    648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:    471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:    310 Gespräche und  9 E- Mails 
August 2021:    217 Gespräche und 10 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail.  

Von: Böhme, Angela /415 
Gesendet: Mittwoch, 25. August 2021 12:24 
An: Schwertfeger, Bettina /415; Bug, Mathias /415; Thielemann, Annika /415 
Cc: Böhme, Angela /415 
Betreff: Einladung Austausch am 9.9. und Info über Auslaufen der Ü-Hilfe-

Zuschüsse 

Liebe Ü-Hilfe-Verantwortliche in den Studenten- und Studierendenwerken, beim DSW, Netques und 
TMR, 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG





## Germany Toll

Über Telefon beitreten 

 Germany Toll 
Globale Einwahlnummern 

Über Videogerät oder -anwendung beitreten 

Wählen Sie @bmbf-bund.webex.com 
Sie können auch wählen und Ihre Meeting-Nummer eingeben. 

Grund für Schwärzungen: Keine 
amtliche Information i.S.d. § 2 Nr. 1 
IFG





Von: Böhme, Angela /415 
Gesendet: Freitag, 3. September 2021 09:56 
An: Schwertfeger, Bettina /415; Bug, Mathias /415; Thielemann, Annika /415 
Betreff: Austausch am 9.9.2021 und Info über Auslaufen der Ü-Hilfe-Zuschüsse 

Liebe Ü-Hilfe-Verantwortliche in den Studenten- und Studierendenwerken, beim DSW, Netques und 
TMR, 
am 09.09.2021 findet die Videokonferenz zum Austausch und Info über das Auslaufen der Ü-Hilfe 
Zuschüsse statt. Anbei finden Sie dazu die Tagesordnung und die Einwahldaten. 
Bitte benennen Sie in der VK (wie beim letzten Mal) Ihre Kachel mit Ihrem Namen und Ihrem 
Studierendenwerk.  

Austausch Ü-Hilfe Zuschuss – TO-Entwurf 
09.09.2021, 9:30-12:00 Uhr, virtuell 
Teilnahme: BMBF, DSW, TMR, Netques, 30 STW 
9:30 Uhr: Begrüßung (BMBF)  
9:50 Uhr: Erste Ergebnisse aus der Ü-Hilfe-Befragung im März (30 Min Vortrag ,DZHW 
und 15 Min. Rückfragen) 
10:35 Uhr: Offene Auslegungsfragen der Richtlinie  
10:50 Uhr: Szenarien einer evtl. notwendigen Wiedereinsetzung des Zuschussinstrumentes 
11:20 Uhr: Anstehender Prozess Projektende und Verwendungsnachweis 
12:00 Uhr: Ende 

Mit den besten Grüßen 
Das Ü-Hilfeteam im BMBF 
Angela Böhme 

Referat 415 - Hochschul- und Wissenschaftsforschung
 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Kapelle-Ufer 1, 10117 Berlin | Postanschrift: 11055 Berlin 

Tel.: +49 30 18 57-5037 | Fax: +49 30 18 57-85037 | Angela.Boehme@bmbf.bund.de 

www.bmbf.de | www.twitter.com/bmbf bund | www.facebook.com/bmbf.de | 
www.instagram.com/bmbf.bund 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im 
BMBF können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmbf.de entnehmen. 

Von: Böhme, Angela /415  
Gesendet: Mittwoch, 25. August 2021 12:24 
An: Schwertfeger, Bettina /415 <Bettina.Schwertfeger@bmbf.bund.de>; Bug, Mathias 
/415 <Mathias.Bug@bmbf.bund.de>; Thielemann, Annika /415 
<Annika.Thielemann@bmbf.bund.de> 
Cc: Boehme, Angela /415 <Angela.Boehme@bmbf.bund.de> 
Betreff: Einladung Austausch am 9.9. und Info über Auslaufen der Ü-Hilfe-Zuschüsse 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG







Juni 2021:    471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:    310 Gespräche und  9 E- Mails 
August 2021:     284 Gespräche und 11 E-Mails 
September 2021:       27 Gespräche und 4 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 
correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 

Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Montag, 6. September 2021 14:29 
An: Thielemann, Annika /415 
Cc: Rudisch, Laurin /LS22; Gallenkamp, Dennis /LS22; LS22 Posteingang 
Betreff: Abrechnung Infotelefon Überbrückungshilfe für Studierende 
Anlagen: Ü-Hilfe_Abrechnung_08_2021.pdf; Ü-Hilfe_dtms_08_2021.pdf 

Sehr geehrte Frau Thielemann, 

wir haben die Rechnung Nr. 20210148 vom 31.08.2021 für das Infotelefon mit Informationen zur 
Überbrückungshilfe für Studierende bei der Zentralen Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE) 
eingereicht und senden Ihnen beigefügt die entsprechenden Anlagen. 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG
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Von: @tmr.intranet.bund.de 
Gesendet: Freitag, 10. September 2021 14:52 
An: Haase, Armin /415 
Cc: Bug, Mathias /415 
Betreff: Kontakte Überbrückungshilfe 

Sehr geehrter Herr Dr. Haase, 

anbei erhalten Sie die Anzahl der Kontakte (Stand: 10.09.2021 Uhr; 14:51 Uhr) : 

November 2020:    551 Gespräche und 26 E-Mails 
Dezember 2020: 1.441 Gespräche und 46 E-Mails 

Januar 2021:  1.146 Gespräche und 53 E-Mails 
Februar 2021:     896 Gespräche und 57 E-Mails 
März 2021: 1.111 Gespräche und 47 E-Mails 
April 2021: 1.068 Gespräche und 45 E-Mails 
Mai 2021:    648 Gespräche und 34 E-Mails 
Juni 2021:    471 Gespräche und 17 E- Mails 
Juli 2021:    310 Gespräche und  9 E- Mails 
August 2021:     284 Gespräche und 11 E-Mails 
September 2021:       69 Gespräche und 5 E-Mails 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Telemark Rostock 
Kommunikations- und Marketinggesellschaft mbH Am Hechtgraben 1 b 
18147 Rostock 

Tel.: 0381 6303-300 
Fax:  0381 6303-333 
Mail: @telemark-rostock.de 

Amtsgericht Rostock: HRB 7864 
 

Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und exklusiv für den/die Adressaten bestimmt. 
Weiterleitung oder Kopieren, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung 
des Absenders erfolgen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass keinerlei inhaltliche Veränderungen 
erfolgen. Der Absender ist von der Richtigkeit dieser Mail zum Zeitpunkt ihrer Erstellung überzeugt. Er 
übernimmt jedoch keine Haftung für ihre Richtigkeit. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie 
diese E-Mail. 

The information provided in this e-mail is confidential and is for the sole use of the recipient(s). It may 
not be disclosed, copied or distributed in any form without the obtained permission in writing of the 
sender and to the extent that it is passed on care must be taken to ensure that this is in a form which 
accurately reflects the information presented here. While the sender believes that the information is 

Grund für alle Schwärzungen auf 
dieser Seite: Personenbezogene 
Daten gem. § 5 IFG



correct at the date of this e-mail, no warranty and representation is given to this effect and no 
responsibility can be accepted by the sender to any end users for any action on the basis of the 
information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the 
sender immediately and delete this e-mail. 




